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LiilMWt Erimmiei i«s i»eil Zthrei 

1855—IM*. 

ollte man das Fazit ziehen der 20jährigen Regierung 
des Kaisers Nikolai I. in Bezug auf das Leben und 
die Entwicklung des Livländischen Landesstaates, so 

müßte man zu dem Resultat kommen, daß dieses sich als ein nicht 
zu günstiges darstellte. Denn gegenüber der relativ geringfügigen 
Erweiterung oder Befestigung der Landesprivilegien, soweit diese 
auf ein direktes Eingreifen des Kaisers zurückzuführen waren, sah 
er sich einiger davon enteignet und namentlich erfolgreichen An
griffen auf seine idealsten Vorrechte in so ernster Weise ausgesetzt, 
wie bisher noch niemals unter der russischen Herrschaft. 

Zu jenen mit Freuden begrüßten Errungenschaften rechnete 
man vor allem die Kodifikation der beiden ersten Teile des Pro-
vinzialrechts. Nicht nur sah man in ihr eine neue, in formellster 
Weise dokumentierte Anerkennung traktatenmäßiger Verpflichtungen 
seitens des Monarchen, nicht nur gewährleistete sie in so vieler 
Beziehung einen geregelten Gang der öffentlichen und privaten 
Angelegenheiten und mithin die Landeswohlfahrt, — sie schien 
namentlich auch die ostseeprovinzielle Sonderstellung für immer zu 
sichern vor den in jener Zeit sich schon regenden und von dem 
Kaiser unterstützten unifizierenden und russifizierenden Tendenzen. 
Immerhin aber enthielt der neue Kodex doch nur eine geordnete 
Sammlung bestehender Rechte und Gewohnheiten, deren Geltung 
in jeder Konfirmation, und so auch in der letzten vom 9. Februar 

*) Aus den „Materialien zur Geschichte Livlands" von R. Baron 
S t a ö l - H o l s t e i n .  

Baltische MonatSschrist l»0«, Heft 7. 1 
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1827 implizite anerkannt worden waren, und bedeutete daher 
keine Bereicherung der Privilegien des Landes. 

Die durch das persönliche Eingreifen des Kaisers herbeige
führten Entscheidungen in Bezug auf die Frage der Matrikel und 
des ausschließlichen adligen Güterbesitzrechts, denen seitens der 
Ritterschaft damals eine ganz besondere Bedeutung beigemessen 
wurde, schufen allerdings neue, bisher von den Monarchen noch 
nicht speziell bestätigte Rechtstitel, sie kamen aber nicht dem ganzen 
Lande, sondern nur einem seiner Stände zugute und stellten 
daher auch keine Vermehrung der Landesrechte dar. — Mit Dank 
konnte ferner die Ritterschaft der Bereitwilligkeit gedenken, mit 
der Nikolai I. die Agrarreform zugelassen und die neue Bauer
verordnung bestätigt hatte, — sah man in ihr doch die Voraus
setzung geschaffen für eine normale Weiterentwicklung der bäuer
lichen Verhältnisse auf selbstgeschaffener historischer Grundlage. — 
Die Erkenntlichkeit konnte daher namentlich darin bestehen, daß 
der Reformarbeit keinerlei wesentliche Hindernisse in den Weg 
gelegt worden waven. 

Lag hierin mehr ein passives als ein aktives Verdienst, so 
konnte aber doch auch die direkte Verleihung eines neuen Rechts 
der Selbstverwaltung genannt werden. Dieses bestand in der 
durch den Allerhöchsten Befehl vom 29. November 1834 der 
Ritterschaft gewährten Befugnis, von nun ab der Regierung zu 
den Ämtern des Präsidenten und des Vizepräsidenten des Hof
gerichts Kandidaten zu präsentieren, — eine Folge der durch den 
Landrat v. Samson nachgewiesenen großen Unordnungen in dieser 
obersten Landesjustizbehörde. Die schlimmen Resultate der statt
gehabten Untersuchungen veranlaßten den im allgemeinen auf seine 
Prärogative so eifersüchtigen Selbstherrscher, von nun ab auf die 
direkte Ernennung zu verzichten, um der Ritterschaft die Verant
wortung für die Qualität der höchsten Justizbeamten zuzuweisen. 

Gegenüber diesem, das Land zu Dank verpflichtenden, teils 
aktiven, teils wohlwollend passiven Verhalten seines Monarchen 
war es unter dem Regime Nikolais I. so ernsten Gefahren aus
gesetzt gewesen, wie noch niemals unter russischem Szepter, ja 
nicht einmal damals, als unter Katharina II. die Verfassung 
gestürzt und durch eine andre ersetzt worden war. Denn es han
delte sich bei jenem Umsturz noch nicht um einen bewußten Angriff 
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auf das Wesen der evangelischen und germanischen Bevölkerung 
Livlands und die jene Eigenart garantierenden Institutionen, — 
die Kirche und die höheren Lehranstalten, — vertrug sich doch die 
Statthalterschaftsverfassung sehr wohl mit dem Fortbestehen der 
uneingeschränkten Herrschaft der lutherischen Konfession und der 
deutschen Sprache im Lande. Schon gleich bei Gelegenheit der 
Konfirmation der Privilegien zeigte sich, wie schon geschildert^, 
symptomatisch eine Wendung zum Schlimmeren. Nicht nur war 
es nicht gelungen, die erst seit Alexander I. neueingeführte Formu
lierung der Klausel zu beseitigen und statt ihrer die mildere Peters 
d. Gr. wieder in Anwendung zu bringea, die Bestätigungsurkunde 
enthielt auch zum ersten Mal weder die Erwähnung des privilsZii 
LiZismunÄi ^.UKusti noch auch die Kapitulation von 1710. 

Eine wesentliche Einbuße an verbrieften Rechten und Selbst
verwaltungskompetenzen erlitt das Land, wie ebenfalls schon dar
gestellt 2, durch die Promulgierung des Kirchengesetzes von 1832, 
kraft dessen das livländische Konsistorium in seinen ihm durch den 
Akkordpunkt I vom 4. April 1710 zuerkannten Machtbefugnissen 
wesentlich beschränkt und seiner Qualität einer kirchlichen Ober
behörde entkleidet wurde. — Mit elementarer Gewalt bahnte sich 
dann in den 40er Jahren die griechisch-katholische Konfession einen 
Pfad in Livland mitten in die kompakte lutherische Bevölkerung 
hinein, — ein griechisches Bistum nebst wohlorganisiertem, staatlich 
gut dotiertem Kirchenwesen entstand auf Befehl des Kaisers und 
erhob bald genug machtvoll den Anspruch, die orthodoxe Kirche 
aus der traktatenmäßigen Stellung der Gleichberechtigung mit der 
lutherischen in diejenige einer herrschenden zu erheben. Dem durch 
Nikolai I. inaugurierten Staatsprinzip jedoch, „die russische Natio
nalität aus sich selbst heraus zu zivilisieren und in dieselbe alle 
unterworfenen Volksstämme hineinzuziehen im Glauben wie in der 
Sprache", konnten diese Resultate der religiösen Propaganda noch 
nicht genügen. Der systematische Kampf gegen die Herrschaft der 
deutschen Sprache begann, als der Kaiser seinen Namen unter 
den Doklad des Ministers Uwarow setzte und hiermit die Moti
vierung des Mitauer Oberlehrers Tschaschnikow als eine zutreffende 

Vgl. Rittersch. Archiv: R. Baron Stael, „Materialien" ;c. Band IV, 
Einleitung. 

2) Ebenda Kap. H, „Zur Geschichte des Kirchengesetzes von 1857" :c. 
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anerkannte, in der als in den Ostseeprovinzen auszurottende Übel
stände vor allem drei Dinge bezeichnet wurden, nämlich: die 
deutsche Sitte, die deutsche Sprache und die protestantische Religion. 
Aus dieser Allerhöchst sanktionierten Auffassung ergaben sich dann 
im Verlauf der 40er Jahre die Russifizierung einiger Gymnasien 
wie auch die Maßregelungen der Dorpater Universität und ihrer 
Professoren von selbst, wie namentlich auch der SprachenukaS von 
1850, — diesem ersten kaiserlichen Befehl zur Einschränkung der 
offiziellen Anwendung der deutschen Sprache, — dessen Tragweite 
damals kaum empfunden und jedenfalls wenig beachtet wurde. — 
Diese zahlreichen Maßnahmen zum Zweck absolutistischer Unifizie
rung bedeuteten ebenso viele Verletzungen der Landesrechte und 
bewirkten eine für diese ungünstige Bilanz als Resultat des 
Nikolaitischen Regimes. Als unvereinbar mit diesem mußte es 
dem Kaiser erscheinen, daß Livland sich noch des Titels eines 
„Herzogtums" bediente. Es gehörte zu dem Verhalten der Regie
rung Livland gegenüber in den 40er Jahren, daß 1841 der 
Generalgouverneur Baron v. d. Pohlen „höheren Orts" angewiesen 
wurde, sich mit einer Anfrage wegen dieser Terminologie an die 
Residierung zu wenden. — Dieser kam dem Auftrage in einem 
Schreiben vom 21. März 1841 an den residierenden Landrat 
Baron Bruiningk nach, das folgenden Wortlaut hatte: „Es ist 
einer der höheren Stellen zu St. Petersburg aufgefallen, daß die 
offiziellen Schriften des Livländischen Landratskollegiums „Im 
Namen und von wegen Einer Edlen Ritterschaft des Herzogtums 
Livland" unterzeichnet werden, da doch Livland gleich den beiden 
andern Ostseeprovinzen seit vielen Jahren kein Herzogtum mehr, 
sondern ein Gouvernement ist. Die mir hierüber höheren Orts 
in der Absicht, dem livländischen Adel unangenehme Bemerkungen 
wegen jener Bezeichnung zu ersparen, gemachte Mitteilung veran
laßt mich, Ew. Exzellenz hiemit um eine Auskunft darüber zu 
ersuchen, ob das Landratskollegium besondere oder triftige Gründe 
findet, jene antiquierte Benennung eines Herzogtums beizubehalten?"^ 
— Die Antwort des Landratskollegiums erfolgte am 27. Oktober 
1841 als kurzes Begleitschreiben zu einem eingehenden historischen 
Memoire behufs Begründung des Rechts, das Livland auf diesen 
Titel habe. Es wurde darin nachgewiesen, wie bei der Ver-

Ritt. Arch. Nr. 140 ?. Vol. I. S. 65. 
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einigung LivlandS mit dem Großherzogtum Litauen unter dem 
Szepter des Polenkönigs Sigismund August durch das „Diploms. 
Iluioms" vom 26. Dezember 1566 dem Lande dieser Titel aus
drücklich verliehen worden sei. Denn im Artikel 20 dieses 
Aktenstückes hieße es wörtlich so: „Endlich haben Wir demnach 
das ganze überdünasche Liefland . . . kraft Unserer Königlichen 
Autorität mit der Würde und dem Titel eines „Herzogtums" 
bezeichnen, zieren und schmücken . . . wollen, und durch dieses für 
alle Zukunft geltende Recht und Unser Privilegium festsetzen, daß 
Unser gesamtes überdünasches Liefland von nun an und in Zu
kunft für Unser überdünasches Herzogtum von allen und jedem 
gehalten, geachtet, genannt, besagt, geschrieben, anerkannt und 
immerdar und ewiglich geehrt werden soll und muß." Seit jener 
Zeit habe Livland diesen Titel stets und unbestritten geführt und 
er sei ihm von allen Monarchen in polnischer, schwedischer und 
russischer Zeit bisher immer gegeben worden, sogar von Karl XI., 
der doch „am meisten die Rechte und Freiheiten Livlands verletzt 
habe." So auch habe sich Peter d. Gr. in seinem Manifest vor 
Narva am 12. Juli 1704 an „die Ritterschaft und den Adel des 
Herzogtums Livland" gewandt, und als im Juni 1710 die Kapitu
lation unterzeichnet wurde, habe der Landmarschall G. Reinhold 
von Thenhausen solches getan mit der Unterschrift: „Im Namen 
und von wegen Einer Edlen Ritterschaft des Königlichen Herzog
tums Liefland." In der langen Reihe von Dokumenten aller Art 
aus der Zeit der russischen Herrschaft fänden sich dann abwechselnd 
die Bezeichnungen »I'sMvi'orLo" und „RnKMeoroo", was sich 
daraus erklären lasse, daß der Ausdruck »Oueatus* in dem latei
nischen Originaltext des Unionsdiploms bald genau als „Herzogtum" 
und bald als „Fürstentum" übersetzt worden sei. Es versteht sich 
wohl von selbst, daß der Titel des Landes mit hinzugehöre zu der 
durch Peter d. Gr. wiederhergestellten Verfassung, und so sei er 
denn auch in dem Friedenstraktat von Abo vom 7. August 1743 
im Artikel 10 noch besonders aufgeführt. Daß auch der Kaiser 
Paul nach Beseitigung der Statthalterschaftsverfassung die Absicht 
gehabt habe, zugleich mit Wiederherstellung der Privilegien, Rechte 
und Gewohnheiten dem Lande seinen historischen Titel erhalten 
hu sehen, ginge unter andrem auch daraus hervor, daß „in den 
Allerhöchst-Eigenhändigen Statuten des Adligen Fräulein-Stiftes 



6 Livländische Erinnerungen a. d. I. 1855—62. 

vom 26. September 1797 Liefland ausdrücklich genannt wird: 
I'eMoroiso"." Seitdem seien nun wiederum die 

Rechte des Landes durch zwei Kaiser neu bestätigt worden und 
mit ihnen zugleich auch der in Frage kommende Titels". . . 

Mit dieser Antwort schien der Angriff nun zunächst zurück
gewiesen zu sein, denn mehrere Jahre hindurch ruhte die ganze 
Angelegenheit, Da erfolgte völlig unerwartet im April 1845 ein 
kategorischer Befehl des Kaisers, der diesen Titel für immer ab
schaffte. Es. war am 30. April 1845, als sich der den Ostsee
provinzen wohlgesinnte Generalgouverneur Baron v. d. Pohlen, 
also 12 Tage vor dem Eintreffen seines eine neue Aera inaugu
rierenden Nachfolgers Eugen Golowin in Riga, gezwungen sah, 
an die Residierung nachfolgendes Schreiben zu richten: 

„Zufolge Schreibens des Herrn Ministers der inneren An
gelegenheiten vom 20. April e. hat der Kaiser und Herr bei 
Gelegenheit der zur Allerhöchsten Durchsicht eingeforderten Vor
stellungen des Landratskollegii. . . betreffend den Übergang einiger 
hiesiger Einwohner zu der griechisch-rechtgläubigen Kirche zu be
merken geruht, daß der residierende Herr Landrat von Oettingen 
bei der Unterschrift ungehörig des Titels „Herzogtum Livland" 
sich bedient, weshalb in diesem Anlaß von Sr. Kaiserlichen Majestät 
befohlen worden, daß die Adelsrepräsentanten der Gouvernements 
Est^, Liv- und Kurland nicht die ihnen zustehend gewesenen früheren 
Bezeichnungen gebrauchen, sondern mit den Namen ihrer Ämter 
sich unterschreiben sollen" ^ zc. Dieser vollendeten Tatsache gegen
über verfügte die Residierung von nun ab die noch jetzt übliche 
Schreibweise einzuführen, nämlich zu unterschreiben: „Im Namen 
der Livländischen Ritterschaft, residierender Landrat . . . 

So endete dieser Zwischenfall zu Ungunsten der Rechte des 
Landes, zwei Monate bevor der Kaiser die Promulgierung der 
beiden ersten Teile des Provinzialrechts durch seine Unterschrift 
genehmigte, deren Aufgabe es war, die herrschenden und von den 
Monarchen Livlands bestätigten Privilegien in einem Sammelwerk 
zu konzentrieren, zu denen die Führung des Titels „Herzogtum" 

i) Ritt. Arch. Nr. 140, Lit. ?. Vol. I. S. 67. — 2) Ebenda, S. 148. 
6) In dem bekannten Buch: „50 Jahre russischer Verwaltung in den 

Baltischen Provinzen", Leipzig 1883, ist dieser Vorgang so geschildert, als habe 
er erst zur Zeit Golowins stattgefunden, was nach Lorstehendem nicht der Fall 
gewesen ist. . 
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auch gehörte. Freilich wurde diese Enteignung durch den damals 
wenig beachteten Wortlaut des Artikels 2 des 1. Teils des Pro-
vinzialrechts nachträglich legalisiert, der da ausdrücklich erklärte/ 
daß auch alle provinziellen Gesetze, ebenso wie die allgemeinen, 
„ihre Kraft nur von der Selbstherrschenden Gewalt" entnehmen 
und sie daher folglich auch durch ebendieselbe verlieren können. 

Noch einige Zeit dauerte es jedoch, bis sich im Bewußtsein 
der Regierung das Besondere der Provinzialstellung Livlands zu 
derjenigen andrer Gouvernements mehr und mehr eliminierte. So 
wurde noch im Jahre 1864 das Privatrecht als das „Provinzial-
recht der Ostseegouvernements" III. Teil Allerhöchst sanktioniert und 
in dem Swod der Reichsgesetze Teil I, Art. 4, Pkt. 1, Ausg. vom 
I. 1876, werden die drei Baltischen Provinzen nach wie vor noch 
in der Reihe der nach besonderen Verordnungen verwalteten auf
geführt. Erst in der Swodausgabe von 1892 werden Kurland, 
Livland und Estland „als nach der allgemeinen Verfassung verwaltete 
Gouvernements" bezeichnet. — So eilte die Beseitgung des Titels 
„Herzogtum" dem Gesetzbuch voraus, und dieses der die Sonder
stellung der Provinzen vernichtenden Gesetzgebung^. 

Doch die im Vorstehenden angedeuteten bösen Erfahrungen, 
die das Land als Resultat der Regierung Nikolaus I. zu konsta
tieren hatte, waren dennoch nicht imstande, die subjektive Stellung
nahme der Ritterschaft und ihrer einzelnen Glieder zur Person 
des Monarchen zu erschüttern, vielmehr blieb diese nach wie vor 
eine ergebene und streng loyale. Die Gründe hiefür waren ver
schiedener Natur. Teils ward man sich der Tragweite der ergriffenen 
Maßregeln nicht so rasch bewußt, teils erschien dieser mächtigste 
Gegner jeder revolutionären Bewegung als die natürliche Stütze 
einer überkommenen historischen Rechtsordnung und aristokratischen 
Landesverfassung, und endlich übte die persönliche Liebenswürdig
keit des Kaisers und die bis zum Schluß seiner Regierungszeit den 
Landesvertretern gegenüber geäußerten Versicherungen seiner Zu
neigung für den Adel, wie auch die Unantastbarkeit seiner Rechte 
einen fortdauernden Zauber auf diesen aus. Von dieser gewin
nenden Freundlichkeit zeugten viele konkrete Fülle, so jene Äußerung 
beim Diner am 21. März 1838 dem General Grünewaldt gegen-

5) Vgl. Ritt. Arch. H. Baron Bruiningk, „Memorial für den livländischen 
Adelskonoent im Dezember 18V4 über die livländischen Privilegien." S. 4. 
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über in Veranlassung der Frage des ausschließlichen Güterbesitz-
rechts^, so auch bei Gelegenheit der Audienz am 28. Februar 1846, 
wo er es vom Belieben der Delegierten abhängig machte, welcher 
Sprache er sich bedienen solle, und wiederum erklärte, daß er die 
Privilegien des Landes „immer vor Augen gehabt und geachtet 
habe" zc.2 Für diesen Zug persönlicher Liebenswürdigkeit sprach 
auch die nachstehende Episode, die der Baron Paul Wolff-Dickeln 
erlebte und in folgender Weise schriftlich referierte: 

„Im Januar 1851 begab ich mich nach Petersburg, um 
dort eine Anstellung im Staatsdienst zu suchen. Ich nahm mir 
eine Wohnung im selben Hause, in welchem mein Onkel, der 
Generaladjutant Baron Meyendorff wohnte, — in der großen 
Millionnaja. Ende Februar war ich zu einer Tanzgesellschaft ein
geladen. Die Uhr mochte nahe an 11 Uhr abends sein, als ich 
zum Ball fuhr. Aus dem Hause heraustretend, rief ich den 
nächsten Fuhrmann an, setzte mich in den Schlitten und hüllte 
mich tief in meinen Mantelkragen ein, denn es war ein abscheu
liches Wetter, es stühmte und schneite. Ich war sehr müde und 
fuhr gleichsam im Halbschlummer dahin. Mein Weg führte mich 
an der Eremitage, bei dem Winterpalais vorbei, über den Admi
ralitätsplatz weit in den Wosnessenskij Prospekt hinein. Der Ad
miralitätsplatz, welcher niemals besonders hell erleuchtet, war in 
den Tagen (es war die Butterwoche) durch die dort errichteten 
Bretterbuden vollständig verfinstert und man sah kaum die Hand 
vor dem Gesicht. Plötzlich hörte ich einen Krach und fühlte, wie 
mein Schlitten rückwärts gestoßen wurde. Als ich aufblickte, lag 
mein Pferd am Boden und dem Schlitten waren die Fiemerstangen 
gebrochen. Im selben Moment mußte ich mich herunterbücken, 
denn ein andrer Schlitten fuhr so dicht an dem meinigen vorüber, 
daß die Fiemerstangen mir fast den Kopf zerstoßen hätten. Ich 
hatte nur bemerkt, daß ein Offizier im Helm darin saß. Der 
Schlitten hielt sofort an und ich hörte, wie der Kutscher desselben 
sagte: „Ich rief wohl dem Fuhrmann zu, aber er hat mich nicht 
gehört." Eine andre Stimme aber erwiderte: „Du bist selbst 
schuld", und zu mir hin: „Haben Sie keinen Schaden genommen?" 
Wer die Ehre gehabt hatte, den verstorbenen Kaiser Nikolai einmal 

Vgl. Baron Staöl, „Materialien" !c. Bd. IV, Kap. II. 
2) Vgl. W. v. Bock, ^Livländische Beiträge." Bd. II, S. III. 
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sprechen zu hören, der vergaß wohl schwerlich den Ton seiner 
Stimme. Ich antwortete daher sofort: „Durchaus nicht, Majestät." 
— Ich war unterdeß in meinem Schlitten aufgestanden und besah 
mir meine für das Ballkostüm ziemlich trostlose Lage. Im selben 
Augenblick stand aber auch der Kaiser, welcher aus seinem Schlitten 
ausgestiegen war, und wiederholte die Frage: „Haben Sie wirklich 
keinen Schaden genommen?" Nachdem ich nochmals verneint, 
fragte mich der Kaiser: „Ist es Ihr Schlitten?" Ich antwortete: 
„Nein, es ist ein Fuhrmann." Darauf sagte der Kaiser: „Bitte, 
steigen Sie in meinen Schlitten", und zu dem Fuhrmann: „Und 
Du kommst zu mir." Ich protestierte und sagte, ich würde ja 
gleich einen andern Fuhrmann finden und es sei doch unmöglich, 
daß Se. Majestät zu Fuß ginge, auch führe ich sehr weit. Der 
Kaiser blieb aber dabei, ich möchte einsteigen, und meinte lächelnd, 
der Kutscher würde mich schon hinführen. Darauf drehte er sich 
um und ging zum glücklicherweise nahe gelegenen Palais. Der 
Schlitten des Kaisers hatte unterdeß Kehrt gemacht, war hart an 
den meinigen herangefahren, so daß ich nur herüberzusteigen hatte. 
Der Fuhrmann trat an mich heran und fragte, wer der Offizier 
sei. Ich sagte ihm, daß es Seine Majestät sei und er auf jeden 
Fall so rasch als möglich zum Palais fahren solle. Den Kutscher 
fragte ich, ob er den Generaladjutanten Baron M. kenne, und als 
er bejahte, versprach ich als dessen Neffe, ihn zu bitten, ein gutes 
Wort für den Kutscher einzulegen. 

Als ich durch den Wosnessenskij-Prospekt über die große 
Morskaja bei dem Leuchtenberger Palais fuhr, wo die Straßen 
tageshell erleuchtet waren, amüsierte es mich, die erstaunten Gesichter 
der Passanten zu beobachten, welche namentlich an dem Anrufen 
des Kutschers sofort die kaiserliche Equipage erkannten und höchst 
verwundert waren, im kaiserlichen Schlitten einen Herrn im Zylinder 
zu erblicken. 

Ich traf die Gesellschaft schon beim Tanzen. Graf A. rief 
mir zu: „Nou oder, vous yui us taräss Hemais ä'oü sst-es-
yus vous V6Q62 si tarä?" Ich antwortete: „6s suis Parti Ä 
tsmps ku Laers, mais ^'arrivs eu traweau äs I'Lmpersur." 
Die Aufregung war nicht gering und man bestürmte mich mit 
Fragen. Gegen 4 Uhr morgens kehrte ich zurück, und als ich 
zum Morgenkaffee heraufkam, fragte mich mein Onkel: „Was hast 
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Du denn mit dem Kaiser gehabt?" Er erzählte mir, der Kutscher 
sei noch am Abend, nachdem er mich abgesetzt habe, zu ihm ge
kommen und habe ihm alles berichtet. Mein Onkel war damals 
noch nicht Oberstallmeister, aber Chef des Höchsteigenen Stalles 
Sr. Majestät. Die Equipage war aber vom sog. Großen Stall. 
— Während wir die Sache noch besprachen, kam der alte Leib
kutscher Jakob und bestürmte mich mit Fragen. Er schalt auf den 
andern, der ja so ungeschickt sei, daß er den Kaiser einmal sogar 
umgeworfen, und ging höchst befriedigt fort, daß alles gut abge
laufen, und ich glaube auch, daß er nicht dabei gewesen. Bald 
darauf erschien ein Beamter des Oberpolizeimeisters Galachow, der 
mich bat, meinen Namen aufzugeben und nach dem Fuhrmann 
fragte, denn dieser sei nicht zum Kaiser gekommen. Ich versprach 
ihn zu senden, sobald er sich meldete, da ich die Nummer nicht 
wußte. Derselbe erschien auch sehr bald, und als ich ihn fragte, 
warum er nicht zum Kaiser gegangen sei, sagte er mit dem üblichen 
Kopfkratzen: „Wir sind ja Bauersleute und fürchten uns." Mein 
Onkel sandte ihn mit seinem Courier zum Oberpolizeimeister, der 
ihm im Namen des Kaisers 25 Rbl. als Entschädigung übergab. 

Einige Tage darauf traf ich meinen Onkel in voller Uniform. 
Er kam vom Kaiser, der ihn hatte rufen lassen, um mit ihm wegen 
der Gardekavallerie-Remonte zu sprechen. Zum Schluß hatte der 
Kaiser gesagt: „Du hast wohl auch gehört, daß ich Deinen Neffen 
fast überfahren habe. Man hat mir gesagt, es sei ein Baron W., 
ich konnte nichts im Dunkeln erkennen; es ist doch nicht derselbe, 
der Garde-zu-Pferde-Offizier war?" ^ Mein Onkel sagte, ich sei 
dessen jüngerer Bruder. Darauf der Kaiser: „Du mußt mich nur 
bei Deinem Neffen entschuldigen, daß ich ihn nicht selbst hinbrachte, 
aber ich hatte keine Zeit. Du hättest doch ebenso gehandelt in 
meiner Stelle?" Mein Onkel gestand aufrichtig, er glaube, daß 
wohl niemand so gehandelt hätte. 

Wenige Tage darauf, an einem Sonnabend, als sich wie 
gewöhnlich die alten Dienstkameraden des Onkels bei ihm ver
sammelten, trat der nachmalige Generalgouverneur Baron L.^ auf 
mich zu und sagte: ^ „Sagen Sie, W., was haben Sie mit dem 
Kaiser für eine Begegnung gehabt?" Auf meine Frage, wer ihm 
die Sache erzählt, sagte er: „Der Kaiser selbst." Er, L. nämlich, 

i) Baron Wolff-Stomersee. -- 2) Baron Lieven. 
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habe sich an dem Tage, wie sehr häufig, bei der Kaiserin im 
kleinen Kreise zum Tee befunden, als plötzlich der Kaiser ohne 
Anmeldung eingetreten sei. Auf die erschreckte Frage der Kaiserin: 
„Hu' est es yui est arrive?" antwertete der Kaiser: „Oe u'est 
rieu H'ai kailli 6eraser yuelyu'uu, mais He suis Kien winke, 
ear ou m'a tout äe suite reeouuu, saus eela, ^'aurais pu 
euteuäre äes sottises!" 

Dieser hier von mir geschilderte Vorgang charakterisiert so 
vortrefflich den verstorbenen Kaiser Nikolai und seinen so ausge
sprochen chevaleresken Charakter, daß ich auf vielfachen Wunsch 
diese kleine Episode niedergeschrieben habe, damit sie nicht der 
Vergessenheit anheimfalle." 

Als der Kaiser nun gestorben war, mußte wiederum vor 
allem die Bestätigung der Landesprivilegien betrieben werden. 
Gleichzeitig wurde diese Angelegenheit aus der Mitte der Adels
repräsentation und von seiten des Generalgouverneurs angeregt. 
Am 18. März 1855 richtete der Kreisdeputierte v. Tiesenhausen-
Weißensee ein Schreiben an die Residierung, in dem er beantragte, 
durch eine an den Kaiser abzusendende Delegation um diese Kon
firmation zu bitten, hiebei aber ganz besonders der Landeskirche 
zu gedenken. Denn „die Wiedererneuerung der durch das allge
m e i n e  K i r c h e n g e s e t z  f ü r  d i e  e v a n g e l i s c h - l u t h e r i s c h e  K i r c h e  i n  g a n z  
Nußland vom Jahre 1832 in den Hintergrund getretenen Rechte 
und Privilegien der Livländischen Kirche und Religion" 
erscheine in dem gegenwärtigen Zeitpunkt von ganz besonderer 
Dringlichkeit 

An demselben Tage lief beim Landratskollegium ein Schreiben 
des Zivilgouverneurs von Essen ein, in dem derselbe sich veran
laßt sah, namens des Fürsten Suworow darauf „aufmerksam zu 
machen", daß es notwendig werden würde, wie bei den früheren 
stattgehabten Thronbesteigungen der Nachfolger Peters d. Gr., so 
nun auch wieder eine Deputation behufs Bestätigung der Privi
legien nach St. Petersburg zu sendend 

Veranlaßt durch diese beiden Schreiben, trat am 23. März 
1855 ein sog. „Rumpf-Parlament" im Ritterhause zusammen und 
beschloß zirkulariter an alle Konventsglieder die Anfrage zu richten. 

Ritt. Arch. Ztr. 140. Lit. ?. Bol. II. S. 1. 
2) Ebenda S. 3. 
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ob eine solche, aus drei Gliedern bestehende Delegation, spätestens 
im Mai v. abzusenden sei, doch wurde gleich darauf die ganze 
Aktion bis zum nächsten ordinären Konvent ajonrniert, weil der 
Gouverneur v. Essen in einem zweiten Schreiben vom 10. April 
1855 die Mitteilung machte, daß der Kaiser überhaupt keine Depu
tation zu empfangen wünschet 

In Estland hatte im April 1855 eine Sitzung des ritter
schaftlichen Ausschusses stattgefunden, der sich ebenfalls mit dieser 
Frage beschäftigt und mit Berücksichtigung jener kaiserlichen Willens
äußerung beschlossen hatte, die betreffende Supplik durch den 
Generalgouverneur, und zwar gleichzeitig mit einer eventuellen 
livländischen, an Alexander II. gelangen zu lassen. Dieses teilte 
der Ritterschaftshauptmann Baron Konst. Ungern-Sternberg-Hark 
der Residierung am 1. Juni 1855 mit^. 

Im Ritterschaftskomitee in Kurland hatte sich ein besonderer 
Gesichtspunkt geltend gemacht. Am 21. April 1855 berichtete 
nämlich der Landesbevollmächtigte Baron Hahn, daß daselbst das 
Bedenken aufgetreten sei, ob nicht „nach erfolgter Kodifikation der 
Behördenverfassung und des Ständerechts, sowie der hiemit nach 
erfolgter Prüfung stattgefundenen unverklausulierten feierlichen 
Anerkennung der in den Kodex aufgenommenen Privilegien, ein 
ferneres, bei jedesmaligem Thronwechsel erfolgendes Gesuch um 
Bestätigung derselben, den anerkannten. Allerhöchst sanktionierten, 
jetzt bestehenden Zustand selbst in Frage stellen hieße." „Wäre 
demnach nicht", so lautete das Schreiben weiter, „das untertänigst 
zu stellende Gesuch einfach auf Vollendung der Kodifikation in 
Grundlage der Allerhöchst schon geprüften und anerkannten Privi
legien zu unterlegen?" Der kurländische Komitee habe es nicht 
unterlassen wollen, die Aufmerksamkeit des Landratskollegiums auf 
diesen Gesichtspunkt zu leiten, zum Zweck möglichst gleichmäßigen 
Zusammenwirkens; außerdem aber sei er der Meinung, daß die 
eventuelle Supplik überhaupt — so wie stets früher — erst bei 
Gelegenheit der Krönung zu überreichen sei^. 

Diesen Standpunkt in Bezug auf die Opportunität, was die 
Bitte um Bestätigung der Privilegien anbelangt, teilte auch der 
alterfahrene Politiker, der dim. Landrat R. I. L. von Samson, 

Ritt. Arch. Nr. 140. Lit. ?. Vol. II, S. 13. 
2) Ebenda S. 18. - ») Ebenda S. 17. 
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und zwar gab er ihm Ausdruck ein ganzes Jahr später, d. h. als 
die Aktion bereits zu einem äußerlich guten Resultat, nämlich zur 
Konfirmation der Landesrechte geführt hatte. Am 19. April 1856 
schrieb er hierüber Folgendes an seinen Freund, den Landrat von 
Bock-Kersel: „Was Eine Edle Ritterschaft vermögt hat. Aller
höchsten Orts um die Bestätigung unsrer Privilegien nachzusuchen, 
ist mir unbegreiflich. Denn alles was anerkannt ist und talitsr 
yualiter besteht, enthält das Provinzialrecht; ein Mehres werden 
wir nie zuerstanden erhalten. Überdies ist alle seitherige Bestäti
gung nichtssagend, da die Klausel: „insofern sie mit den Neichs-
gesetzen übereinstimmen oder denselben gemäß zulässig erscheinen", 
alles wieder aufhebt. Das haben Katharina II. und Nikolaus I. 
zur Genüge bewiesen. Erstere bestätigte ohne alle Klausel und 
warf alles über den Haufen. Letzterer hob einige Tage nach der 
Bestätigung und Emanierung des Provinzialrechts die darin zuge
sagte Besoldung der Ordnungsgerichte aus Kronsmitteln auf und 
belastete damit das Land, so daß trotz aller Vorstellungen die 
Kronsgüter nicht einmal an der Salarierung teilnahmen. — Die 
Benennung „Provinzial-Konsistorium", die in der Kirchenordnung 
von 1832 befohlen wurde, wird einige Jahre darauf verboten, 
der Titel „Herzogtum" wurde in Verruf gestellt, und vieles andere 
mehr" zc.i. 

Bekanntlich war auch bei Gelegenheit der Frage der Bestäti
gung der Privilegien zur Zeit des Regierungsantritts Alexanders III. 
der Livland wenig wohlgesinnte Justizminister Nabokow der Mei
nung, diese sei nicht notwendig, da die Kodifikation des Provin
zialrechts erfolgt sei2. — Die livländische Ritterschaft schloß sich 
weder der von Kurland angeregten Erwägung an, noch auch wollte 
sie, wie Estland, davon Abstand nehmen, um die Bestätigung der 
Privilegien durch eine besondere Deputation beim Kaiser persönlich 
zu supplizieren. Der aä ävIiberanäuM 2 des Adelskonvents vom 
September 1855 gefaßte Beschluß lautete in diesem Sinne und 
der Generolgouverneur sollte gebeten werden, dahin zu wirken, 
daß trotz des gegenteilig geäußerten Wunsches Alexanders 11., die 
aus nur zwei Personen bestehende Delegation von ihm empfangen 
werden möge. In Bezug auf die Voten der Kammern bestand 

i) Archiv Kcrsel. — 2) Ritt. Arch., R. Baron Stael, „Materialien" :c. 
Bd. I: Die religiöse Frage. 
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insofern eine Meinungsverschiedenheit, als die Majorität der Depu
tierten und die Minorität der Landräte exprsssis vsMs auch 
„um Bestätigung der durch ... den Kaiser Peter 1. der evan-
gelisch-lutherischen Kirche in Livland konfirmierten Rechte nachge
sucht haben wollten, während die Minorität der Deputierten, d. h. 
Vietinghosf, Transehe, Knorring und Engelhardt, und die Majorität 
der Landräte, nur um Bestätigung der Privilegien im allgemeinen 
zu supplizieren rieten. Das letztere Votum wurde mit folgenden 
Worten zum Beschluß erhoben: „Bei der den Herren Delegierten 
obliegenden Wahrung der ritterschaftlichen Rechte im allgemeinen 
wird ihnen noch insbesondere empfohlen und ans Herz gelegt, so
viel nur irgend möglich die Rechte der Ritterschaft in Beziehung 
auf Kirche und Sprache wahrzunehmen." Es wurde mithin den 
Delegierten selbst überlassen, ob sie die Erwähnung dieser beiden 
Gegenstände in die Supplik aufnehmen wollten oder nicht. Außer 
dem Landmarschall von Stein wurde der Landrat Baron Vietinghosf 
zum Delegierten in dieser Sache einstimmig erwählt. 

Am 28. September 1855 ging die betreffende Eingabe an 
den Fürsten Suworow ab, hatte aber insofern nicht den gewünschten 
Erfolg, als der Kaiser bei seinem im Frühjahr eingenommenen 
Standpunkt verblieb, keine Deputationen zu empfangen, sondern 
anordnete, daß die bezüglichen Adressen „in festgestellter Ordnung 
vorzustellen seien." Diese Entscheidung teilte der Gouverneur von 
Esten dem Landratskollegium am 24. Januar 1850 ^ mit, und 
es handelte sich jetzt nur noch darum, in welcher Weise die Bitt
schrift abzufassen sei. Hierüber referierte der Landmarschall nach 
erfolgter Konfirmation der Landesrechte aus Petersburg der Resi
dierung am 12. März 1856 Folgendes: „Sie erinnern sich, hoch
geehrte Herren, daß Sie es dem Herrn Landrat Baron Vietinghosf 
und mir überließen, nach Beschaffenheit der Umstände uns entweder 
auf die einfache Bitte um Bestätigung unsrer althergebrachten, 
angestammten Privilegien und Rechte zu beschränken, oder diese 
Bitte dahin zu erweitern, daß sie auch ein Gesuch um Wiederher
stellung der Rechte unsrer Kirche und um den unverkümmerten 
Gebrauch unsrer Sprache enthielten. Nach vielfältiger Erwägung 
der obwaltenden Umstände, nach reiflicher Beratung mit allen 
hochgestellten, unsere Interessen vertretenden Personen, und in 

») Ritt. Arch. Nr. 140. Lit. ?. Vol. II. S. 2Z. 
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Übereinstimmung mit den Repräsentanten der übrigen Ritterschaften, 
sahen der Herr Landrat Baron Vietinghosf und ich uns zu dem 
Entschluß genötigt, die einfache Bitte um Bestätigung unsrer Pri-
legien auszusprechen, und ich glaube, daß ein jeder von Ihnen, 
hochgeehrte Herren, in ähnlicher Lage nicht anders gehandelt hätte. 
In der Konfirmation vom Jahre 1827 findet sich eine Klausel, 
deren Entfernung uns sehr wünschenswert erscheinen mußte. Auf 
die Vorstellung, die ich deshalb dem Minister des Innern machte, 
erwiderte er mir, daß Se. Majestät befohlen hätte, die Konfirmation 
genau übereinstimmend mit der von seinem kaiserlichen Vater 
erteilten abzufassen, und daß es nicht möglich wäre, irgend eine 
Änderung darin vorzunehmen. Auf mein Gesuch, deshalb eine 
Unterlegung an Se. Majestät zu machen, wollte der Minister nicht 
eingehen und erklärte es für unzulässig, eine Abänderung des ein
mal ausgesprochenen Willens Sr. Majestät auch nur versuchen zu 
wollen" :c.i. 

So endete dieser Versuch des Landmarschalls von Stein, 
ebenso wie jener vom 25. Juli 1825 zwischen dem Landmarschall 
von Järmerstädt und dem Reichsratssekretär Olenin, mit einem 
vollkommen negativen Resultat. 

Da keine besonderen Wünsche in die Adresse aufgenommen 
wurden, so war diese sehr kurz und hatte nachstehenden Wortlaut: 

„Allerdurchlauchtigster Monarch! 
Allergnädigfter Kaiser und Herr! 

Ew. Majestät getreuer Livländischer Adel, dankbar eingedenk 
der Segnungen, die ihm unter dem Szepter seiner erhabenen 
Monarchen seit fast anderthalb Jahrhunderten zuteil geworden sind, 
und überzeugt, daß dieses Glück in innigem Zusammenhange sieht 
mit dem Genusse seiner Rechte und Privilegien, wagt es, citier 
ihm teuer gewordenen Sitte seiner Vorfahren folgend, und ver
trauend auf Ew. Kaiserlichen Majestät Huld und Gnade, eine 
Bitte untertänigst auszusprechen, deren Gewährung sein Herz mit 
Freude und Zuversicht erfüllen wird. Es ist dns, Allergnädigfter 
Kaiser und Herr, die Bitte um Bestätigung der althergebrachten, 
angestammten Privilegien und Rechte des Livländischen Adels, wie 
solche bisher von den glorreichen Vorfahren Ew. Majestät und 

!) Ritt. Arch. Nr. 36. Lit. I). S. 6 ff. 
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zuletzt noch von dem in Gott ruhenden Kaiser Nikolaus I., ruhm
vollen Andenkens, huldreichst ist erteilt worden. 

Hoffnungsvoll sieht der Livländische Adel einer gnädigen 
Entscheidung seines vielgeliebten Kaisers und Herrn entgegen und 
verharrt in unverbrüchlicher Treue uud aufrichtiger Ergebenheit. 

Ew. Kaiserl. Majestät untertänigste 
Im Namen der Livländischen Ritterschaft 

Landrat Baron A. von Vietinghosf. 
Landmarschall C. von Steint" 

St. Petersburg, 7. Februar 1856. 

Knapp wie diese Bittschrift war auch die Bestätigungsurkunde 
der Landesprivilegien, die Alexander II. am 17. Februar 1856 
unterzeichnete. Diese letzte Konfirmation livländischer Monarchen 
aus dem Hanse Romanow hatte folgenden Wortlaut: „Wir zc. zc. 
. . . tun hierdurch Allen und Jedem kund, welchen Solches zu 
wissen nötig ist, daß Wir in Veranlassung des uns durch die 
Deputierten Landrat Baron Vietinghosf und Landmarschall von 
Stein unterbreiteten alleruntertänigsten Bitte des livländischen 
Adels nicht nur diesem Adel alle seine früheren Rechte, Gewohn
heiten, Einrichtungen, Vorzüge und Privilegien auf derselben 
Grundlage Allergnädigst belassen, auf welcher derselbe sie kraft 
Allerhöchster Reskripte und Ukase Unserer Erhabensten Vorfahren 
gegenwärtig genießt, sondern auch die während der Regierung 
Unseres geliebten Vaters, des Herrn und Kaisers Nikolai Pawlo-
witsch, wohlseligen und ewig ehrwürdigen Andenkens, zu gunsten 
dieses Landesteils getroffenen Bestimmungen bestätigen, indem Wir 
diesem Adel gestatten, alle diese Rechte, Privilegien und Vorzüge, 
sofern selbige mit den allgemeinen Verordnungen und Gesetzen 
Unseres Reiches übereinstimmen, frei auszuüben, und hiebei mit 
Unserem Kaiserlichen Worte versichern, daß alles dasselbe auf 
dieser Grundlage ohne die geringste Änderung von Unserer Seite 
gewahrt und aufrecht erhalten werden wird. Zur Urkunde dessen 
haben Wir diesen Unseren Gnadenbrief eigenhändig Allergnädigst 
unterschrieben und mit Unserem Reichssiegel zu bekräftigen befohlen. 

Alexander." 
In St. Petersburg am 17. Februar 1856 2. 

Ritt. Arch. Nr. 140. Sit. ?. Vol. II. S. 77. 
2) Ehendy H. 38. 
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Diese Urkunde stimmte inhaltlich ganz mit derjenigen vom 
9. Februar 1827 überein, namentlich auch darin, daß weder von 
dem ?rivil6Aium ÄKismuuäi ^uZusti, noch auch von der 
Kapitulation von 1710 darin die Rede war, — mehr aber, als 
man an dieser Konfirmation vermißte, erhoffte man von der dem 
Lande wohlgesinnten Haltung des jungen Kaisers. — Als solcher 
hatte Alexander II. seinen ersten Besuch in Riga zum 25. Mai 
1856 angesagt. Rasch wurde das Ritterhaus restauriert und mit 
Parkett versehen : das lebensgroße Bild des neuen Herrschers, vom 
Maler Bruiningk in Petersburg gemalt, traf nachgerade zur rechten 
Zeit, d. h. am 21. Mai ein und wurde zwischen den Porträts 
der Kaiser Paul und Alexander I. aufgehängt, und am 25. Mai 
ward dem aus Berlin und Warschau kommenden Monarchen ein 
enthusiastischer Empfang zuteil. Am Vormittag erwarteten ihn im 
Schloß etwa 90 Glieder des Adels, die Geistlichkeit zc. Beim 
Eintritt in den großen Saal mit lautem Zuruf begrüßt und vom 
residierenden Landrat Baron Vietinghosf im Namen der Ritterschaft 
belviÜkommnet, hielt er in russischer Sprache an die Versammelten 
die folgende Ansprache: „Als ich im Jahre 1849 hier bei Ihnen 
war, dankte ich Ihnen im Namen meines unvergeßlichen Vaters 
für Ihre Treue und Ergebenheit. Ich freue mich Ihnen jetzt selbst 
sagen zu können, daß nach den beiden so schweren Jahren dieses 
Vertrauen in vollem Maße gerechtfertigt ist. Sie haben zum 
Wohl für ganz Rußland große Opfer gebracht, ich danke Ihnen 
dafür und bin überzeugt, daß Sie mir diese Gefühle auch ferner 
erhalten und auch in Zukunft ein Recht auf meine Dankbarkeit 
behalten werden. Gott hat uns Frieden gegeben, und ich hoffe, 
daß Livland mit ganz Rußland einem gedeihlichen Zustande ent
gegengeht! Ich werde den heutigen Empfang nie vergessen." 

Abends um 10 Uhr erschien der Kaiser zu einem Ball im 
Ritterhause, unten an der äußeren Treppe vom residierenden 
Landrat und dem Landmarschall empfangen, die ihn mit Arm
leuchtern in der Hand hinaufgeleiteten. Der Tanz wurde mit einer 
Polonaise eröffnet, zu der er die beiden die Honneurs machenden 
Damen, die Landrätin Baronin Nolcken, geb. v. Reutern und die 
Frau des Kreisdeputierten W. v. Stael, geb. Gräfin Bose, sowie 
die Gräsin Bose, geb. v. Löwenstern und die Baronin Wolff, geb. 
Potemkin, engagierte. 

Baltische Monatsschrift Ivos, Heft 7. . 2 
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Am Abend des 27. Mai verließ der Kaiser Riga. Als sich 
die Ritterschaft, um Abschied zu nehmen, im Schloßhof versammelt 
hatte und Alexander II. heraustrat, um seinen Reisewagen zu be
steigen, umarmte er den residierenden Landrat und den Landmar
schall, wandte sich sodann zu dem Adel und sagte nun in deutscher 
Sprache: „Ich danke Ihnen, meine Herren! Gott segne Sie! 
Bleiben Sie auch ferner, wie Sie bisher gewesen! Sie glauben 
nicht, wie lieb ich Sie habe!" Mit diesen Worten bestieg der 
Kaiser den Reisewagen und verließ die Stadt, begleitet von Segens
wünschen aller seiner getreuen Untertanen^. 

Diese guten Eindrücke, die Alexander II. aus Riga mitnahm, 
trugen dazu bei, daß sich der Landmarschall v. Stein kurz darauf 
bei Gelegenheit der Krönung in Moskau eines sehr freundlichen 
Empfanges von feiten der kaiserlichen Familie zu erfreuen hatte. 
Die Krönung war auf den 26. August 1856 anberaumt worden. 
Am 13. desselben Monats traf Herr von Stein in Moskau ein 
und machte die notwendigen Besuche. „Die Gesandten der Groß
mächte", — so hieß es in seinem Bericht an die Residierung, — 
„empfingen zwar an dazu bestimmten Tagen in öffentlicher Audienz, 
in Übereinstimmung aber mit den Repräsentanten von Est- und 
Kurland fand ich mich zu diesen Audienzen nicht ein, sondern 
machte den erwähnten Gesandten Visiten, die erwidert wurden. . . 
Die Krönung wurde am 26. August vollzogen. . . Den Adels
marschällen war in dem Zuge, in dessen Mitte sich die Kaiserlichen 
Majestäten selbst befanden, der Platz angewiesen worden neben den 
Senatoren, und zwar so, daß die Repräsentanten von Liv-, Est-
und Kurland den Vorrang vor den übrigen Adelsmarschällen hatten. 
In der Krönungskirche waren uns Plätze dem Altar gegenüber 
eingeräumt. . . Am folgenden Tage brachten die Adelsmarschälle 
den Majestäten ihre Glückwünsche dar. Der Kaiser sagte, mir die 
Hand reichend: „Ich wiederhole Ihnen, was ich Ihnen beim Ab
schied in Riga sagte, und danke dem Livländischen Adel für seine 
Treue und Ergebenheit. Ich bin überzeugt, daß er seine loyale 
Gesinnung unter allen Umständen bewahren wird." — Ähnliche 
Äußerungen der Gewogenheit vernahm ich auch von Ihrer Majestät 
der Kaiserin, die den Wunsch aussprach, Livland durch eigene 

!) Ritt. Avch. Nr. 83. Vol. XVIX, S. 126. 
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Anschauung kennen zu lernen. — Es war mir befohlen worden, 
mich Ihren Majestäten mit zwei „Assistenten" aus dem Livländischen 
Adel vorzustellen. Glücklicherweise befanden sich der Baron Pilar 
von Audern und Graf Mengden von KaugerShof in Moskau, die 
mit mir die Ehre hatten ... die Livländische Ritterschaft zu reprä
sentieren. . . In den folgenden Tagen wurden die Adelsmärschälle 
allen Gliedern der Kaiserlichen Familie vorgestellt. . . Sowohl 
Ihre Majestäten die Kaiserinnen als . . . die Großfürsten und 
Großfürstinnen empfingen mich auf das huldvollste und erwähnten 
alle der Aufnahme, die . . . der Kaiser in Livland gefunden, und 
der Zufriedenheit, die er darüber wiederholt geäußert habe. . . 

Zum Schluß dieses vom 27. Oktober 1856 datierten Berichts 
gab der Landmarschall die Ziffer der durch diese Krönung der 
Ritterschaft erwachsenen Kosten auf mit der Motivierung: „Da es 
in Zukunft von Interesse sein kann" zc. Diese beliefen sich auf 
3665 Rubel'. — In Riga wurden zur Feier des Tages laut 
Beschluß des Adelskonvents jedem Soldaten der dort anwesenden 
Truppen verabfolgte 1 Pfd. Fleisch a 5 Kop., 1 Brot a 3 Kop. 
und ein Glas Branntwein a 3 Kop., was zusammen 1953 Rbl. 
53 Kop. kostetet 

So trugen diese guten Beziehungen zur Person des jungen 
Monarchen dazu bei, die freudige Hoffnung zu fördern, mit der die 
Livländische Ritterschaft an die neue Regierung herantrat. 

Dem Landmarschall von Stein war es nicht beschieden, diese 
Beziehungen noch lange zu erhalten und zu befestigen. Zum 20. Nov. 
1856 war ein extraordinärer Landtag ausgeschrieben worden. — 
Als der deliberierende Konvent beisammen war, starb Herr von 
Stein am 15. November in Riga an der Cholera. Um dcr Ritter
schaft die Möglichkeit der Beteiligung an der Bestattung zu geben, 
wurde sie auf den 21. November angesetzt und die Eröffnung des 
Landtages auf den 22. November verschoben. 

Den Verlauf der Beerdigung schilderte eines der anwesenden 
Glieder des Adels seiner Frau in einem Brief von demselben Tage 
folgendermaßen: „Heute Vormittag 12 Uhr versammelte sich der 
ganze Adel feierlichst in dem Ritterhause in voller Uniform, ging 
in feierlichem Zuge in die Jacobi-Kirche, wohin wir am Abend 

Ritt. Arch. Nr. 36. Lit. v. S. 13—15. 
2) Ritt. Arch. Nr. 83. Vol. MIX. S. 180. 

Z» 
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vorher schon die Leiche des Landmarschalls mit Fackeln beigesetzt 
hatten. Die Kirche und der Sarg waren sehr schön geschmückt 
und der ganze Konvent vor dem Altar und Sarge versammelt. 
Da Walter heiser war, mußte Berkholz die Leichenrede halten, 
und sprach von Steins enormen Leistungen in Petersburg, und 
erwähnte, wie er in hohen russischen Sphären — Schuwalow, 
Dolgoruki zc. — eine so bedeutende Stellung eingenommen habe 
durch „seinen großen Geist" zc. — Darauf begann Walter als 
Generalsuperintendent i am Sarge zu sprechen. Er entwickelte, 
wie auf dem politischen Boden des Landes der alte Nolcken, 
Fölkersahm und jetzt Stein zu Grabe gegangen. Wie erstere 
Parteien kreiert und einen lebendigen Kampf im Lande hervor
gerufen, letzterer dagegen, zwischen den Parteien stehend, nicht in 
der Art habe wirken, sondern nur Vorarbeiten liefern können für 
einen späteren Landmarschall, der, aus der Partei entwachsen, 
berufen werden müsse, Livland ans Ziel seiner Laufbahn zu führen. 
Er sprach warm und kräftig: „Schäme Dich, Livländische Ritter
schaft, wenn Du nicht Deiner Gegenpartei dieselbe edle Gesinnung 
zutraust, wie Du sie selbst in Dir bewahrst; schäme Dich, wenn 
Rücksichten und Haß gegen Persönlichkeiten die Sache verdecken 
läßt!" zc. — Als die Rede zu Ende war, sah man eine große 
Aufregung auf den Gesichtern. Beim Hinausgehen sagte N. zu 
A. v. O.: „Nun, was meinen Sie zu einer solchen Rede?" — 
Dieser fragte, „wie er das meine, — sie sei kräftig gewesen." — 
„Ja", sagte N., „die Rede eines betrunkenen Franziskaners, aber 
nicht eines lutherischen Geistlichen." Andere jener Partei sagten: 
„Wir wollen ihm die Landtagspredigt untersagen", oder: „Dieser 
Mensch, der nichts von der Sache versteht, sie auch nicht begreifen 
kann, will uns belehren, — das ist schändlich, ist nicht christlich!" 
Andere wieder fanden die Rede vortrefflich. — In dieser Veran
lassung ist eben, um 10 Uhr abends, der Konvent versammelt, 
um zu beraten, ob er Walter die Landtagspredigt untersagen solle 
oder nicht." Dieses geschah nicht, wie derselbe Berichterstatter am 
nächsten Tage weiter schrieb, doch hätten die Glieder der konser
vativen Partei sich vorgenommen, zur Predigt nur spärlich in die 

Der Oberpastor in Wolmar Dr. Ferdinand Walter war durch Aller
höchsten Tagesbefehl vom 16. Juni 1855 an Stelle seines Lorgängers v. Klot 
im Amt eines Livländischen Generalsuperintendenten bestätigt worden. 
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Kirchs zu gehen, denn der Vorwurf sei Walter bleibend gemacht 
worden, daß er sich unberechtigterweise erlaubt habe, „den Adel 
auf seine Pflichten aufmerksam zu machen", wenngleich man zugab, 
daß er sich „ganz unparteiisch" geäußert habe. „Merkwürdig ist 
es zu sehen"' so hieß es in demselben Brief weiter, „warum von 
den Unseren niemand empfindlich, dort aber alle sich gekränkt 
fühlen. Walter hat den alten Nolcken und Fölkerfahm in derselben 
Kategorie genannt, hat beide Parteien gleich ermahnt, „daß sie so 
edel sein sollen, auch andern nichts unedles zuzutrauen", so daß 
seine Worte immer beide Parteien trafen. Aber vielleicht fühlen 
die andern, daß sie Fölkersahm viel härter verdächtigt haben, als 
wir jemals den alten Nolcken^." 

Der nächste Tag brachte nun die Landtagspredigt und damit 
eine vollkommene Beruhigung der erregten Gemüter. Denn dieses 
Mal gelang es dem Generalsuperintendenten die Glieder beider 
Parteien in hohem Grade zu befriedigen und einen bedeutenden 
oratorischen Erfolg zu erzielen. „Walter hielt eine prachtvolle An
rede", referierte derselbe Berichterstatter seiner Frau am 23. Nov. 
1856, „in die er eine kleine Entschuldigung einfließen ließ: „Es 
möchte ihm nicht verdacht werden, wenn er mit überströmendem 
Herzen an die Pflichten aufrichtig mahnend, etwas unförmlich 
erscheine; er traue dem Adel so viel Gesundheit zu, daß er diese 
Ermahnung richtig aufnehmen und in ihm den gottgesandten 
Diener erblicken möge, dessen Aufgabe es sei, den Adel über seinen 
schweren Beruf aufzuklären." Ohne Gottvertrauen müsse alles 
mißglücken. Zu diesem Grundsatz habe sich auch Peter d. Gr. 
bekannt. Denn als er nach der Eroberung Narvas eine lutherische 
Kirche in eine griechische verwandelt habe und ihm dieses vorge
worfen worden sei, habe er erwidert: „Da sich Narva in der 
Kapitulation nur zeitliche Güter vorbehalten und der geistlichen 
nicht gedacht habe, so solle diese Kirche mit den lutherischen Ge
mälden für ewige Zeiten als eine griechische verbleiben, als War
nung für die Nachkommen, daß sie geistliche Güter höher als 
materielle achten sollten." Dann habe Walter „meisterhaft aus
geführt", wie die Rechte des Adels diesem ebenso viele Pflichten 
gegen alle andern Stände auferlegten, — so könnten namentlich 

Archiv Jensel. 
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„Rechte, die dem Bauernstande zugesagt worden, ohne Pflichtver
letzung von seiten des Adels nicht alteriert werden." „Er war so 
klug, keinen Parteistandpunkt bei sich sichtbar werden zu lassen, 
indem er beiden Parteien Zugeständnisse machte. Zur Freude der 
„Anderen" sagte er: „Wir möchten zeitig darauf bedacht sein, 
daß die Zerstückelung des Landes und Herausgabe desselben aus 
den Händen des privilegierten Adels nur schädlich wirken müsse, 
indem dieser allein auf der Basis eines ausgebreiteten Grundbesitzes 
seinem Recht und seiner Pflicht einer umfassenden Vertretung nach 
oben nachkommen könne!" „Der Erfolg der Rede war, daß alle, 
die sich gestern beleidigt fühlten, heute schwärmten und meinten, 
eine solche Landtagspredigt sei noch nicht dagewesen. C. und 
G. T., die am Tage vorher über Walter zügellos geschimpft 
hatten, gingen jetzt zu ihm, taten Abbitte und versicherten ihm, 
daß eine solche Rede ihre Wirkung haben müsse, und daß die 
früheren Landtage einen anderen Erfolg gehabt haben würden, 
wenn solche Reden ihnen vorangegangen wären zc. — Suworow 
ging mit glänzenden Augen umher und versicherte jedem, daß die 
Rede nichts als kernige Wahrheit enthalte. Es fiel uns allen ein 
Stein vom Herzen, daß Walters Stellung solch einen Ausgang 
genommen, und ich muß gestehen, beide Parteien fühlten eine an
gebahnte Versöhnung und Anregung zu gemeinsamen Pflichten 

Christian von Stein war vor dem Ablauf seines Amtstrien-
niums gestorben. Der versammelte Landtag berief am 23. Nov. 
1856 den Landrat Gustav Baron Nolcken zum vikarierenden Land
marschall, von welchem stellvertretenden Amt er im Jahre 1857, 
nach Ablauf des Trienniums von Stein, zurücktrat. Am 20. Nov. 
jenes Jahres wurde sodann August von Oettingen zum Landmar
schall von Livland erwählt, und Z860 wiedergewählt. 

Livland durchlebte damals eine Zeit, die man als eine 
Periode verhältnismäßiger Ruhe und Erholung nach den Kämpfen 
der 40er Jahre in Veranlassung der Agrarfrage bezeichnen kann. 
— Von 1861 aber ab erwachte das Land und seine Ritterschaft 
wiederum zu regerem politischem Leben, und folgenschwere Eteignisse 
kennzeichneten das neuanbrechende Dezennium. 

Archiv Jensel, „Briefe von Landtagen und Konventen", Heft 1, S. 5. 
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Zunächst erfolgten wichtige Personalveränderungen in den 
obersten Ämtern im Lande, denn in der kurzen Zeit von sieben 
Monaten, d. h. vom November 1861 bis zum Mai 1862 wurden 
die Posten des Generalgouverneurs, des Zivilgouverneurs und des 
Landmarschalls neu besetzt. Mit besonderem Bedauern sah die 
Ritterschaft den Generalgouverneur Fürsten Suworow scheiden, 
hatte doch gerade sein Amtsantritt die Zeit relativen Wohlbefindens 
inauguriertHerzlich dankbar war ihm das ganze Land für seine 
14jährige Verwaltung und für das humane Verständnis, mit dem 
er sich in die besonders gearteten baltischen Verhältnisse hinein
gelebt hatte. Galt dieses namentlich in Bezug auf die konfessionelle 
Frage, so zeigte es sich doch auch auf den meisten administrativen 
Gebieten. „Die Verfolgung glaubens- und pflichttreuer Pastoren 
und Landesbeamten", so schrieb einer seiner Zeitgenossen und per
sönlichen Bekannten, „auf Wegen der außerordentlichsten komissoria-
lischen Justiz hörte auf, gewisse anrüchige Figuren verschwanden 
allgemach aus den Räumen des Schlosses zu Riga, — der Fürst 
lieh nicht nur den Wünschen und Beschwerden der Stände ein 
geneigtes Ohr, sondern vertrat sie auch in den Ministerien, im 
Reichsrat, bei der Majestät mit der ganzen Wärme und Hin
gebung seiner ritterlichen Persönlichkeit. Wenn es ihm nicht be
schieden war, gewissen zu tief eingewurzelten Schäden . . . gründlich 
abzuhelfen . . ., so lag es nicht an des Fürsten bestem Willen, 
wenn sie gleichwohl Platz griffen. Keinenfalls können sie den 
Anspruch auf die tiefste Erkenntlichkeit schmälern, den der Fürst 
durch sein wahrhaft wohlwollendes Regiment bei den Ostseepro-
vinzialen erworben hat und dem die letzteren auch allezeit bereit
willig und reichlich Rechnung getragen habend" 

Die deutsche Sprache vollkommen beherrschend und sich ihrer 
im Umgang mit Livländern fast ausschließlich bedienend, zur ört
lichen Matrikel gehörend, sah er in den Gliedern der Ritterschaft 
seine „Mitbrüder", unter denen er ein ?rimus iutsr pares war. 
Dieses Verhältnis, unterstützt von zahlreichen persönlichen Bezie
hungen, brachte es mit sich, daß die wichtigeren Landesangelegen-

!) Alexander Arkadjewitsch Fürst Jtaliiskij, Graf Suworow - Rymnikskij, 
ernannt am 1. Januar 1V48 zum stelloertr. Kriegsgouverneur von Riga und 
Generalgouverneur der Ostjeeprovinzen; durch Befehl vom 11. April 1848 
definitiv ernannt. 

2) W. v. Bock. „Livländische Beiträge" Bd. I, S. 89. 
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heiten mit den maßgebenden Vertretern der Korporation erörtert 
und beraten werden konnten, bevor sie in die offizielle Werkstatt 
zur Verarbeitung gelangten, wodurch die definitiven Entscheidungen 
an Reife und praktischem Wert gewinnen mußten. Anderseits 
wurden durch diese intimen Anknüpfungspunkte so manche Miß
verständnisse geklärt, so manche Veranlassung zu gegenseitiger Ent
fremdung im Keim erstickt. 

(Fortsetzung folgt.) 



Zm Vttftii»isis. 
Verfaßt auf Anregung der Verständigungsartikel des Herrn Andreas Needra. 

Äch habe nicht die Absicht zu belehren, sondern meine GesichtS-
Ä? punkte und deren für mich sich ergebende Konsequenzen dar
zulegen. Wer erstere anerkennt, ziehe die seinigen sms ira et 
stuäio. 

» 

„Wir sind aber nicht Germanen", betont Herr Needra, wo 
von dem spezifischen Charakter des Luthertums als „germanischem" 
die Rede ist. Nun, Herrn Needras Ansicht in Ehren, wiewohl 
mir versichert wurde, der berühmte Physiologe Virchow sei hin
sichtlich der Rassenzugehörigkeit des Letten zu den Slaven keines
wegs entschieden gewesen, — so scheint mir unter den Fragen der 
Gegenwart weniger von Interesse zu konstatieren, wo eigentlich 
die Quelle des nationalen Lettentums zu suchen sei, als vielmehr 
der Umstand, daß in der Tat in ethischer und intellektueller Hin
sicht sehr bedeutende Anzeichen auf intime slavische Beziehungen 
des Letten hinzuweisen scheinen. 

Wenn wir nun aber anderseits beobachten können, daß beson
ders auf dem Gebiet ethischen Empfindens auch bei Nationen, die 
dem Letten schlechterdings nicht verwandt sind und den Gedanken 
slavischer Verwandtschaft nicht zulassen, als etwa Italiener, Fran
zosen, in ethischer Hinsicht sich Verwandtes findet, ja daß dasselbe 
Verwandte sich überall in Volksschichten noch nicht allzuweit vor
geschrittener Entwicklung beobachten läßt, so meine ich dürfte — 
um den richtigen Standpunkt für Beurteilung gegenwärtig bren
nender Fragen und glühender Antipathien zu finden — der Maß
stab der nationalen Rassenzugehörigkeit durch den der so und so 
weit gediehenen ethischen Selbstbewußtheit ersetzt werden müssen. 

Unbestreitbar richtig ist doch wohl, daß nicht nur jedes 
Individuum für sich, sondern daß auch die Kollektivperson eines 
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Volkes den Weg ethischer und intellektueller Ent
w i c k l u n g  v o m  Z u s t a n d e  e i n e r  e s  b e h e r r s c h e n d e n  
H e t e r o n o m i e  z u  d e m  Z u s t a n d e  e i n e r  i n  i h m  h e r r 
schenden Autonomie fortschreiten muß, ist das ja 
doch schon der Entwicklungsgang vom Kindesalter zum gereiften 
Mannesalter. Ethische und intellektuelle Entwicklung kann über
haupt nur in einer diese zwei erwähnten begrifflichen Positionen 
verbindenden Linie vor sich gehen. Normal geschieht das von der 
Heteronomie auf Autonomie hin ; abnorm wäre die umgekehrte, 
rückschrittliche Bewegung, doch kommt auch diese vor. Die Ge
schichte hat ja Beispiele gelungener Gegenreformation.- Jedoch 
gedeihen Kultur und Zivilisation in ersterer Richtung. Unter 
Kultur verstehe ich Pflege und entwickelnde Vertiefung von Ethik 
und Intelligenz, unter Zivilisation deren wurzelechte Dokumen
tierung im sozialen Leben. Es gibt kulissenhafte, abgegukte Zivi
lisation, und zwar da, wo es Scheinkultur, d. h. unvertiefte Ethik 
und Intelligenz gibt. Nor beidem hat man sich zu hüten. — 
Alle bewußten Kultur- und Zivilisationsaufgaben von Nation zu 
Nation bestehen aber in der autonomen Kulturpflicht für bisher 
minder entwickelte Nationen, Leiter und Führer in bezeichneter 
Richtung auf Autonomie hin zu sein. Kein Heteronomiker ist 
bisher im wahren Sinne kulturträgerischer Kolonisator gewesen. 
— Selbstverständlich ist, daß der ethischen Entwicklung stets die 
auf intellektuellem Gebiete Folge geben muß. Sowohl solch 
autonome Ethik, wie auch die intellektuell durchleuchtete Logik sind 
aber beide international, universal. 

Wo immer nun das Bewußtsein des Individuums oder des 
Kollektivums noch heteronom bestimmt oder doch noch stark so be
einflußt ist, da darf es gewiß nicht befremden, wenn sich in ethischer 
und intellektueller Hinsicht und Äußerung viel Verwandtes finden 
wird. Das hängt eben mit der gleichen oder ähnlichen Ent
wicklungsstufe zusammen. Ethische Werte, Objekte des Intellekts 
werden in ähnlichen Münzpressen ähnliche Prägung gewinnen. 
Also mit der Entwicklungsstufe werden solche Ähnlichkeiten zu
sammenhängen, weniger mit der Rassenzugehörigkeit; jedenfalls ist 
diese nicht notwendige Voraussetzung. 

^ovseisutia,, evn8ei6ve6, oos'bei'i. sagen nichtverwandte 
Nationen, die aber auf heteronomer Basis ihre Vorstellung vom 
Gewissen bildeten. Ein Mitwissen mit der heteronomen Forderung, 
wohl auch schon ein gewisses eigenes Zustimmen zu dem von außen 
Herangebrachten, dem zu wissen Gegebenen, ist dem Römer und 
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dem Franzosen der Inhalt des Gewissensbegriffs. Dem noch um 
einige Grade tiefer in der Heteronomie drin steckenden Russen ist 
der Inhalt seines Gewissens die objektive Botschaft, der er zu ge
horchen verpflichtet ist, d. h. eine rein äußere Verpflichtung ist ihm 
Gewissensinhalt. Der genuine Russe hat ein noch ganz und gar 
heteronom empfindendes Gewissen. Setzen erstere zwei doch schon 
immerhin eine gewisse Mitbewegung eigener Aktivität im ethisch 
empfindenden Ich voraus, so ist letzterer, der Russe, noch nicht mal 
so weit, daß er selbst nur in dem Maße wie jene des jenseitigen 
Subjektes Vorschrift einem eigenen mitstimmenden Subjekt auch 
nur nähert. Es besteht also beim Russen — natürlich sofern er 
noch ganz genuin ist — bis dato, ungebrochen das „Du sollst" 
der Ethik, das von außenher einfach durch Botschaft (nximaZi.) 
Gehorsam fordert. Die Bewegungen des eigenen Ich — das er 
natürlich ja auch hat! — sind in automatischer Selbstverständlich
keit vorzustellen, während der genuine Franzose bereits zu einer 
gewissen Mitaktivität im eigenen Ich parallel der heteronomen 
Forderung weiter vorgeschritten erscheint, wenn diese Mitaktivität 
auch zunächst nur im Intellekt empfunden wird. — Diese Ge
danken legt nahe der begriffliche Unterschied von „Wissen" und 
„Botschaft", von „seievee" und — Der bewußte 
Germane aber hat seit Luther und sodann wohl auch seit Kant — 
um viele andere nicht zu nennen — das Gewissen als autonomes 
ethisches Pflichtorgan in sich erfaßt, das auf Grund von selbst be
jahten Prinzipien aktiv ist. Erst ihm — als Protestanten — ist 
es autonom reges Zentralorgan für ethische Betätigung und dem 
entsprechend dann auch für intellektuell erkannte Wahrheit. Ihm 
ist es — ethisch betrachtet — erstes Forum für seine Schuld; dem 
Heteronomiker liegt dieses Forum transzendental und sein Gewissen 
ist ihm wohl Ankläger, wohl Zeuge, aber noch nicht auch schlecht
hin verurteilender Richter; er schämt sich demzufolge selbst schwer, 
schwer gelangt er zur inneren Zerknirschung; aber er fühlt sich 
andererseits leicht beschämt, verletzt von außen her. — In intel
lektueller Beziehung hat der autonom urteilende Germane das 
kühle wissenschaftliche Gewissen in seiner ruhigen Objektivität; wer 
dagegen noch heteronom denkt, dem sondert sich noch nicht ohne 
weiteres ein wissenschaftliches Gewissen von seinem ethischen ab. 

*) Hierzu sei uns eine Bemerkung gestattet. Wie vooseientis, mit soirs, 
so hängt oosckv'rl, doch wohl auch mit — wissen zusammen, so daß die 
beiden Worte immerhin eine größere begriffliche Verwandtschaft haben dürften, 
als der Herr Verf. annehmen möchte. Die Red.) 
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Derselbe treibt wohl noch Wissenschaft — wie befohlen, nach zen
sierten Programmen, und leicht beeinflussen ihm etwa von Sym
pathie oder Antipathie herstammende Schleier den Blick für objek
tive Tatsächlichkeit. Man denke hierbei etwa an jene Antwort 
aus Petersburg auf das Schreiben der Evangelischen Alliance, als 
vor etlichen Jahren hier die Pastorenprozesse alltäglich waren, aber 
man beachte auch die merkwürdig getrübten Darstellungen baltischer 
Wirklichkeit in einem großen Teil der russischen — und der letti
schen Presse. 

Aber wie steht es nun mit dem Letten in Hinsicht des 
ethischen Gewissens? Was hat denn der Lette wohl für einen 
Gewissensbegriff? Ich sehe von autonomifierten Einzelindividuen 
ab, denn die sind mir, wie ich den Begriff verstehe, germanisiert. 
Bedarf das Lettenvolk wirklich nicht mehr autonomisierender Be
einflussung seines ethischen Gewissensgehaltes? Hat es bereits den 
autonomen Gewissensbegriff? — Das sollte mich innig freuen, 
denn dann hätte der Deutsche im Baltikum seine Kulturaufgabe 
in der Tat bereits glänzend gelöst, dann wäre das Volk der Letten 
heute bereits im rechtverstandenen Sinne germanisiert, dann hatte 
es sich nicht so bloßgestellt, wie es das jüngst öffentlich und ver
borgen tat, dann wäre es kaisertreu verblieben, wie der Deutsche 
im Lande und im Reich. 

Aber der Lette als Gesamtvolk hat den autonomen Ge
wissensbegriff eben noch nicht. Zunächst ist kennzeichnend, daß auch 
er — genau wie der Urheteronomiker, der Jude sein „led" — 
den Ausdruck fürs physische Herz, zur Bezeichnung des ethischen 
Gewissens verwendet, indem er es mit einem oppositionellen Bei
wort bezeichnend genug versieht. Er sagt „sinama sirds". Dieses 
Herz enthält die heteronome Botschaft, die ihm angeboren ist, die 
ihm von Natur eignet; was „sirds" „lanj" oder „netanj" ist gut 
oder böse. Diese angeborene Botschaft ist ihm „sinama leeta"; 
daß er zu gehorchen hat, ist dem Letten in seinem Zentralorgan 
völlig selbstverständlich. Indem das Herz spricht, spricht in ihm 
der heteronome Wille, dem gegenüber total garnichts zu ändern 
und einzuwenden ist, der vielmehr gleich einem „loktens", d. h. 
gleich einer Schickung wirkt. Wem wäre etwa nicht aufgefallen, 
in wie ausgedehntem Maß die Schickungsvorstellung den genuinen 
Letten beherrscht. Auf seelischem und physischem Gebiet ist Fata
lismus dem Letten grundeigen. Es liegt für den Letten etwas 
zaubermächtiges in der absoluten gegenseitigen Autorität, und sein 
Herz ist Organ für deren ethische Gaben gerade ebenso wie für 
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die Entgegennahme von deren physischer, dem Leibe zugehender 
Gabe, der Nahrung. Bekannt sind Redewendungen wie: sirds to 
netanj; sirds nepanes; wer wüßte aber auch nicht, daß: sirds neko 
nettem preti soviel heißt wie: er ißt nichts mehr, er erbricht alle 
Nahrung. Gruhta sirds ist Schwermut; tukscha sirds ist physische 
Nüchternheit. Wird der Lette sirdigs, so wird er titanenhafter 
Empörer gegen eine absolute, transzendentale Übermacht, die ihn 
aber sonst so sehr absolut im eigenen Herzen unter sich hat, daß 
das „es nedrihkstu" einfach für „ich wage nicht" gilt. — 
So erscheint seine „sirds", sein Inneres, sein Gewissen durchaus 
heteronom abhängig; Täuschung wäre es, aus „sirds" auf Auto
nomie zu schließen. 

Nicht zu leugnen ist freilich, daß sich in dem zweiten letti
schen Begriff für denselben Gegenstand, welcher „sirds apsma" 
lautet und etwa „Herzensbewußtheit" zu übersetzen wäre, bereits 
etwas vom autonomeren Hauch scheint verspüren zu lassen, etwa 
annähernd im Sinne der lateinischen „eonseienl-ia,", aber ich irre 
wohl sicher nicht bei der Annahme, daß auch trotz dieser Begriffs
bildung keineswegs das Ich als sozusagen mit eigenen Banden 
ethisch sich bindend rein autonom empfunden wird. Denn daß der 
genuine Lette des Volkes den festen Grund für seine Gewissen
haftigkeit noch nicht im eigenen sittlichen Ich gefunden hat, offen
bart sich deutlich darin, daß er bekanntlich jeden anderen Menschen 
beurteilt, wie er sich selbst in der Beziehung empfindet. Er setzt 
aber bei jedem anderen ohne Ausnahme ein gleiches Schwanken 
in sittlichen Gewissensweiten, wie bei sich selbst voraus; „ja, aber 
— wenn sie nur wollten, so könnten Sie dennoch". Was denn? 
was könnte man dennoch? Nun das, was das autonome Ge
wissen schlechterdings verbietet, womit aber der Heteronomiker bis 
zum Jenseits sich irgendwie denkt abfinden und ins Reine kommen 
zu können. Diese Phrase: „ja aber — wenn Sie nur wollten —" 
ist in jedem Einzelfall geradezu Gradmesser dafür, daß die autonome 
Sittlichkeit des Individuums sich noch nicht über Null zu halten 
vermag *. 

Sehr deutlich offenbaren mit dem Gewissen in allernächstem 
Zusammenhang stehende Begriffe die schlechthin heteronome Be
herrschung der ethischen Seelenbewegungen beim Volkslettcn. Jeder, 
der nachdenkt, wird leicht verstehen, in welch hohem Grade z. B. 

*) Hinsichtlich der Frage „Herz—Gewissen" erfahre ich, daß im Estnischen 
sich ganz dieselbe Beobachtung machen lciszt, wie im Lettischen. Ist dem so, so 
stützt dieser Umstand natürlich durchaus die hier zugrunde liegende Theorie, 



so Zum Verständnis. 

der Freiheitsbegriff und der Sündenbegriff beide vom Begriff des 
Gewissens abhängig sind. Hier offenbart sich nun auch unwider
leglich die ethische Verwandtschaft des genuinen Letten mit dem 
genuinen Russen; sie sind beide ganz und gar Heteronomiker. 

Des heteronomen Nüssen Freiheitsbegriff ist, wie das aus 
seiner bisherigen Vergangenheit leicht verständlich ist, lediglich der 
Begriff der Erlaubnis von außen her, sei es von Gott, 
sei es vom Zaren, sei es vom Kreischef oder von sonst einer 
äußeren Autorität. — Ist des Letten aus dem Volk Freiheits
begriff wirklich ein anderer als der der Erlaubnis? ist er bereits 
der des autonom-ethisch urteilenden Germanen, d. h. ist sein Frei
h e i t s b e g r i f f  b e r e i t s  d e r  d e s  e t h i s c h  E r l a u b t e n ?  —  —  I c h  
lebe seit 24 Jahren unter Letten und im Verkehr mit dem Volk 
und bin durch Beobachtung zu der Überzeugung gelangt, daß der 
Freiheitsbegriff des ungermanisierten, d. h. des noch nicht autonom 
durchschulten Letten durchaus auch nur der der Erlaubnis ist. — 
Die Freiheit des 17. Oktober 1905 ist dem Letten wie dem Russen 
in jeder Hinsicht Erlaubnis von bisher heteronom verbotenem. Der 
Lette war noch nicht genug germanisiert, d. h. er war noch nicht 
genug ethisch autonomisiert, noch nicht genug autonom gesittigt, 
um Freiheit in der Höhe ihres ethischen Begriffs fassen zu können. 
Zum großen Teil war er allerdings, nach erfolgter etwa zwanzig-
bis dreißigjähriger „autonomisierender" Schulung, durch die russi-
fikatorisch-heteronomisierende Schule und ihre Lehrer wieder zurück
gebracht, ethisch vernachlässigt, degradiert — oder ins andere Extrem 
des wilden Autonomismus dirigiert worden. Die Freiheit wurde 
ihm zudem falsch interpretiert von solchen, die entweder den Be
griff in seiner Höhe auch selbst nicht erfassen konnten, oder die den 
Begriff direkt mißbrauchen und das immerhin noch vielfach hete
ronom gebundene Volk direkt düpieren wollten. So kam es zu 
Freiheitsäußerungen im Sinne der Erlaubnis von bisher ver
botenem. Der Eid fiel! „Nieder mit dem Zaren! nieder mit 
der Regierung!" — „Fort mit dem Gottesdienst! fort mit den 
Pastoren! fort mit dem Religionsunterricht!" Die ganze erste 
Tafel des Decalogs fiel; und die zweite? Es kam zu Freiheits
äußerungen wie diese: „fort mit den Herren, die unser Land inne 
haben! nun gehört das Land uns, nun sind unser die Wälder!" 
Da raubte man, stahl, verkaufte flott geraubtes Eigentum; da 
brandstiftete man. Und wie das vierte und siebente Gebot und 
seine Verbote fielen, so fiel das fünfte: da mordete man; so fiel 
und liegt darnieder bis heute das achte: man verleumdete und 
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verleumdet noch, man log und lügt noch. — So fiel vor dieser 
Freiheit der Erlaubnis auch das sechste Gebot: fort mit der Ehe! 
es lebe die Freiheit der freien Liebe! — Kurz die ganze hetero
nome Botschaft des Decalogs fiel einfach vor der neuesten hetero-
nomen Botschaft des 17. Oktober darum, weil erstere noch nicht 
autonom-ethischer, selbstbejahter Besitz des Gewissens war, d. h. 
weil insbesondere das neunte und zehnte Gebot, gerade wie zur 
Zeit des heteronomen Pharisäertums, überhaupt garnicht begriffen, 
e t h i s c h  g a r n i c h t  a n g e e i g n e t  w a r e n ,  d e n n  i n  i h n e n  l i e g t  
d i e  b e r e i t s  a u f  d e m  S i n a i  g e g e b e n e  e t h i s c h e  
Autonomie. Aber zur Ehre des Volkes sei es betont: sehr, 
sehr viele Individuen hielten sich von den sogenannten Meetings 
und ihrer Freiheit zurück, denn sie waren bereits genug autonom 
ethisch, d. h. bei uns aber: germanisch beeinflußt. 

Eine heteronome Volksmasse kann keine Freiheit vertragen, 
weil sie sie nicht begreifen kann; da muß Freiheit zum Aufruhr 
werden, denn das selbst Schranken ziehende Organ im autonom 
bewußten Ich fehlt ihr; in dem Sinne ist sie und offenbart sie 
sich gewissenlos. 

Und weiter, schauen wir ganz kurz auf den Sündenbegriff 
des Heteronomikers: 

Der Russe sagt „rptzxi.", der Lette sagt „grehks", und alle 
beide haben den Begriff gebildet, ohne ein autonomes Gewissens
zentrum in Bewegung zu setzen. Beiden liegt nicht sowohl die 
eigene erkannte Schuld, als vielmehr nur die Schuld vor dem 
Richter und dieser Schuld zu erwartende böse Folge — also das 
Unheil — im Zentrum des seelischen Empfindens, wenn von 
Sünde die Rede ist. So ward der Begriff gebildet „Uguns 
grehks" heißt der Feuerschaden beim Letten, und der Russe spricht 
sogar von einer „halbierten" Sünde, denn eine Last von Unheil 
tragen zwei leichter als einer. Wir finden den genuinen Letten 
selten bußfertig, ganz gern aber bereit zuzugestehen, daß etwas 
„dumji isdewahs"; dieses ist ihm häufig das iivn plus ultra der 
„Schulderkenntnis", sofern er einzig des heteronom strafenden 
Richters bewußt ist, für die Zeit aber höchstens die Schädigung 
persönlicher Reputation empfindet. 

Es scheint mir hiernach doch wohl klar, daß sowohl Sünden
begriff als auch Freiheitsbegriff des Letten beweisen, wie sehr sein 
Gewissensbegriff noch nicht den Schatz entwickelter Autonomie in 
sich birgt. Ich glaube jeder, der die lettische Volksseele irgend 
zu leiten hat, kann bezeugen, daß das „opus oxsiatum" als ge
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nügende Schuldbedeckung, und daß die Vorstellung eigener Unftei-
heit gegenüber einer „Schickung" stetig zu bekämpfen sind. Sein 
„opus 0pv!'g.tum" kennzeichnet des genuinen Letten Sündenvor
stellung und das Schickungsgespenst seine Freiheitsvorstellung; wie 
gesagt: „es nedrihkstu" gilt für „ich wage nicht." 

Eine ganze Reihe weiterer ethisch unausgereifter Vorstellungen 
ließe sich als Beweis für den noch immer tief heteronomen Stand
punkt lettisch-ethischen Volksempfindens, und zwar in direkter 
Parallele zum Russen anführen. Ich muß mii das aber hier 
versagen. Nur hinweisen will ich auf Begriffe wie Pflicht, Treue, 
Tugend, Glaube, Liebe, ja auch auf den Rechtbbegriff; sie sind 
allesamt noch heteronomes Gut und durchaus noch nicht selbstcigen 
lebendig reproduzierter Besitz der ethischen Person. Nur auf einen 
Begriff möchte ich hier aber doch noch etwas näher eingehen, — 
Streiftichter werden dabei auch auf ihm verwandte Begriffe fallen 
müssen. Ich meine den Begriff der Wohltat. Eine Äußerung 
Herrn A. Needras veranlaßt mich zu diesem näheren Eingehen. 

Herr Needra weist an einer Stelle seiner Ausführungen mit 
Entschiedenheit als eine' verletzende Zumutung zurück, der Lette 
könne noch fürderhin auf Wohltaten seitens des Deutschbalten 
angewiesen sein und sie beanspruchen. Aber kann ein Kenner der 
Seele seines Volkes solches wirklich als allgemeingültige, bezüglich 
des großen Volkes zutreffende Behauptung aufstellen? Ganz ohne 
Frage werden ethisch autonomisierte Letten in dem Maße, wie sie 
solches sind und wie dem entsprechend auch ihr Begriff von Ehre 
aus der heteronomen Vorstellung der Ehrung zum eigenwertigen 
Jchbewußtsein fortgeschritten sein wird, Wohltaten peinlich empfinden, 
aber hinsichtlich des Volkes als Ganzen das sagen zu wollen, ist 
direkt Irrtum, ist falsch. Herr Needra muß seine Behauptung auf 
etliche 1000 völlig autonomisierte Letten beschränken, wenn er sie 
aufrecht erhalten will. Es ist vielmehr zu sagen: der Lette ans 
dem Volk beansprucht durchaus Wohltat, und er ist keineswegs 
zu stolz, sie auch vom Deutschen anzunehmen, und das ist ihm 
ganz und gar nicht zu verargen. Seine Psyche gestattet ihm das, 
sein Heteronomismus als noch unüberwundener verlangt das. 
E s  h ä n g t  s e i n  W o h l t a t s b e d ü r f n i s ,  j a  s e i n  a u s g e s p r o c h e n e s  
Prätendieren von Wohltaten mit seinem Ehrbegriff und mit 
seinem Tugendbegriff aufs allerintimste zusammen und ist keines
wegs, wie mitunter in trüber Klarheit zu behaupten beliebt wird, 
nur Rest und Spur alter Sklavenketten. Diese Erklärung ist viel 
zu oberflächlich, um ans Wesen zu fassen, denn sog. Sklavenketten 
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trug der Lette kaum länger und nicht schwerer als der germanische 
Bauer in Deutschland auch. — Also blicken mir doch mal auf die 
zwei Begriffe Tugend und Ehre, und zwar wieder unter Herbei
ziehung der Parallele des Russen. 

Der Ehrbegriff des genuinen Letten ist wie der des genuinen 
Russen Ehrungsbegriff und nicht von Hause aus schon Ehrbegriff. 
Selbstverständlich will ich nicht leugnen, daß subjektive Ehre in 
ihm vorhanden ist und daß sie unter dem Einfluß autonomer 
Vorbilder und autonomer Belehrung als potentiell in ihm, wie in 
jedem ethisch beanlagten Individuum schlummernde, sich häufig 
geweckt erweist; und sie wird gewiß jäh erwachen, wo ihm heilige 
Güter tangiert werden, aber sozusagen den alltäglichen Ehrbedarf 
gibt dem Letten aus dem Volk die Ehrung; an ihr läßt er sich 
genügen. Wie schon oben angedeutet, ist dieses kennzeichnend: er 
fühlt sich leicht oerletzt; anderseits ist aber nicht abzustreiten: nicht 
subjektiv ehrenhaftes Handeln, Reden, Denken gelingt ihm auch 
ganz leicht. 

Mit dem Ehrungsbegriff geht nun, wie verständlich, Hand 
in Hand die Vorteilsvorstellung. Tschin, Orden, Trinkgeld — 
alles ist graduell verschiedene Ehrung — und Vorteil. Das liegt 
in der heteronomen sittlichen Basis begründet, auf der sowohl dem 
Russen wie auch dem Letten, solange sie nicht autonomisiert sind, 
die Ethik erwächst. Der Lette will Ehrung, will Vorteil haben;' 
darum will er als Mann aus dem Volk jedenfalls auch Wohltaten 
haben. Das behaupte ich gegenüber Herrn Needra. Und wollte 
der Deutschbalte dem Volksletten wie er dazu höflicher und 
unhöflicherweise aufgefordert wird — tatsächlich im Großen und 
im Kleinen Wohltaten versagen, so würde der arme Mann aus 
dem Volk sich direkt geschädigt fühlen durch den Deutschen, wie
wohl er solches lediglich eigenen provokatorischen Artikelschreibern 
verdankte. Schon regt sich der Gedanke deutscherseits, jegliches 
Wohltun auf die eigenen Volksgenossen zu beschränken. Verständlich 
ist's, doch ist zu bedauern, daß es dazu kommen mußte. 
Denn organisiere man in Zukunft die Armenversorgung und die 
U n t e r s t ü t z u n g  s t a a t l i c h  o d e r  k o m m u n a l  n o c h  s o  g u t ,  s i e  e r s e t z t  
d i e  c h r i s t l i c h e  L i e b e s t ä t i g k e i t ,  d a s  W o h l t u n  d e r  
H e i m a t g e n o s s e n  u n t e r  e i n a n d e r  d o c h  n i e m a l s ,  
und was würde wohl aus unsern Taubstummen, Blinden :c. wer
den, wenn sie hinsichtlich des privaten Zuschusses für die Zukunft 
auf lediglich heteronome Tugend, d. h. sporadische Einzeb 
Wohlfahrt des direkt näher Interessierten allein ohne Mitbeteiligung 
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aus einer Tugendsphäre angewiesen wären! — Tugend! ich nehme 
nicht Anstand zu behaupten, daß Tugendüben und Wohltun sich 
beim genuinen Letten in ethischer Empfindung gerade so decken, 
wie beim genuinen Russen auch, der sagt und 
beides, sowohl Tugend wie Einzelwohltat meint, erstere im Sinne 
der letzteren. Denn beide kennen keine Tugendsphäre, beide haben 
weder einen Begriff davon noch dafür. Sie kennen beide nur 
s p o r a d i s c h e  E i n z e l t u g e n d  i m  S i n n e  d e r  W o h l t a t ;  d i e  T u g e n d 
s p h ä r e  a l s  s i t t l i c h e s  E l e m e n t  h a t  n u r  e i n  a u t o 
nomer Ethiker. Vielleicht bahnt sich beim Letten dank auto-
nomisierender Einflüsse so etwas an; „tikums, tikliba" scheinenden 
begrifflichen Inhalt allgemeineren Tugendverstandes annehmen zu 
wollen. Also beide, der genuine Russe und der genuine Lette, 
fordern Tugend im Sinne der Einzelleistung, als Einzelwohltat; 
sie üben und erwarten und fordern Wohltat, so wahr als diese 
heteronom festgesetzte Tugendübung ist. Wohltat entspringt in ihrer 
Vorstellung nicht frei aus einer sittlich-autonomen Wohlgeneigtheit 
des Nächsten, sondern trägt immer mehr angeordneten Charakter 
und weckt immer egoistisch-utilitaristische Vorstellungen. Was wird 
ihm dafür, daß er wohltut; was wird mir dafür, wenn ich wohltue? 
Der Heteronomiker kennt garnicht Wohltätigkeit aus uninteressierter 
Liebe, er kennt nur Einzelguttat aus Selbstliebe resp. Volksliebe. 
Das ist so beim heteronomen Juden und das ist ebenso bei jedem 
Heteronomiker; das ist auch Grundzug beim Letten des Volkes. 
Sünde, d. h. Schädigung ist es, falls nicht wohlgetan wird, wobei 
der Unterlasser der Wohltat sich Strafe erwirkt. Das Unterbleiben 
der Wohltat ist heteronomem Empfinden um nichts weniger krän
kend, als das Unterbleiben der Ehrung, denn Ehrung ist eben auch 
eine Wohltat. Ehrung, Wohltat sind für den Heteronomiker mit 
dem Anspruch und Anrecht auf Erlebtwerden versehene heteronom 
festgesetzte Tugendleistungen. Und darum fühlt der Lette aus dem 
Volk sich nicht beleidigt durch Wohltaten, sondern im Gegenteil 
durch Unterbleiben erwarteter Wohltat fühlt er sich beleidigt. — 
Mit noch sehr unentwickelter Ethik hängt das zusammen, wie ein 
heteronomer Boden ja solche nur allein zeitigen kann. Ich gebe zu 
und behaupte: auch im Volk gibt es bereits viele mit empfind
samerem Ehrbegriff, umfassenderer Tugendvorstellung, aber das 
Volk in der Masse ist noch nicht so weit, daß es in der Hinsicht 
bereits geklärt und entwickelt wäre. Mache Herr Needra erst sein 
Volk durchweg so autonomethisch empfindend, wie er es persönlich 
in ethischer Hinsicht ist, alsdann mag er in dessen Namen sich für 
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Wohltat ablehnend bedanken; zunächst aber wird sein Volk — ihm 
nicht danken. — Ich unterstreiche also: der Volkslette erwartet, 
prätendiert Wohltat; und weil er sie für ethisch vollkommen selbst
v e r s t ä n d l i c h  h ä l t ,  d a r u m ,  —  d a r u m  w i r d  m a n  i h n  n i c h t  
häufig dankbar finden. Für Selbstverständlichkeiten dankt 
man nicht. Seine Undankbarkeit ist sprichwörtlich bekannt, aber 
nur wenig verstanden; ich meine, sie ist nun vielleicht doch ver
ständlicher. Es gibt viele, die die Phrase souverän gebrauchen: 
„auf Dank rechne ich natürlich nicht!" aber wer weiß ob sie wissen, 
wie sehr natürlich das ist. — Hier ein Beispiel zu dem in Bezug 
aufs Erwarten von Wohltat dargelegten: „Was sagen sie dazu; 
da klage ich dem Herrn Baron X, daß ich Vaters Gesinde werde 
verkaufen müssen; es sind schwere Zeiten, man kann nicht durch
kommen; ich werde Vaters Gesinde nicht halten können. Und was 
sagt er? Denken sie sich, er sagt: O, das tut mir wirklich 
furchtbar leid, aber versuchen sie doch das Gesinde zu halten, und 
wenn es denn garnicht zu halten ist, nun dann sagen sie's mir, 
dann werde ich es ihnen abkaufen, es paßt ja zu meinen Feldern. 
Denken sie sich, so gemein hat er sich benommen!" Dieses waren 
Worte und Gedanken eines äußerst brauchbaren, sehr honetten 
Mannes, der auch die Masse des Volkes an Bildung überragt; 
sie wurden in diesem Jahre gesprochen, und dokumentieren, daß 
der Lette Wohltat erwartet, und wo sie nicht eintritt, sich gekränkt 
fühlt. Der Mann war noch nicht genug ethisch autonomisiert; er 
war trotz seines Deutschsprechens noch nicht — germanisiert. Ja, 
er würde vermutlich die eventuelle Zumutung seines „Germanisiert
seins" sogar mit Entrüstung zurückweisen, denn es ist fraglich, ob 
er mit Ruhe und Urteil die modern beliebte ephemere Antigerma-
nisationsbinde von seinen Augen zu reißen imstande wäre, — ver
mögen solches doch selbst viel höher gebildete Volksgenossen nicht. 
Wie er urteilt, ist er jedenfalls Repräsentant der an Bildung ihm 
inferioren Masse. Von jener Binde zum Schluß dieser Schrift 
ein Wort; doch noch sind wir nicht am Schluß. 

Nach allem Dargelegten kann ich nicht recht einsehen, inwie
fern die Erfüllung einer Kulturaufgabe im Baltikum nicht noch 
ihrer Erledigung harre und der Lette des Deutschen durchaus gar
nicht mehr bedürfe. Allerdings, seine Ideale und seine Führer 
auf dem Wege der Entwicklung sucht sich ja jedermann frei, und 
der Lette kann sie sich natürlich auch wo anders suchen, als gerade 
in der Person des ethisch-autonomen Deutschbalten. Bis zu dieser 
Freiheit der Wahl ist er allerdings gediehen und er scheint sich 

3* 
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nicht den Deutschen wählen zu wollen, wenigstens die Druckerei
inhaber und viele Redakteure wollen es nicht. Nun, das ist ja 
ihre Freiheit, die ihnen auch garnicht zu nehmen ist, aber es fragt 
sich eben, ob der Lette wesentlich vorwärts kommen kann, namentlich 
in ethischer Hinsicht, falls sein erwähltes Ideal selbst ihm um 
nichts voraus ist; oder vielmehr das fragt sich doch eigentlich nicht. 
Denn zwei Möglichkeiten gibt's: es muß Anschluß gesucht werden, 
oder man ist selbst der Mann und genügt sich. Ersteres und 
letzteres ist zu überlegen. Denkt man an Anschluß, so ist zu sagen: 
der Russe ist ethisch-intellektuell zu nah verwandt, um vorwärts 
bringen zu können; er kann mitgehen, aber nicht führen. Nun 
gibt es aber im Russen eine Art Kultur, die ihm zum größten 
Teil von auswärts kam, welche auch die Fesseln der Heteronomie 
bereits brach, aber dabei wild wurde. Ihr Kennzeichen ist Sprung-
hastigkeit, gährender Most. Es spritzen glühende Tropfen aus 
dem Kessel auf; sie suchen eine gewisse Höhe, aber sie sind keine 
fixen Leuchten. Sollen die dem Letten zum Anschluß dienen? 
Mitunter scheint es so, doch es ist wohl keine Gefahr vorhanden: 
verbrennen kann man sich die Finger, wenn man nach ihnen 
hascht, aber sie verpuffen selbst. Es wird also wohl vielleicht 
Selbsttäuschung auf einige Zeit, aber keinen Anschluß geben; das 
Volk wird nicht folgen, in keiner Hinsicht, weder in seelisch-geistiger 
noch in agrar-praktischer. — Damit ist aber auch der ganze erste 
Punkt hinsichtlich eines Anschlusses der Entwicklung erledigt, denn 
ist der Germane perhorresziert und der Russe nicht dankbar, so 
bleibt nur die Devise nach: Selbst ist der Mann. Und hierüber 
läßt sich allerdings reden. 

Meint man, der bis zur Stunde faktisch ethisch autonomisierte 
Lette könne für die Zukunft selbst die weitere Führung seines 
Volkes übernehmen, und betont man, er werde das auch sicher tun, 
so scheint mir gegen diese Gedanken a priori garnichts einzuwenden; 
in vieler Hinsicht tut er es ja schon lange, und das ist normal, 
und die zeitgemäßen Reformen werden ihm das hoffentlich immer 
mehr ermöglichen, und der Deutsche im Baltikum würde sich als
dann um so mehr mit der Führung speziell deutscher Elemente 
zum Licht beschäftigen können. — In diesem Sinne begrüße ich 
die Bildung des „deutschen Schul- und Hilfsvereins in Livland" 
durchaus sympathisch. Bewußt nationale Exklusivität mit der 
Spitze gegen die andere Nation ist aber auf beiden Seiten natür
l i c h  g l e i c h  v e r w e r f l i c h ;  s i e  w ä r e  h e t e r o n o m e n  S t a n d -
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P u n k t e s  w ü r d i g ,  n i c h t  a u t o n o m e n * .  D a s  p a r t i k u l a -
ristische Judentum in seiner Heteronomie betont den Nationalismus, 
das Evangelium hingegen verlangt: „so lasset uns Gutes tun an 
jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen." Es wird 
hier die Einheit des Glaubens als höhere über die Einheit der 
Nation gesetzt. Und wo man sich seiner kulturträgerischen Aus
gaben mit einer gewissen Zähigkeit bewußt bleiben will, sollte man 
dieses, meine ich, nicht aus dem Auge lassen. Nur wo der Deutsche 
im Baltikum faktisch anerkennen muß, daß der Lette imstande ist, 
ihm parallel für seine Schul- und Hülfsfrage im Sinne gleicher 
ethischer Autonomisierung zu wirken, wird er jenem Verein als 
exklusiv-deutschem volle Sympathie entgegenbringen können, 
wie anderseits erst der seiner Selbstkraft voll und mit Recht be
wußte Lette ohne Scheel auf solche ausgesprochen andersnatioyale 

*) lZu den folgenden Ausführungen des Herrn Verf.'s sei uns gestattet 
Nachstehendes anzumerken: Es muß hier und überall immer und immer wieder 
nachdrücklich betont werden, daß es durchaus falsch ist anzunehmen, 
der „Verein der Deutschen" richte „seine Spitze gegen die andern Nationen." 
Das liegt ihm gänzlich fern. Da es aber gar keinem Zweifel unterliegt, daß 
diese Andern, wenigstens in der Person ihrer fraglos einflußreichen Führer, wie 
das auch z. B. die Ausführungen Herrn Needras mit dankenswerter Deutlichkeit 
e r k e n n e n  l i e ß e n ,  n i c h t s  m e h r  u n d  n i c h t s  w e n i g e r  a n s t r e b e n  a l s  e i n f a c h  —  d i e  
Vernichtung des Deutschtums, so ist das Einzige, was den 
Deutschen übrig bleibt, sich fest zusammenzuschließen, ihre Kräfte zu sammeln, 
s i c h  a u s  S e l b s t e r h a l t u n g s t r i e b  d e r  P f l i c h t  d e s  Z u s a m m e n s c h l u s s e s  b e w u ß t e r  
zu werden, als das bisher leider sehr vielfach der Fall war. Das bedeutet aber 
noch lange nicht, daß die Deutschen in blindem Eifer im Begriff sind, ihre 
politische Contenance zu verlieren und der Pflichten zu vergessen, die.sie dem 
Allgemeinwohl gegenüber gehabt haben und noch haben; auch die hundertfachen 
Beziehungen zu einzelnen Gliedern der andern Nationen, die fast jeden von 
ihnen umgeben, werden -- dafür sorgt das Leben selbst -- dadurch kaum 
wesentlich alteriert werden. Ob sie dabei auf eine gewisse „Objektivität" von 
der andern Seite rechnen dürfen, wie der Herr Verf. zu hoffen scheint, das 
erscheint — einstweilen — doch noch mehr als fraglich. Auch in den Beschlüssen 
des Kongresses der livländischen lettischen Bauern in Riga (^2. und '26. Juli 
d. I.), so verständig einzelne Resolutionen auch waren und für die agrarpolitische 
Schulung zeugten, durch die die Letten gegangen sind, finden sich Spuren einer 
direkt gegen die deutschen Positionen gerichteten Tendenz. — Wir Deutschen 
g r e i f e n  n i e m a n d  a n ;  w i r  b e f i n d e n  u n s  i n  d e r  A b w e h r  u n d  V e r t e i d i «  
gung gegen Angriffe, die uns sozusagen ans Leben wollen. Das ist die 
Situation und darüber müssen wir uns klar seinNicht um nationalistischen 
Chauvinismus handelt es sich für uns, sondern um lebendigen Zusammenschluß 
und Stärkung unsres eigenen nationalen Bewußtseins, wollen wir nicht im 
Gedränge des gegen uns gerichteten Kampfes in nationale und damit schließlich 
auch politische Quallenhaftigkeit verfallen und ein klägliches Ende nehmen. --
Die Red. der B. M.j , 
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Bildung wird blicken können. Ich glaube nicht, daß das Gros 
der Letten das schon kann und tut, und ich verstehe des Deutschen 
Empfindungen, aber ich kann sie nicht ohne weiteres gutheißen; 
e s  l i e g t  t r o t z  a l l e m ,  d a s  w i r  e r l e b t  h a b e n ,  e i n e  
v o n  d e n  V ä t e r n  e r e r b t e  A u f g a b e  f ü r  u n s  v o r ,  
die noch nicht gelöst i st. Um eng-nationale Güter ringe 
jeder für sich, sein Volkstum stärke jeder unbeschadet des anderen. 
Hier aber handelt es sich um mehr. Nicht um Betonung der 
Nation, sondern um Betonung der Verbreitung autonomer Kultur 
sollte es sich handeln, auch bei Gründung des Deutschen Kultur
vereins. Daher wäre statt des unter gegenwärtigen traurigen 
Verhältnissen doch etwas provokatorisch in die Ohren des Letten 
klingenden Betonens des „Deutschen" bei Formulierung der Vereins
bezeichnung im Interesse der Irenität und um der idealen Sache 
willen vielleicht eine andere Bezeichnung des an sich hochidealen 
Verbandes wünschenswert gewesen, etwa diese: „Schul- und Hilfs
verein zwecks deutscher Bildung". Doch sei dieses nur nebenbei 
bemerkt. lWie ich eben lese, hat sich der Verein umbenannt in 
„Verein der Deutschen"; ich kann nicht behaupten, daß diese Bezeich
nung glücklicher gewühlt erscheint; das partikularistische Moment, 
wenigstens der Klang, scheint nicht überwunden.) — Gemeinschaftlich-
baltische Angelegenheiten wären gemeinschaftlich zu behandeln und 
zur. erforderlichen Repräsentation führten gütliche Vereinbarungen. 
Jede eventuelle Repräsentation gewährte ja unter Voraussetzung 
ethisch-intellektueller Autonomie beim Individuum die Garantie der 
Objektivität. Damit könnte man sich beruhigen auf allen Seiten. 
Wer könnte unter solchen Kautelen an segensreicher Wirkung lettisch-
lwländischer Repräsentation z. B. auch selbst in der Reichsduma 
zweifeln? In dem Falle würde es die Zeit wohl bald mit sich 
bringen, daß man sich auf objektivere Beurteilung des Deutsch
balten überhaupt mehr besinnt, und naturgemäß würde damit 
denn auch die für das Volk lebensgefährliche nationalprovokatorische 
Position dem deutsch-autonomen Element im Lande gegenüber 
aufhören. 

Aber inwiefern lebensgefährlich? — Fragt man wirklich? 
Nun, der Lette als Volk ist, wie ersichtlich, auf dem Wege zur 
Autonomisierung seines Ich begriffen; er ist noch nicht fertig damit, 
er liegt noch in Krämpfen. Auch der Russe als Volk wird sich 
auf diesen Weg machen, vielleicht bald und immer entschiedener. 
Beide werden weiter fortschreiten, denn es gibt bei lebendigen 
Individualitäten nun einmal Entwicklung und nicht Stehenbleiben 
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auf alle Dauer. Es ist gleichsam eine ethische Naturnotwendigkeit, 
die in der seelischen Vorwärtsbewegung vom heteronomen Seelen
leben zum autonomen ihren Ausdruck sucht und findet. So wird 
auch der Russe unzweifelhaft den Weg gehen, der Spanier auch, 
der Italiener auch, zur Zeit noch heteronome Germanen in 
Deutschland auch, der Jude auch! — ja, auf der runden Erde, 
was kultivierbar und lebensfähig ist an Menschentum, muß ihn 
gehen, sofern es ihn noch nicht individualiter bereits gegangen ist. 

Wenn nun aber durch unkluge Hemmungen, sei es von seiten 
der Staatsgewalt, sei es von seiten eigener Nolkssührung, durch 
Mißkreditieren autonom-ethischer Führerschaft eine gewisse Stauung 
der Kräfte eingetreten ist, und wenn dann das Gesetz der Not
wendigkeit sich allgewaltig durchdrückt, nun dann geschieht's eben, 
daß, was Autonomie der Seele hätte werden können, hervorbricht 
als Autonomismus der zügellosen, sich selbst nicht zügelnden Masse, 
gegenüber welcher es dann nur noch das widerliche Nefugium zur 
Nagaika und das traurige zum Standrecht gibt. Frankreich hat 
so was erlebt, England früher auch bereits, manche andre Nation 
auch. Der Russe hat's als ganze Masse noch nicht erlebt; noch 
schlief er glücklicherweise! Der Lette aber sah bereits, in blindem 
Haß vorbrechend aus der zum größten Teil durch Haß geschaffenen 
und unterhaltenen Stauung, im Lande viel mehr eigenes als 
germanisches Blut fließen; aber er sah es nicht fließen, weil, — 
wie hinten und vorn, in Moskau und in Riga gelogen wird, — 
die bösen germanischen „Autonomisten", die perfiden „Separatisten" 
die Agrar- und andern Verhältnisse in ihrer Entwicklung hintanhielten 
— daß sie das je getan hätten, ist eben Lüge! der Lette 
d a n k t e  d a s  v i e l m e h r  i m  t i e f s t e n  G r u n d e  e i n z i g  d e r  t r a u 
r i g e n  R e a k t i o n  g e g e n  s e i n e  b e r e i t s  b e g o n n e n e  
n o r m a l e  e t h i s c h e  A u t o n o m i s i e r u n g ,  d .  h .  g e g e n  
s e i n e  V e r t i e f u n g  m i t  g e r m a n i s c h - a u t o n o m e r  E t h i k .  
Diese Reaktion, die sich besonders deutlich in der Russifizierung 
der Schule äußerte, war zwar auch staatlich-bureaukratisch gewollt, 
aber — sie war auch leider national gemacht. Hatte die das Volk 
ethisch-autonomisierende Volksschule Mängel, so durfte jedenfalls 
ihre Russifizierung doch nicht provokatorisch gefördert werden, wie 
es geschehen ist. So kurierte man Schäden durch den Ruin, so 
schaffte man „Licht" mit dem im Deutschenhaß erbetenen Faust
schlag aufs eigene Auge. Der ganze augenblickliche Jammerzustand 
des Volkes in jeder Hinsicht resultiert nur aus Voraussetzungen 
heteronomer Kurzsichtigkeit; sinnlos ist's, dem deutsch-autonomen 
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Element die Schuld zuschieben zu wollen. Kurzsichtig verfuhr der 
Staat, der das ethische Reifwerden seiner Untertanen unterbrach; 
kurzsichtig war die provokatorische Volkspolitik in der Presse; sie 
floh vor sog. Germanisiernng und trieb und treibt in den Breiten 
des AutonomismuS; kurzsichtig verfuhr das heteronom-nrteils-
schwache Volk selbst, indem es sich führen ließ und läßt im Auto
nomismus. So herrlich weit hat man's nun gebracht, daß man 
vor lauter Selbstverkennung und Selbstverherrlichung den Abgrund 
garnicht mehr sieht, an den man geraten ist, nur weil Leiter und 
Geleitete noch vielfach heteronom befangen urteilen und empfinden. 
Es drohen beide in die Grube zu fallen. 

Und wird nun in Zukunft das Volk den Weg ethischer 
Antonomisierung fortsetzen können? Davon dürfte doch für das
selbe sehr viel, alles, selbst vielleicht seine dauernde Sonderexistenz 
als Volk abhängen. Zunächst lebt man der Hoffnung auf Rücker-
langung der Volkssprache für die Schule. Aber es ist doch sehr 
die Frage, ob das allein genügen würde, sei es auch nur zur 
restitutio aä integrum; der Geist hängt doch nicht nur allein in 
den Lauten der Muttersprache, und für Rückgabe selbst auch 
nur dieser scheint man sich in maßgebenden Kreisen noch nicht 
gerade erwärmt zu haben. — Ohne Zweifel wird für eine etwaige 
Entheteronomisierung der Schule von großem Belang sein die 
Stellungnahme des beabsichtigten Konzils der griechischen Kirche 
Rußlands zu ihrer bisherigen prinzipiellen Heteronomie. Eine 
Hemmung drüben hinsichtlich der größeren Freiheit der Schule 
wird auch hier jede Restitution aä integrum hemmend beein
flussen; mehr Freiheit dort wird auch hier ihre Wirkung üben. 
Ich fürchte, wir stehen vor weit gewaltigerem als vor einem 
Ringen von sekundären Ideen staatlich-sozialen Lebens, wir 
stehen vor dem Kampf, dem Todeskampf der Heteronomie gegen
über autonomen Strömungen, und leider nicht mehr bloß normal 
ethisch-autonom sich gestalten wollenden. Wir werden es erleben; 
Segen oder Unsegen in großer, halb Europa so oder so beein-
flussender Masse kann ja wohl nächstens flüssig werden. Reichs-
duma und — vielleicht auch ^ Konzil* werden zwischen Autonomie 
der Ethik und Autonomismus der Masse zu wählen haben, falls 
nickt die staatliche Macht die Torheit zeitweilig wird niederzwingen 
müssen, um als tsrtia Maudens kurze Zeit zu triumphieren. Es 
ist doch recht fraglich, ob solches nicht trotz aller gegenteiliger Ver

*) Wie ich eben lese, soll der Termin der Berufung des Konzils aufs 
nächste Jahr verschoben sein; nun, das gibt zu denken. 
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sicherungen dennoch wird geschehen müssen*. Aber jedenfalls 
nur auf kurze Dauer und zeitweilig, denn erstens haben wir das 
Kaiserliche Wort, und zweitens genügt es in der Tat nicht mehr, 
daß nur einzelnen Individuen die Bahn znm autonomen Licht frei
gegeben wird. Utopistische Agrarnivelleure können durch sinnlose 
Überforderungen die ganze notwendige geistige Entwicklung höchstens 
nur zeitweilig aufhalten. Ihre Ideen werden mit zermalt werden 
unter dem sich drehenden Rade der vorwärts drängenden Entwick
lung. Es wäre doch gut, wenn das lettische Volk bei Zeiten sich 
mit seinen Ideen so einrichtete, daß es nicht zermalmt werde. — 
Unsere Zeit verlangt energisch Kultur der Masse, Kultur fürs 
praktische Leben, dazu aber an erster Stelle in ethischer und intel
lektueller Hinsicht. Der neuen Zeit Mensch soll vor allem ein 
neues geklärtes, freier seiner selbst bewußtes Ich sein und sittlich 
gefestigt und geistig gereift. 

Für alle noch in der Heteronomie steckenden Elemente, für 
den Russen wie auch für den Letten, ist auch in Hinsicht des 
Standes intellektueller Weitsichtigkeit ein Fortschritt gerade eben 
jetzt zu erwarten. 

Jede Nation spricht von Wissenschaft nnd treibt Wissenschaft, 
sobald sie den Anspruch erhebt, nicht mehr einfach Kulturfutter für 
andere zu sein. Und doch, welch eine Verschiedenheit in dem, was 
jedes Volk unter Wissenschaft begreift. Man braucht nicht an die 
chinesische Mauer zu reisen und über sie hinweg Betrachtungen 
ü b e r  d i e  Z o p f w i r t s c h a f t  a n z u s t e l l e n !  —  D e r  h e t e r o n o m  g e 
schulte Russe hat natürlich keine autonome Wissenschaftlichkeit 
bewiesen, denn es gibt da kein wissenschaftliches Gewissen, wo es 
nur erst heteronom ethisches Gewissen gibt. Wehe dem aus
schließlichen Seminarismus uud seiner Knlturträgerei! er kann nur 
flügellahme Gebilde schaffen; er addiert gemeiniglich; er produziert 
nicht frei auf Grund von Prinzipien. Unter Umständen addiert 
er sogar disparate Faktoren! 

Ich glaube das gilt alles auch fürs lettische Volk. Da es 
im Grunde heteronom urteilt, gestaltet sich ihm auch noch nicht die 
Beurteilung historischer Zusammenhänge einfach und zwingend nach 
einem in objektiver Logik gebundenen wissenschaftlichen Gewissen. 
Sympathien, Antipathien, gewünschte, für das momentane Interesse 
brauchbare Voraussetzungen dürfen ohne weiteres gewollten Resul
taten disnen. Sein Urteil hängt nicht von der Logik ab, sondern 
vom Wunsch. Vergebens predigt man ihm die klarsten Fakta, 

Und nun ist's bereits Faktum. 
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wenn sie ihm nicht konvenieren. Die perfideste Pfiffigkeit argwöhnt 
er hinter der Logik, sobald ihm deren Resultate nicht genehm 
sind. Das muß aber doch anders werden! Und das wird natür
lich anders erst mit dem Moment, wo die Autonomisierung des 
intellektuellen Ich vollzogene Tatsache ist. Kritik ist Zeichen sich 
entwickelnder autonomer Geistestätigkeit. 

Man bemerkt nun heutzutage äußerst häufig ein Schwanken 
hinsichtlich der kirchlichen Gläubigkeit im Volk. Man meint da: 
das Volk ward verführt, darum glaubt es nicht mehr; Verführung 
also sei der Grund. Verwechselt man aber nicht Grund und 
Folge? Ich für meine Person glaube gerade umgelehrt: d. h. 
weil Autonomisierung zu wirken begann, weil das Volk Kritik zu 
üben anfing, — darum ließ es sich verführen, aus normalen 
Bahnen reißen. Es ist das Schwanken kirchlicher Gläubigkeit, 
scheint mir, geradezu ein Zeichen des erwachenden kritischen Geistes 
und ein Zeichen für das immer entschiedenere Schwinden hetero
nomen Bodens unter den Füßen, wobei aber allerdings der auto
nome gesicherte Standpunkt noch nicht gefunden ist. Wäre solches 
Schwanken nicht zugleich die Frucht des Einflusses direkt ungläu
biger, atheistischer, schlimm autonomisierender Elemente, so hätte 
man sich in gewissem Sinne also darüber nur zu freuen und 
nicht zu betrüben; die Gewohnheit muß weichen; die selbsterrungene, 
bewußt besessene Wahrheit erst hat die Verheißung des Bestandes. 
Weil es nun eben jetzt so schwankend mit der Volksseele bestellt 
ist, darum erweist das Volk sich im Großen auch eben jetzt gegen
über der Verführung von außen her so besonders kritiklos. Gerade 
weil auch eigene, innere Zweifel es bewegen, ist das der Fall. 
Darum ist dieser Moment fürs Volk ganz besonders gefährlich; 
aber er wird überstanden werden mit — allerdings vielleicht sehr 
großer Sichtung der Spreu und des Weizens. Die besondere 
Kritiklosigkeit bei schwindender Heteronomie offenbarte sich gerade 
im massenhaften Zudrang zu den reizenden Bildern sinnlos falsch 
verstandener Freiheit, ja im Stürmen der Kirchen. Das religiös
ethisch von der Heteronomie bereits abschwenkende Volk war eben 
darum besonders leicht zum tiefen Fall in atheistischen Anarchismus 
zu bringen, weil es am Geländer der heteronomen Vorschrift 
bereits nicht mehr den festgeglaubten Halt einer anerkannten Richt
linie für Denken und Handeln besaß. Es war kritisch erwachend 
— ohne jeden Boden für jede Kritik; der alte genügte ihm nicht 
mehr und der neue war noch nicht sicher angeeignet, gefunden. 
Das normale Finden desselben war ihm vor Dezennien durch 
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Untergraben des Vertrauens zum Deutschbalten und darauf durch 
gewaltsame Unterbrechung des AutonomisierungsprozesseS mit der 
Russifizierung der Schule genommen worden. Daß das Volk sich 
nunmehr aber nicht sollte ethisch wieder zurechtfinden können, das 
glaube ich nicht, denn dazu hat es viel zu viel warme Religiosität 
in sich. 

Ich erkläre mir also das derzeitige Schwanken hinsichtlich 
kirchlicher Gläubigkeit aus dem Übergang von heteronomer Gebun
denheit zur autonomen Stellungnahme gegenüber dem religiösen 
Inhalt; die gegenwärtigen gespannten nationalen Verhältnisse ver
schärfen nur den an sich notwendigen Prozeß. Und nun spricht 
Herr Needra in seinen Artikeln von einer sich volkstümlich aus
prägenden konfessionellen Religionsgestaltung, die zu erwarten 
stehe und worauf die nationale Beanlagung des Letten hindränge. 
Ich muß auf diese Frage eingehen. 

Herr Needra gesteht selbst das „Wie" der zukünftigen Reli
gionsgestaltung noch nicht zu wissen, jedenfalls solle sie aber nicht 
„germanisch" ausfallen dürfen. Da nun — nach Harnack — das 
Lutherische spezifisch germanisch sei, so solle offenbar die lettische 
nationale Zukunftskonfession jedenfalls nicht lutherisch sein dürfen. 
Das liegt wohl in Herrn Needras Worten enthalten. — Diese 
Religionsgestaltung der Zukunft — und vermutlich einer nahen 
Zukunft, denn im Prozeß ihres Werdens befinden wir uns ja 
wohl unter den augenblicklich wogenden Verhältnissen bereits — 
wäre wirklich des Miterlebens wert! — Zunächst ist mir nur 
bekannt, daß der Volkslette das Luthertum als „latweefchu tizibu" 
empfindet, vielleicht freilich im Gegensatz zur „kreewu tizibu", aber 
immerhin ist mir nicht bewußt geworden, daß etwas spezifisch 
germanisches ihn in der Kirche, in der Lehre oder im religiösen 
Leben bestoße, auch habe ich nie gehört, daß er sich der Bezeich
nung „wahzu tiziba" fürs Luthertum bedient hätte; wohl aber 
braucht er „latweefchu tiziba" und „muhsu tiziba" promiscue. — 
Aber Herr Needra als geborener Lette mag das ja wohl besser 
wissen. Es wäre sehr dankenswert, wollte der geehrte Herr es 
unternehmen, zur Frage sich noch eingehender auszusprechen. Nur 
Andeutungen hat er bisher geboten; so diese: daß bis zur Stunde 
einzig der Baptismus und der Hercnhntismus imstande gewesen 
seien, die tieferen Saiten in der lettischen Volksseele mit klingen 
zu machen. Also etwas, das Luther in seinen Anfängen als 
„schwarmgeistig" bezeichnete — der Baptismus —, hat die lettische 
NatLonalsympathie gefunden; das wäre in der Tat Bedenken er
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weckend! Aber blicken wir doch etwas tiefer. Nach Herrn Needra 
haben wir zwei klingende Saiten und das gibt immerhin etwas 
Halt zum Kalkulieren; läßt sich auch keine Gleichung bilden, so 
läßt sich doch vergleichen. 

Neben vielem, das sie weit von einander scheidet, haben 
Baptismus und Herrnhut sicherlich etwas gemein, und zwar dieses, 
daß sie beide an der Oberfläche der Seele haften. Ersterer haftet 
mehr in der intellektuellen, letzterer mehr in der gemütlichen 
Gefühlssphäre. Oder darf man verkennen, daß buchstäbliche Erfül
lung des „Du sollst" beim nüchternen Baptismus die Vorstellungen 
regiert und eine billige Selbstzufriedenheit dank äußerlichstem Wort
verstande erzeugt, zumal in den Punkten, wo gerade einfache 
Volkslogik ihm entgegenkommt, z. B. in der Taufe der Erwachsenen 
und nicht der Kinder? Und wer wird anderseits nicht einsehen, 
daß die Volkssympathie für Herrnhut zum großen Teil aus der 
mehr dickflüssigen, sentimentalen — selbst Schuld und Unglück noch 
nicht genügend scheidenden — Geneigtheit wenig entwickelten ethischen 
Bewußtseins entsprießen? — Beide Sympathien erklären sich also 
unschwer aus der bis dato noch vorwaltenden heteronomen Grund
stimmung in der Volksseele. Und wenn wir bei beiden, beim 
Baptismus und bei Herrnhut, das Drängen auf exzeptionelle 
Heiligkeit im Wandel, im Unterschied vom „Babel der Kirche" 
wenigstens in der Theorie finden, ist das nicht verständlich gerade 
unter dem Druck noch besessener lediglich heteronom anbefohlener 
Heiligkeitsanschauung? Aber ich frage nun: inwiefern sind denn 
Baptismus und Herrnhut beide nicht unter gewissen Gesichtspunkten 
selbst auch durchaus „germanisch" zu nennen? Ist etwa der vul
gärste Rationalismus, jene hauptsächliche Kraftader des Baptismus, 
nicht echt germanisch i und ist der Pietismus Herrnhnts mit seiner 
dem Glauben verschlagenden Liebe wo anders entsprossen, als 
gerade auf germanischem Boden und aus germanischem Empfinden? 
Sie sind beide „germanisch" und doch erweckten beide die Sym
pathie des lettischen Volksempfindens! Darnach dürfte doch nicht 
das spezifisch „germanische" es sein, was den Letten etwa am 
gegenwärtig innegehabten Bekenntnis bestößt. 

Beide, Baptismus und Herrnhut, genügten aber den auf 
klare Autonomie der Seele weiter drängenden Germanen selbst 
nicht; sollen sie da den Letten genügen? Der Germane ging über 
sie weiter fort; soll denn nun die Zukunftskonfession des Letten 
nicht in der Linie von Heteronomie her auf Autonomie hin sich 
weiter bilden und auch ihrerseits über Baptismus und Herrnhut 
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hinaus? Wie aber sonst, als in jener Linie, selbst wenn sie aucb 
überhaupt nicht mehr positiv chnstusgläubig sein wollte? Und 
bildet sie sich auf erwähnter Liiue vorwärts — und nicht etwa 
rückwärtsschreitend zur völligen Wiederfesselung in Heteronomie, 
was nicht anzunehmen ist —, muß sie sich alsdann nicht noleiis 
volevs doch in den Spuren des Germanen bewegen, welcher eben 
Baptismus und Herrnhut noch nicht als letzte Ziele seines religiösen 
EntwicklungsstrebenS ansehen konnte? — Aber — germanisch soll 
sie jedenfalls nicht sein dürfen, diese Zukunftskonfession des Letten, 
meint Herr Needra. Jedenfalls in der Entwicklungsrichtung auf 
Autonomie hin liegt doch für Herrn Needra der Begriff des zu 
meidenden „Germanischen" wohl nicht; auf retrograden Kurs wird 
er hinsichtlich seines Volkes auch nicht diagnostizieren, nehme ich 
an, zumal der Russe selbst ja wohl auch keineswegs auf die Dauer 
heteronom verharren wird. Aber was mag Herr Needra denn 
eigentlich unter „germanisch" verstehen? 

Daß spezifisch Volkstümliches in den äußeren Begleit
erscheinungen einer Konfession, also etwa in der Art der 
Kirchenverwaltung, der AmtSbesetzung, oder auch kultisch etwa im 
Gebrauch des Kirchenliedes und nicht der Psalmen sich darstellen 
kann, das und ähnliches vermag ich zu verstehen. Meint Herr 
Needra nur solche germanisch-charakteristische Accidentia der Erschei
nung? Das wäre was; aber dabei verstünde sich doch schwer sein 
direkter Hinweis gerade auf den Baptismus, den nicht sowohl 
äußerlich Formales, als vielmehr innerlicher Heilsverstand in Gestalt 
rationalisierender Selbstkraft des Menschen charakterisiert. Herr 
Needra meint also doch wohl — nehme ich an — mehr in der 
Tiefe liegende Momente und diese sollen bei der lettischen Zukunfts-
konfession nicht mehr „germanisch" sein dürfen. Was ist denn 
nun dieses Tiefinnerliche, das das Lnthertnm als spezifisch ger
manisch charakterisieren soll? Irre ich nicht, so haben wir zu 
fragen, was war die Wurzel lutherisch-reformatorischen Voigehens. 
Und da lautet die Antwort: es war die Gewissenssrage, was es 
um die Sünde sei. Diese schuf das Luthertum. Der nicht genü
gende Heteronomismus des Gewissens trieb Luther dazu, daß er 
einen besseren, tieferen Sündenbegriff in einem lebendigeren 
Gewissensbegriff fand, und zwar beides auf Grund des Wortes 
Gottes. Damit ergibt sich der neuerrungene evangelische Bekenntnis
gehalt. Die Frage Luthers: „wie finde ich einen gnädigen Gott?" 
schuf die Reformation, das Luthertum. Es ist richtig: kein in sich 
zufriedener Heteronomiker wird sie stellen, aber jeder, der nicht 
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mehr heteronom bleiben will und kann, wird sie stellen müssen, 
wird sich mit dem Sündenbegriff auseinandersetzen müssen. Daß 
der Lette, sofern er noch heteronom gebunden ist, anders über 
Sünde, Gewissen, Freiheit :c. denkt, das ist bekannt, daß er aber 
zur seelischen Autonomie vordringend anders als der Germane 
dazu gelangen sollte, das ist doch nicht denkbar; denn der Lette 
ist hinsichtlich seines Seelenhungers doch ans Wort gewiesen wie 
der Germane. Und wie nun innerlicher Bekenntnisgebalt, der 
beim Protestanten immer aus dem Verstände der (^rundquelle des 
Wortes hervorsteigt, und Überzeugtsein auf Grund des Znsammen
schlusses von universal-seelischem Verlangen nach Wahrheit und 
universal göttlichem Darbieten im Wort ist, sich speziell national, 
sei es lettisch, sei es germanisch, sei es bokotudisch darstellen könnte, 
ja — das gestehe ich Herrn Needra nicht nachfühlen zu können, 
falls er es empfindet. 

Man meint vielleicht, der biblische Wortverstand gestalte sich 
eben je nach der Volksseele verschieden national; aber das ist 
sicherlich ein Irrtum, da die Logik „international" ist und die 
Exegese ihre allgemeinen Regeln hat; ebenso ist abzuweisen die 
Meinung, das Sakrament werde zufolge national-seelischer Beanlagung 
auch national verschieden gefaßt; aber auch hierbei hat der Nu-
tionalcharakter nicht mitzureden, denn Wort wie Sakramentsverstand 
hängen ab vom Standpunkt ethisch-intellektueller Entwicklung, die 
aber nicht national umfriedete, sondern universale Bahnen geht. 
Der Sakramentsverstand bemißt sich je nach der heteronomen oder 
autonomen Stellung und deren Schattierungen beim Subjekt. — 
Ganz dasselbe zeigt sich besonders deutlich auf dcm Gebiet des 
Gebetsverständnisses. Je mehr die Psyche noch heteronom ethisch 
gebunden ist, um so mehr wird sie meinen, das „opus opGi'atuin" 
der Gebets leistung genüge. Griechentum, Katholizismus im 
Volk, vieler Letten Gebctsverstand, des unentwickelten Muhame-
daners, des Juden, ja der ganzen weiten Heidenwelt Gebetskulte 
sind dafür Beleg. Aber man wird doch nicht sagen dürfen: je 
nach der nationalen Beanlagung modifiziert sich die Vor
stellung vom Wesen des Gebets, sondern je nach dem bewußteren 
oder weniger bewußten Jntimitätsverhältnis des Beters zu seinem 
Gott. — Oder sollte man hinsichtlich des „Antilutherischen" im 
national-lettischen Empfinden etwa an das Fasten des Letten vor 
dem Sakramentsgenuß denken, von dem er bisher freilich nicht 
gelassen hat? Nun aber das erklärt sich auch nicht national, son
dern auch aus seiner noch recht tiefen Heteronomie; ich erinnere 
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hier wieder an seinen „Gewissens-" und „Herzensbegriff", der ihm 
— so lange er nicht bewußter entwickelt ist — Nahrungsaufnahme 
mit Herz und Gewissen in direkteste Beziehung setzt: Sirds weegla 
kad mahga tukfcha. 

Hiernach scheint mir, in seiner Heteronomie 
allein liegen beim Letten die zu überwindenden ethisch-religiösen 
Schranken und nicht in spezifisch fremd nationalen!; und eigen
nationale Bestimmtheiten influiren nicht auf seine religiös-konfessio
nellen Vorstellungen. Nationale Neigungen tragen höchstens nur 
ganz äußerliche Schattierungen ins Bild der religiös-bewußten 
Stellungnahme, die aber auch ihm rein nur von der Autonomie 
der Seele abhängt nach Überwindung heteronomer Gebundenheit, 
oder im Maß ihrer Überwindung. Und wie sollte das auch an
ders sein! Der Wesensgehalt des Christentums ist nun doch einmal 
einheitlich, universal, wie bekanntlich gerade Harnack in seiner 
Weise das wieder betont hat; dabei ist nichts zu ändern. Und 
der universale Wesensgehalt kann sich zwar wohl auf dem Wege 
der Entwicklung zur christlich-ethischen Seelenautonomie deutlicher 
und undeutlicher, temperamentvoller und weniger temperamentvoll, 
reichlicher und beschränkter, biblischer und weniger biblisch aus
prägen und so zu verschiedenen Konfessionsgattungen führen, aber 
daß der Wesensgehalt des Christentums als universaler auch iein 
akzidentelle Voltseigentümlichkeiten, Nassencharaktere, national
charakteristische Gemütsbestimmtheiten und dergleichen sollte schonen 
und erhalten und in sich aufnehmen dürfen, — das halte ich für 
undenkbar. Mir scheint vielmehr, der sogenannte Siegeslauf des 
Christentums dokumentiere sich gerade darin, daß er in der Tiefe 
auch der Volksseele der idealen und universalen Einheitlichkeit 
Widersprechendes unfehlbar absorbieren oder oder auflösen muß in 
dem Maße, wie das christliche Ich sich seiner selbst im Anschluß 
an einen autonomen Gewissens- und Sündenbegriff bewußt wird. 
Darin besteht neben der Toleranz im Empirischen des Volks
lebens gerade das heilsam nivellierende und vel söhnende de» uni
versalen Christentums in Bezug auf die Merkmale zeitlicher Untcl-
schiedenheiten von Rassen und Nationen. Solch eine Aufhebung 
des Besonderen findet aber statt in dem Maße mehr, als die Seele 
zur ethischen Autonomie erwacht, und hierin liegt letztlich nicht nur 
die ideale Möglichkeit der Überbrückung konfessioneller Unterschiede 
begründet, sondern auch die Aussöhnung nationaler Gegensätzlich
keiten selbst. Des Christentums Wesen wird falsch gefaßt, falls 
man ihm die allzumenschliche Weitherzigkeit der Aufnahme und 
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Duldung trennender Momente zuschreibt; auch hüte man sich 
vor der Vorstellung von Nationalreligion und Nationalgottheit; sie 
würfe uns am Ende gar in die Zeit vor Moses zurück! Jeden
falls führte meines Bedünkens zu viel Rücksichtnahme auf griechisch
ethnische Volksneigungen vor 16(10 Jahren nicht gerade vorwärts 
auf dem Wege christlich ethischer Autonomisierung. Wohl aber 
begann vor 400 Jahren die christliche Autonomisierung der 
Ethik von neuem, und zwar beim siegenden Erwachen d?s Ge
wissens und des Sündenbegriffs, unter Abstoßung gerade dessen, 
was die Kirche der ungesunden Rücksichtnahme auf National-
eigentümlichkeiten und Gewohnheiten verdankte. Oder sollte ich 
mich in meiner Annahme irren? 

Daß solche Abstoßung in der Zeit sich bei den Völkern, zu
folge ihrer besonderen Beanlagung, also bei Schweizern, Deutschen, 
Engländern und ebenso bei den Romanen und Slaven, auch bei 
den Letten, verschieden gestalten wird, wie sie denn auch noch 
immer vor sich geht, das versteht sich von selbst. Dabei spielen 
historisch-politische, teilweise auch nationalisierende Einflüsse und 
allerlei Velleitäten mit, die aber alle zu ihrer Zeit der Aufhebung 
unterliegen müssen nach dem psychischen Gesetz des siegenden 
autonomen Ich im ethischen Bewußtsein. Was aber nicht der 
Modifizierung durch die Zeit unterliegt, was den Artikel stavtis 
et LaÄölltis dkristiaiiismi ausmacht, ist Gewissen und — auf 
Grund des Wortes — Sündenbegriff als einzige Handhabe zur 
unentwegt wieder unternommenen wirklichen Ergreifung Christi. — 
Ist das germanisch und lutherisch, so ist es doch jedenfalls auch 
die in Gottes Wort gezogene Grenze für ethische Autonomie und 
also wird'S der Lette mitmachen müssen. Was aber über die 
Grenze autonom-ethisch erfaßten Gewissens- und Sündenbegriffs 
hinausliegt, letzteren gar aboliert, das wird schon Autonomismus 
genannt werden müssen. Hatte der Lette bisher nichts gegen 
rationalistische, mystische Neigungen, und wogt augenblicklich bei ihm 
Sturm und Drang bei gefährlichen Klippen des Autonomismus 
schlimmster Art, nun so wird auch er, hoffe ich, das überstehen 
und abschleifen müssen, was über die Grenzen des in Gottes Wort 
gebundenen, aber befreiten christlichen Bewußtseins hinausliegt. Und 
zwar wird er es bei uns zulande abschleifen müssen in den Spuren 
des Deutschen gehend, will er anders auf der mehrfach gekenn
zeichneten Linie verharren; und das will er doch wohl. 

Ich gestehe also, Herrn Needra's Gedanken hinsichtlich der 
Zukunftskonfession der Letten nicht Folge geben zu können, und 
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gestehe, daß ich an eine solche in Aussicht stehende Religions
gestaltung nationalen Charakters durchaus garnicht denken kann. 
Weil ich den Letten heteronom weiß und autonom werden sehe, 
erkläre ich mir die augenblicklich in der Kirchlichkeit stattfindenden 
Schwankungen ganz anders als er. Was ihm als Symptome 
einer werdenden Neubildung erscheinen konnte, ist, glaube ich, nur 
Begleiterscheinung des fortschreitenden Erwachens der Seele zur 
Autonomie. Wenn hierbei Antigermanisches im Sinn des Anti
lutherischen mitunter sich gezeigt haben sollte — ich kenne aller
dings keine solchen Vorgänge —, so erklärt sich das aus dem 
diesem Entwicklungsprozeß der Seele mehr zufällig gerade jetzt 
parallel gehenden persönlichen Antagonismus gegen das deutsche 
Element im Lande. Um so mehr müßte man solchem trüben, un
klaren Feindschaftsgebahren den Boden, der zudem ein eingebildeter 
ist, entziehen. 

Mit dem Erwachen zur Seelenautonomie wird schließlich 
vielleicht wohl die Freigabe kirchlicher Zugehörigkeit in den Willen 
des Individuums zusammengehen müssen, aber eine lettisch-nationale 
Sonderkonfession wird sich nicht bilden. — Doch ich wende mich 
zum Schluß all dieser Erörterungen. 

Allerdings, Germane mag der Lette wirklich nicht sein, und 
das schadet weder ihm noch dem Germanen; aber zur autonomen 
Ethik und zum autonomen intellektuellen Bewußtsein fortschreiten 
will er gottlob. Das garantiert ihm selbst seine Existenz, und 
andererseits: davon kann der Deutschbalte nur Gutes, d. h. objek
tive, ruhige Beurteilung erhoffen, die er wahrhaftig nicht fürchtet. 
Und weil der Lette das will und weil er es potentiell muß 
und weil er es normal garnicht anders kann, als in der Bahn, 
die ihm hierzulande nun doch einmal kein anderer, als der Deutsch
balte vorausgegangen ist, darum halte ich es für einen recht kunst
widrigen Hammerschlag von Herrn Needra, daß auch er den 
Begriff der „Germanisierung" mißverständlich gebraucht, wo er 
doch sicher weiß, wie falsch die Vorstellungen sind, die er damit 
bei seinem Volk durch dessen Tagesblätter neu weckt und wach 
erhält. 

Weiß Herr Needra aus der wirklichen Geschichte jener Land
volksschulen Livlands, wie sie sich gestaltet hatten und wie sie trotz 
aller von ihm gekennzeichneten Mängel doch tüchtig ethisierend 
wirkten, denn wirklich nicht, daß unter Germanisierung (etwa seit 
dem Ende der 60er Jahre vorigen Jahrhunderts) garnicht mehr 
Deutschmachung der Letten, sondern ethische Germanisierung, d. h. 

Baltische Monatsschrift IVOS, Heft 7. 4 



kl) Zum Verständnis. 

aber Erhebung der Volksseele auf die Höhe ethischer Autonomie 
verstanden werden muß und auch nur verstanden werden darf? 
Herr Needra meint, er wisse nicht, wie das Gros der heutigen 
Pastoren in Hinsicht der Germanisierung des Letten denke. Nun 
— ich bezweifle das natürlich nicht, aber ich bin der Ansicht, hätte 
Herr Needra sein autonomes, ethisches und wissenschaftliches Gewissen 
gefragt, so hätte es der Fußnote in jener Nummer der „Düna-
Zeitung" wahrlich nicht bedurft, um Herrn Needra darüber auf
zuklären, daß jenes Pastors Äußerungen, auf die er sich bezieht, 
lediglich Nachklänge aus alten Zeiten sind, die sicher vor die Schul
gesetze von 1874 fallen. Die Schule selbst, wie sie mehrere De
zennien hindurch bestand, hätte mit ihrer durchweg lettischen Unter
richtssprache, scheint mir, Herrn Needra offenbaren müssen, daß 
seit 1874 jedenfalls dokumentarisch feststand, daß eine Absicht, 
sprachlich zu germanisieren, schon damals garnicht mehr existierte. 
Die zum deutschen Gymnasium oder zur deutschen Universität über
leitenden deutschen Klassen an den Parochialschulen sind hier nicht 
als Zentralinstanz anzuführen, sie raubten keinem die Mutter
sprache. 

Also doch! es hat die ausgesprochene Absicht des Deutsch
machens in der Tat dennoch einmal bestanden? und die Sprache 
der alten Behörden — war sie etwa noch deutsch? und war das 
nicht praktische Anlage auf sprachliche Germanisierung? — Nein, 
letzteres war nicht der Fall; der Behörden Sprache war allerdings 
deutsch, dank uralter Tradition und Gerechtsamen, aber ohne jede 
germanisatorische Tendenz. Dagegen die Absicht, vermittelst der 
Unterrichtssprache zu germanisieren, deutsch redend zu machen, die 
lag allerdings zeitweilig vor und beherrschte Köpfe und Gemüter, 
und diese Köpfe und Gemüter gehörten zu den besten und ehr
würdigsten im Lande. Gewiß, es waren Idealisten, wie Herr 
Needra selbst sagt, indem er aber anachronistisch und damit irre
führend dieses sein Urteil auf die Gegenwart münzt. Aber das 
schärft doch nur die traurigen Gegensätze, die — grundlos sind. 

Auf den livländischen Landtagen der 50er und 60er Jahre 
des verflossenen Jahrhunderts war viel von der Volksschule die 
Rede. Es gab damals im „Saal" zwei parlamentarische Parteien, 
deren Gegensätzlichkeit wie in agraren Anschauungen so auch in 
der Schulfrage zutage trat. Wiewohl solches recht bekannt ist, 
erlaube ich mir doch es kurz zu skizzieren. Zwischen jenen zwei 
Parteien fand also auch hinsichtlich der Landschulfrage ein Ringen 
statt. Die sogenannten „Schwarzen" mochten zum Teil das Wesen 
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autonom-ethischen Fortschritts selbst noch nicht allzutief erfaßt haben, 
zum Teil hielten sie die Zeit nicht für gekommen, dem Volk zu 
größerer innerer Selbständigkeit zu verhelfen. Sie verlangten für 
die Volksschule die Muttersprache und legten auf ethische Vertiefung 
keinen Wert. Jene Richtung versagte dem Volk das Deutsch
werden, sie hielt die damals sehr unentwickelte Muttersprache für 
gut genug, das Volksleben ethisch und intellektuell mit Begriffen 
zu versehen! lehrte man es deutsch, so würde es üppig werden. — 
Dagegen verlangten die ideal-fortschrittlich gesinnten „Roten" von 
damals — auf agrarem Gebiet war Hamilkar Foelckersahm ihr 
Repräsentant gewesen — für das Volksleben die Befreiung zu 
einer besseren, tieferen Ethik. Diese war ihnen selbst geworden auf 
dem Wege der erst seit Kaiser Nikolaus' Hintritt immer reichlicher 
aus Deutschland herüberströmenden, durch Kant, Schleiermacher, 
Hegel, Hofmann neu erwachten und damals immer positiver 
christlich sich ausgestaltenden ethischen Kulturbewegung. Zu diesen 
„idealistischen" Männern Livlands von damals gehörte nach seiner 
Gesinnung und mit seiner Energie, um nur einen Namen zu 
nennen, Bischof Ferdinand Walter. Diese Männer wollten in 
ihrem Idealismus und zweifelnd an der noch gar sehr verborgenen 
Selbstkraft im Letten, seine Sprache begrifflich zu entwickeln, in 
der Tat aus Gründen ethischer Autonomisierung ein Deutschwerden 
des Volkes. 

Wie Walter für diesen seinen Idealismus hat büßen müssen, 
ist bekannt. Damals flammte — irre ich nicht, im urheteronomen 
Mütterchen Moskau zuerst — der Unsinn von einer landesverräte
rischen Absicht der Ritterschaft bei Germanisierung der Letten auf. 
Natürlich wirkten alle die Lächerlichkeit solcher Gedanken aufklärenden 
Proteste in den Ohren jenes mit nur heteronomem kritischen Ver
mögen begnadeten Mütterchens wie leere Ausflüchte ertappter Hoch
verräter; lag denn nicht schon im Wort „Autonomie" so etwas 
wie Sprengstoff! Jenes Mütterchen verstand noch nicht, was 
„ethische Autonomie" eigentlich bedeutet, und ihre heteronome 
Stockigkeit zeitigte Früchte, an der sich die Gegenwart soeben die 
Zähne ausbricht, nahe an des Mütterchens eigenem Herzen und 
weiter ab davon, auch hier bei uns. Zum Lachen wäre jener 
Unsinn gewesen, wenn er nicht zum Weinen auffordernder Unsinn 
wäre! — Und dieser selbe Unsinn blüht fröhlich weiter nicht nur 
in Moskau, nein, sogar hier im Baltenlande und Herrn 
Needras Hammerschlag wirkt mit bei der fortgesetzten Vernagelung! 
— Man spricht von „Separatismus", von „separatistischen Ten
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denzen der Deutschbalten", von „Sonderinteressen" u. dgl. So 
ziehe man doch die Decke von seinen Augen und erkenne endlich 
einmal, daß jener sog. „Separatismus" nichts weiter ist, als das 
höchst verständliche und sehr verständige Verlangen, selbst in ethischer 
Höhe der Autonomie zu verharren und — weil lebendig — auch 
ethisch autonomisierend zu wirken! Ist denn dieses nicht so klar, 
daß man schier rot wird, indem man es noch besonders aufschreibt! 

Jener Kampf der „Schwarzen" und „Roten" um die Sprache 
in der Schule führte zu einem tatsächlichen, praktisch ins Leben 
tretenden Kompromissum, und dieses bestand einerseits darin, daß 
den Schulen die Muttersprache erhalten blieb; hierin hatten die 
„ R o t e n "  n a c h g e g e b e n :  e s  s o l l t e  a l s o  s p r a c h l i c h  d u r c h a u s  
nicht germanisiert werden, — und anderseits darin, 
daß jedenfalls ethisch wohl autonomisiert werden sollte, und darin 
h a t t e n  d i e  „ S c h w a r z e n "  n a c h g e g e b e n ;  e s  s o l l t e  a l s o  u n b e 
s c h a d e t  d e r  S p r a c h e  d a s  V o l k  j e d e n f a l l s  a u f  d i e  
H ö h e  d e r  K u l t u r ,  w i e  s i e  d e r  D e u t s c h b a l t e  d a m a l s  
bereits inne hatte, erhoben werden. Hiermit im 
Zusammenhang blühte auf die Lettisch-literarische Gesellschaft. 
Das ist die objektive Wahrheit. 

Also „Germanisierung", du viel zitiertes Gespenst, du bist, 
wenn man Decken und gefärbte Brillen wie gehörig beiseite tut, 
ganz und garnichts weiter, als die so ipgo jedem kulturfähigen 
und kulturbedürftigen Volk uotwendige ethische und intellektuelle 
Autonomisierung seines ganzen geistigen Lebens. 

Aber so autonomisiert euch doch ethisch und intellektuell, ihr 
lieben Letten, da ihr doch vorwärts müßt und wollt, und beehrt 
nicht mit grundlosem Hassen die, welche allein euch dazu die Hand 
boten, bieten konnten und bieten. Und wollt ihr diese Hand nicht 
fassen, gnt, so versucht's auf eigene Hand, aber laßt doch das 
urteilslose Hassen! Ja, was soll denn das Hassen? warum ist es 
denn da? Der Denkende handelt doch nicht zwecklos; was ist des 
HassenS Zweck, was sein Grund? 

Man hört behaupten: praktische Gründe, historisches Ver
schulden liege vor! Nun, hierbei fehlt nichts weiter als sämtliche 
vor autonom urteilendem Intellekt stichhaltigen Beweise. Wird ein 
autonomisierter Lette, ein Kulturmensch von heute, im Ernst dem 
baltischen Deutschen vorwerfen, daß er vor 100 Jahren um 100 
Jahre hinter den Anforderungen der Jetztzeit zurückstand? daß er 
vor Hunderten von Jahren ebenso Barbar war wie andere Völker 
auch? Der Deutsche ist eben auch mittlerweile fortgeschritten, und 
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in dem Maße wollte und will er fördern; seine Kulturaufgabe 
hielt Schritt mit seiner eigenen autonomen Entwicklung. Bald 
war er staatlich verhindert, bald war er lettisch-national gehindert; 
und nun lautet die Argumentation häufig so: Seht, so weit find 
wir Letten jetzt, aber ihr Deutschen erkanntet das vor 100 Jahren 
nicht! und weil ihr vor hundert Jahren anders urteiltet, als wir'S 

jetzt brauchen, so trauen wir euch eben heute nicht! Oder ferner: 
wird ein aufgeklärter Lette die Frage nach der Berechtigung des 
Deutschen am livländischen Boden wirklich ebenso lösen, wie jene 
famosen Meetingsleute, welche lehrten: „Diese Deutschen raubten 
euch euer Land vor 700 Jahren." Das in Rede stehende Land 
war ja aber vor 700 Jahren zum allergrößten Teil von Liven 
und Kuren besetzt und durchaus nicht von Letten, die erst dank 
deutsch-barbarischer Schonung sich über das ganze Gebiet ausbreiten 
konnten in den Jahrhunderten nach der deutschen Invasion; doch 
— genug des peinlichen Streichens an den Grenzen von Utopien! 
Es ist für das autonom ethisch und intellektuell entwickelte Empfin
den und Erkennen beschämend zu sehen, wie es tatsächlich gebildete 
Letten gibt, die sich nicht genieren, selbst in Petersburg öffentlich 
ihre ethisch-intellektuelle Zurückgebliebenheit deutlich zu machen; doch 
das sind schwarze Störche und die bringen bekanntlich die tot
geborenen Kinder zur Welt. Aber, abgesehen von solchen in sich 
moribunden Ideen, die vertreten werden, welch eine Perspektive 
eröffnet denn wohl der vom kräftigen Kulturanschluß sich abneigende 
Separatismus, der hüben und drüben betont wird? Lehrt die 
Geschichte denn wirklich gewisse Elemente garnichts? Wo sind die 
Liven und Kuren hin? und warum gibt's noch so viel Letten? 
Abschluß gegen und Anschluß an höhere Kultur erklärt beides. 
Exklusiver Nationalismus schafft sich leicht den selbsterwählten 
Jsolierschemel zum eigenen Grabdenkmal um und das Resultat ist 
dann Einzelflucht dieses oder jenes hierhin oder dorthin, während 
das Ganze zu Scheiter geht. 

Ich sage: und ob ein Kulturmensch von heute, ein autono
misierter Lette auch wollte zur unklaren Volksstimme um der sog. 
nationalen Ideale willen seinen Baß oder Tenor hinzugesellen, die 
Liebe zu diesem seinem Volk müßte ihn hindern, in dessen Seele 
Impulse zu ihm selbst vor allem verderblichem Vorgehen zu züchten. 
Ich nehme nicht Anstand zu behaupten, in dem Maße wie der 
friedliche, harmonische Zusammenschluß mit dem autonom-ethischen 
Deutschbalten verhindert wird und schwindet, nimmt auch zu ent
weder die Gefahr der Wiederheteronomisierung, die ich freilich 
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geringer achte — aber es gibt solche, die drauf denken und die 
Mittel beraten — oder die Gefahr des blinden Stürzens und Ver-
sinkens in den radikalsten Autononismus, — den Anarchismus. 
Beides aber wäre tims I^ettorum! — Nur die dritte Möglichkeit 
des friedlichen Zusammenschlusses mit den Deutschbalten bietet die 
Garantie für des Volkes Leben innerhalb einer Weiterentwicklung. 
Liegt denn nun aber nicht etwa in den fünf Worten: „wir sind 
aber nicht Germanen!" bei der Undeutlichkeit ihres Inhalts und 
der präkonzepten Meinung im Volk in der Tat ein Ruf zur Fort
setzung des Kampfes sichtbar verborgen? Für jeden wirklich 
Sehenden ist's allerdings ein Ruf zum Hadern wider Phantome, 
für den Nichtsehenden aber ist's ein Ruf zum Kampf wider die 
Deutschbalten und damit Aufforderung zu geradezu selbmörderischem 
Gebühren. Die Zeit ist zu ernst und zu teuer, um sie in „natio
nalen" Zänkereien zu verzetteln; überreizter Nationalismus ist nicht 
nur lächerlich, sondern trägt den Tod des Verhungerns in sich, ist 
Volksselbstmord; nicht um Individuen und ihre persönlichen Sym
pathien handelt es sich, sondern um Kulturen. Die germanische 
ist uralt und fest gegründet in sich, die werdende lettische allein 
und damit das Volk kann schließlich nur den Schaden haben. 
Motten fliegen ins Licht; wer kann wider entfesselte selbstmörderische 
Instinkte? Nur die eigene autonom-ethische Weiterentwicklung in 
Anlehnung an den autonom-ethischen Deutschbalten vermag das. 
Dazu aber bedarf es der Selbstbesinnung und des Verständnisses. 

L. v. R. 



ZW Artikel „iie Agrirfruze i« Rußland «»!> ihre 

emsche LSsuig" 11» Greg« 1. ElaseiiaD. 

Ändem ich mit den vom Verfasser ausgesprochenen Grundgedanken 
vollkommen einverstanden bin, möchte ich mir doch einige sie 

teils ergänzende, teils modifizierende Bemerkungen erlauben, die 
ich in Folgendem kurz zusammenfasse: 

1. Was die staatsfinanzielle Seite der „Nationalisierung" 
anlangt, so scheint mir der Herr Verfasser die Tatsache vielleicht 
nicht genügend in Erwägung gezogen zu haben, daß der größte 
Teil der russischen Güter mit Bankschulden bis zur äußersten zu
lässigen Höhe belastet ist. Diese Schuld wird der expropriierende 
Staat, mag er selbst von den demokratischen Doktrinären geleitet 
werden, anerkennen und daher übernehmen müssen. Andernfalls 
würde er sämtliche im Umlauf befindlichen Pfandbriefe der Agrar
banken absolut entwerten und dadurch keineswegs die Gutsbesitzer, 
sondern unzählige an der ganzen Agrarfrage gänzlich uninteressierte 
Staatsbürger ruinieren. Wenn aber der Staat die Bankschulden 
übernimmt und auf den neu zu schaffenden Kleiugrundbesitz ver
teilt, so ermäßigt sich um ihren Betrag die den Gutsbesitzern in 
„Wertpapieren" auszuzahlende Abfindungssumme; sie wäre also 
nicht so riesengroß, als wenn die Güter nicht verschuldet wären. 

Wie hoch sich die Gesamtforderung aller Agrarbanken be
läuft, ist mir unbekannt, jedenfalls wird es sich um hunderte von 
Millionen handeln. Angenommen nun, daß die Güter im Durch
schnitt mit 60 pCt. ihres gegenwärtigen Schätzungswertes belastet 
sind, würde der Staat die restlichen 40 pCt. den Gutsbesitzern 
auszukehren haben. Es sind aber keineswegs alle russischen Güter 
so hoch, oder überhaupt verschuldet, namentlich die Herrschaften 
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der Magnaten find es nicht. Daraus ergibt sich, daß der Staat, 
schlecht gerechnet, eine Abfindungssumme zu zahlen haben würde, 
die derjenigen gleichkäme, die die Banken bereits bei Beleihung 
der Güter hergegeben haben. 

Damit indessen nicht genug. Wenn der Staat auch die 
bisherigen Landeigentümer, die Großgrundbesitzer, mit papierenen 
„Werten" abfindet, so hat er doch damit den neuen Nutznießern 
des Landes, den Bauern, noch nicht eine Kopeke zugewendet, 
mit der sie sich Wirtschaftsgebäude errichten, Inventar und Saaten 
anschaffen könnten, ohne die ihr „Land" seinen Wert fast ganz 
einbüßt, falls es nicht etwa so belegen ist, daß der Bauer es von 
seinem Dorfe aus bearbeiten kann. Wenn er das aber kann, so 
ist er eben dadurch in den weitaus meisten Fällen zur denkbar 
schlechtesten Bewirtschaftung verdammt. Gute bäuerliche Wirt
schaften lassen sich aber mit „Papieren" nicht einrichten, dazu 
bedarf es baren Geldes, und das müßte der Staat im Falle 
der „Nationalisierung" des Bodens ebenfalls beschaffen, — aber 
woher wohl? 

2. Die Parzellierung der Domänen und 
Appanagen wäre eine Maßnahme, die sich weder mit einer 
n a t i o n a l e n  S t a a t s w i r t s c h a f t  n o c h  m i t  d e m  i n t e r n a t i o n a l e n  
Recht vertrüge, denn sehen wir auch davon ganz ab, daß der 
Staat — wie es in Preußen der Fall — die kulturelle Verpflich
tung hat, seine Domänen musterhaft bewirtschaften zu lassen 
und sie daher nicht wohl in dazu gänzlich unfähige Hände geben 
darf, so sind doch aber Staatsanleihen vertragsmäßig durch 
das „ganze Vermögen" (sos Merosills) des Staates sichergestellt. 
Wo bleibt nun diese Sicherstellung, wenn der Staat sich des 
wertvollsten Teiles seines Vermögens, des Grundbesitzes entäußert 
und zwar nicht gegen ein Aequivalent in Geld oder leicht reali
sierbaren Waren, sondern gegen eine immerwährende Rente, 
deren Entrichtung Leuten auferlegt wird, die von vornherein als 
die schlechtesten Zahler der Welt bekannt sind, und gegen die, 
wie der Verfasser richtig hervorhebt, alle Exekutionsmaßregeln 
erfolglos bleiben müssen, da jede Pfändung ihre Wirtschaft 
ruiniert und die Exmission nur den Effekt hätte, daß an die 
Stelle des einen Bettelmannes ein andrer Habenichts träte. Der 
private Grundbesitzer ist bei Parzellierung seines Besitzes an die 
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Zustimmung der hypothekarischen Gläubiger gebunden, die er, 
falls er sie nicht erlangt, zuvor befriedigen muß. Die Staats
gläubiger besitzen aber nach dem oben Angeführten eine still
schweigende Hypothek auf das gesamte Vermögen des Staates 
und können daher denselben Anspruch erheben. 

3. Der Herr Verfasser rechnet mit Gütern im mittleren 
Umfange von 500 Dessjatinen als Normalwirtschaften, und hat 
darin gewiß ganz recht, denn wenn man von diesem Areal etwa 
200 Dess. dem Acker, 150 den Wiesen und den Rest dem Wald, 
Hofplätzen, Wegen und Jmpedimenten zuweist, so ließe sich ein 
solcher Hof mit eigenem Inventar und Knechten sehr wohl bewirt
schaften. Wir sagen „er ließe sich", denn so weit ist man in 
Rußland noch lange nicht, vielmehr ist dort noch immer das alte 
System, das bei uns zur Zeit der Frohne herrschte, noch gang 
und gäbe, daß nämlich die Bauern der umliegenden Dörfer mit 
ihrem Gespann und ihren Geräten die Gutsfelder gegen Akkord
oder Tagelohn bearbeiten. An eine Knechtswirtschaft nach west
europäischem oder baltischem Muster ist in Jnnerrußland so bald 
auch nicht zu denken; erstens weil ihre Einrichtung sehr viel Geld 
kostet: Wohngebäude, Stallungen, Pferde, Geräte usw., — und 
zweitens, weil sich dort die ganze landwirtschaftliche Arbeit im 
Laufe weniger Monate vollständig abspielt und nach erfolgtem 
Transport der Ernte zur Bahn eine vollkommene Ruhezeit von 
ebensoviel Monaten eintritt, während welcher Knechte und Ge
spanne unnütz unterhalten werden müßten. 

Der „Mushik" wird und kann also dort nicht so bald von 
den Gutsfeldern verschwinden, namentlich nicht auf den großen 
Gütern — mit taufenden von Dessjatinen unter dem Pfluge —, 
bei denen die Einrichtung von Knechtswirtschaften allein schon 
wegen der räumlichlichen Schwierigkeiten undenkbar ist. 

Liegt es da nicht auf der Hand, daß den weitaus meisten 
russischen Gutsbesitzern eine wahre Wohltat erwiesen würde, wenn 
auf irgend eine andere Weise der „Mushik" mit seiner schlechten, 
teuer zu bezahlenden Arbeit von der Bildfläche verschwände, d. h. 
als Produktionsmittel des Gutsbesitzers? Das kann aber nur 
geschehen, wenn er als selbständiger Unternehmer auf 
denselben Gutsfeldern angesiedelt wird. Es kommt nur auf die 
Form an, in der es geschieht. Daß die „Nationalisierung" diese 
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Form nicht sein kann, ohne den russischen Großgrundbesitz zu 
ruinieren, hat der Herr Verfasser überzeugend nachgewiesen. Daß 
der russische Gutsbesitzer es abwarten sollte und könnte, bis sich 
mit Hülfe der Baueragrarbank die Ansiedlung ganz allmählich 
vollzieht, scheint im Interesse der allgemeinen Landeskultur nicht 
geraten, zumal ja auch der Bauer darauf nicht warten will 
und kann. Damit kommen wir zum letzten und Hauptpunkt 
der Frage, 

4 .  d e m  L a n d b e d ü r f n i s  d e s  B a u e r n .  D e r  H e r r  
Verfasser ist geneigt es in Abrede zu stellen. In gewissem Sinne 
hat er recht, d. h. wenn er die unsinnige Doktrin der russischen 
Agrardemokraten, daß ein jeder „Bauer" mit Land ausgestattet 
(„sichergestellt" lautet der Kunstausdruck!) sein müsse, perhorresziert. 
Davon kann bei vernünftigen Menschen gar keine Rede sein. 
Die Tatsache ist dagegen doch wohl unbestreitbar, daß die Land
anteile innerhalb des Gemeindebesitzes selbst für diejenigen nicht 
ausreichen, die mit Lust und Liebe und mit Anlage dazu Land
wirte sind. Diesem Übelstande ließe sich auch dadurch keineswegs 
abhelfen, daß man diese Landanteile ihren jeweiligen Nutznießern 
zum vollen Eigentum überließe, denn sie würden dadurch nicht 
größer und für eine rationelle Bearbeitung nicht geeigneter, 
blieben vielmehr dieselben bandartigen Streifen, in die das 
Gemeindeland einst um der scheinbaren Gerechtigkeit willen gegen 
alle zerteilt worden ist, und zwar unter der Voraussetzung gleich
zeitiger Bearbeitung und gleicher Fruchtfolge auf allen Anteilen. 
Eine individuelle Verschiedenheit der Bewirtschaftung dieser Land
anteile ist aus topographischen Gründen unmöglich. Einer Um
wandlung in Eigentum müßte daher eine vollständige Umteilung 
nach dem Prinzip der Arrondierung in quadratischer oder sechs
eckiger Form vorangehen und eine Streulegung der Dörfer in 
einzelne Heimstätten (inmitten der neuen Grenzen der Anteile) 
folgen. Ein solches Verfahren verbietet sich aber abgesehen von 
seiner Zeitdauer und seiner Kostspieligkeit durch die Dummheit 
und den Eigennutz des Bauern, die zu Mord und Totschlag 
um jeden Fetzen Landes führen würden. Ob die verfallenen 
Dorfhütten und -Ställe eine Verpflanzung aushielten, ist auch 
noch die Frage. 
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Angenommen aber, selbst diese Umwälzung gelänge, wo 
blieben alsdann die Tausende und Abertausende von Bauern, die 
bisher die Gutsfelder bearbeitet haben? Knechte auf den Gütern 
können sie, wie wir gesehen haben, zur Zeit und wohl auch in 
absehbarer Zeit nicht werden, da es den Gütern an der Möglich
keit fehlt, Knechtswirtschaften einzurichten, die Industrie und 
andere Berufsarten aber können diese Massen nicht aufnehmen. 
Wäre es aber auch möglich, wer würde alsdann die Gutsfelder 
bearbeiten?! 

Die ganze russische Agrarfrage spitzt sich demnach meines 
Ermessens zu folgender Frage zu: Das Bauerland (Gemeinde
besitz) ist faktisch nicht imstande den Überschuß der bäuerlichen 
Bevölkerung zu ernähren, das Gutsland aber ist nicht imstande 
ihn: dauernde Unterkunft als Knecht zu gewähren, und deshalb 
ist die russische Landwirtschaft verurteilt, an einem Wirtschafts
system festzuhalten, das für beide Teile gleich unvorteilhaft und 
daher in Westeuropa und in den baltischen Provinzen längst 
verlassen ist. 

Den einzigen Ausweg aus diesem die gesamte Landeskultur 
schwer schädigenden Dilemma sehe ich, wie ich das schon an 
a n d r e r  S t e l l e  w i e d e r h o l t  a u s g e f ü h r t  h a b e ,  i n  d e r  G r ü n d u n g  
dauernder Pacht stellen auf dem Gutslande und 
der Einführung der Knechts wirtschaft auf einem 
räumlich beschränkten Gutshofe. Doch auch dazu wird umfassende 
Staatshülfe nötig sein, die zu beschaffen sehr schwer fallen dürfte. 
Das heutige Rußland erntet aber die bitteren Früchte der unter 
dem Einfluß verblendeter Doktrinäre unternommenen Bauern
emanzipation, die schon damals Weitsichtigere und Verständigere 
als eine gesprengte Kette charakterisiert haben, deren eines Ende 
den Herrn, deren anderes den Bauern schlägt. Kann es über
haupt gelingen, diese Kette wieder richtig zusammenzuschweißen, 
daß sie die ganze Wucht der wirtschaftlichen Existenz Rußlands 
zu tragen vermag, die auf dem Gedeihen seines Landbaues 
beruht?! 



Literarische Rundschau. 

Volks - Kinderlieder. 

Macht auf das Tor, macht auf das Tor, 
Es kommt ein goldner Wagen. 
Wer sitzt darin, wer sitzt darin? 
Ein Mann mit goldnen Haaren. 
Was will er denn, was will er denn? 
Er will Mariechen holen. 
Was hat sie denn, was hat sie denn? 
Sie hat sein Herz gestohlen. 

Un^er diesem Motto ist ein hübsches frisches Buch erschienen, das hoffentlich 
auch in unsern Familien eine freundliche Aufnahme finden wird. Wer unter 
uns kennt nicht eine Anzahl von Kinderliedern, Reimen, Abzählversen, Kinder
scherzen, Schnellsprechübungen u. dgl. Man hat sie nie gelesen, nur gehört, 
und die mündliche Überlieferung hat sie von den Ahnen zu den Enkeln vererbt. 
Aber die Zahl solcher Lieder und Verse ist wenigstens bei uns, die wir keinen 
lebendigen Zusammenhang mit einem deutschen Volke haben, doch nicht allzugroß. 
Und es mag sein, daß so manche dieser guten alten Lieder und Reime unter 
uns aussterben und unsern Kindern fremd werden. Da kommt uns denn das 
Buch, von dem wir reden, sehr zu statten. Maria Kühn hat eine Samm
lung deutscher Volks-Kinderlieder, Reime, Scherze und Spiele herausgegeben 
u n t e r  d e m  T i t e l :  M a c h t  a u f  d a s  T o r !  M a c h t  a u f  d a s  T o r !  
Der rühmlich bekannte Verlag von Karl Robert Langewiesche (Düsseldorf und 
Leipzig) hat auch hier wieder für eine treffliche Ausstattung gesorgt. Ganz 
besonders hervorgehoben sei, daß den 500 Texten 11V Melodien beigefügt sind. 
So kann's denn mit Goethe heißen: 

Nur nicht lesen! Immer singen, 
Und ein jedes Wort ist dein! 

Daher sei denn dieses Buch namentlich den jungen Müttern ans Herz 
gelegt. Wo die Mutter mit ihren ganz kleineu Kindern diese alten guten Kinder-
verschen singt, da wird gewiß ein Grund gelegt, auf dem sich dann später die 
Freude am deutschen Volksliede überhaupt entwickelt. Und die Bedeutung dessen 
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ist unZ doch in letzter Zeit ganz besonders aufgegangen. DaS Buch ist für die 
Hand der Eltern, namentlich der Mutter gemeint. Sie muß aus dem reichen 
Schatze schöpfen, vorsagen, vorsingen, vvrlesen. Die Kleinen behaltend bald 
auswendig und wir erhalten uns ein Stück guter deutscher Volkskunst. Daß 
sich da ein gesunder Humor findet, ist selbstverständlich. Wir haben uns schon 
an ihm erbaut, als die Sammlung deutscher Volkslieder „Ron Rosen ein 
Kränzelein" erschien. In diesem neuen Buche tritt cr in einer noch kindlicheren 
Gestalt auf. Ein paar Proben genügen: 

Neunundneunzig Schneider, 
Die wiegen hundert Pfund, 
Und wenn sie die nicht wiegen, 
So sind sie nicht gesund. 

Wat sust du denn so suur ut? 
„So seh ik van Natur uut?" 

» * 

Gretele, willst tanzen? 
„O jerum jo! 
Um das Bißel tanzen 
Bin ich jo do!" 

Urschele, willst tanzen? 
„O jerum nein! 
Um das Bißel tanzen 
Bleib ich lieber daheim!" 

Wie viel Charakteristik ist hier mit ein paar Strichen geboten. 
Die Reichhaltigkeit des Buches ist groß. Es finden sich Wiegenlieder, 

Koselieder, Lieder beim Waschen und Anziehen, wenn sich das Kind weh getan 
hat, bei Tische, abends und morgens, Schaukel- und Kniereiterliedchen, Tanzlieder, 
Jahreslieder, Tierverse, Neckmärchen, Abzählreime, Buchstabierscherze, Schnellsprcch« 
Übungen, Ringelreigen u. dgl. Bei der hübschen Ausstattung ist der Preis sehr 
mäßig, daS Buch kostet gut kartonniert 1 Rubel. In den meisten Buchhand
lungen wird es gewiß zu haben sein. 

E .  v .  S c h r e n c k .  
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Grund- und Reservekapitalien über 4A,OVV,VVV Rbl. 

Die Gesellschaft schließt zu vorteilhaften Bedingungen: 

h- Versicherungen von Kapitalien und Renten zur 
Sicherstcllung der Familie und des eigenen Alters; 

einzelner Personen, Kollektiv-Versicherungen von Beamten 
und Arbeitern auf Fabriken und Passagier-Versicherungen; 

aller Art beweglichen und unbeweglichen Eigentums; 
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gegen Beschädigung durch Bruch und Zerspringen. 

Nähere Auskünfte werden erteilt und gedruckte Antragsformulare ver
abfolgt durch das Hauptkomptoir in St. Petersburg (Morskaja, eigenes Hans, 
Nr. 37), durch die Filiale der Gesellschaft in Riga (Theaterboul. Nr. 3) 
sowie durch die Platzagenturen. 

Versichernngs - Billette zu Passagier-Versicherungen auf Eisenbahnen und 
Dampfschiffe werden auch auf den Eisenbahnstationen und den Landungs-
Plätzen der Dampfschiffe verabfolgt. 
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Schluß. 

uch die nachstehende, an sich unwesentliche Begebenheit war ein 
Beispiel für diese besondere Art der Beziehungen des General

gouverneurs zu dem Adel der ihm anvertrauten Provinz. 
Es war im Dezember 1859. Suworow entschloß sich plötzlich 

zu einer Reise nach Petersburg in Begleitung seiner Frau und 
Tochter Ljubinka, späteren Frau von Molostwow. In zwei Reise-
wagen fuhr man ab. Die Wege waren schlecht, die Pferde 
ermattet, die Ordnungsrichter nicht rechtzeitig benachrichtigt. — 
Voll Unmut über seine Erlebnisse schrieb er dem Landmarschall 
von Oettingen, mit dem ihn besonders freundschaftliche Beziehungen 
verbanden, aus Romeskaln am 12. Dezember 1859 nachstehenden 
Brief, der unter andrem folgendermaßen lautete : „Erlauben Sie, 
teuerste Excellenz, daß ich etwas brumme; ich bin in meinem 
Leben nie so ärgerlich gewesen, wie zweimal auf dem Wege hierher; 
das erste Mal gegen Krüdener und seinen 5"b3Ai., das zweite Mal 
gegen den Herrn Baron Wolff (Friedrich), doch gegen Krüdener 
darf und will ich nicht klagen . . ., er, der mich nach Wenden 
begleitete, hatte nichts vorausgetan, mein zweiter Wagen hatte 
acht Pferde, die eben aus Wenden zurückgekommen waren, ich 
mußte halbe Stunden lang mitten auf der Straße stehen und 
meine Tochter abwarten, ja der Besitzer von Stolben hatte es 
seiner für unwürdig gehalten, seinen Weg doch etwas zu reinigen, 
wie überhaupt auf der ganzen Strecke von Roop bis zum Prahm 
nichts geschehen war. Karl Vegesack hatte seinerseits alles mögliche 
für unsre Überfahrt getan. Krüdener hat sehr stark von mir be
kommen, — mais il s'sst eouäuit eu komme ä'ysprit, — wir 
haben uns total ausgesöhnt, gegen ihn werde ich nicht klagen. . . 

«attische Monatsschrift Ivos, Heft ö—9. 1 
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So kam ich gestern lange vor 5 Uhr nachmittags nach Mehrhof; 
hier treffe ich den Herrn Baron F. v. Wolff, den ich 12 Jahre 
kenne, mit dem ich 12 Jahre fast in Freundschaft lebe. Die 
Station bis Adsel hat 22 Werst; als ich 11 Werst gefahren war, 
merkte ich, daß der zweite Wagen mit acht Pferden nicht folgt. 
Wolff ist weg; ich schicke meinen einzigen Postknecht zu Pferde, 
um Nachrichten zu haben, ich schicke meinen einzigen Diener ins 
Dorf Hülfe zu holen, und stelle mich vor die sechs Postpferde, und 
bleibe so in der Kälte von 5^4 bis 7 Uhr — in Wind und Wetter. 
Endlich kommt der zweite Wagen, und ich erfahre, daß die Pferde 
nicht gehen; nun wollen die meinigen auch nicht mehr vorwärts, 
— schließlich geht es mit menschlicher Hülfe, ich muß im Schnee 
ein paar hundert Schritte laufen, bin wütend, hole den mir 
vorbeifahrenden zweiten Wagen ein. Bei ihm steht Baron von 
Wolff, der von Adsel zurückgekommen und Retourpferde gebracht 
hatte. — Seitdem Generalgouverneure existieren, hat keiner sich 
in einer so dummen Lage befunden, wie ich gestern; ich war außer 
Atem, ich bin 56 Jahre alt, — ich war gelaufen, ich fuhr Wolff 
an, natürlich nicht mit Komplimenten, doch weit weniger als 
Krüdener, denn er kehrte mir impertinent den Rücken. . . . Auf 
der Station Adsel kam ich um 9 Uhr an; das Haus ist so schlecht 
gebaut, so feucht, daß meine müde und fast kranke Familie da 
nicht bleiben konnte. Baron von Wolff kam auch an, ging stolz 
neben mir vorbei, ohne mich zu grüßen, und ging ins Haus. 
Ich sah ihn nicht mehr, und will ihn nicht mehr sehen, er küm
merte sich nicht mehr um mich; ich nahm den Kommissar von der 
Station mit und kam ohne Barone ganz glücklich um 11 Uhr 
zum gastfreundlichen guten Nicht-Baron, sondern wackern alten 
Offizier August Transehe an. — So geht man mit mir nach 12 
Jahren um. Wolff kenne ich nicht mehr, wohl aber den der 
Gouvernementsregierung untergeordneten Ordnungsrichter! Ich 
schreibe von Petersburg aus an die Regierung, wundern Sie sich 
nicht darüber, — ich lasse mich nicht vom komischen Adelsdünkel 
erschrecken, schäme mich aber, daß man so mit mir umgeht, und 
verliere die Lust zurückzukommen :c. 

Ich umarme Sie, ganz der Ihrige Suworow^." 

i) Archiv Luhdenhof Nr 12: „Konfidentielle Korrespondenz mit dem 
Generalgouverneur." 
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Dem Landmarschall A. v. Oettingen lag es nun ob, den 
Fürsten zu beruhigen und den Baron Wolff in seinem Verhalten 
zugleich als Edelmann wie als Ordnungsrichter zu vertreten. Er 
tat beides in seiner Antwort aus Riga vom 18. Dezember 1859. 
Nachdem er ihm im Eingange von dem am 14. Dezember erfolgten 
unerwarteten Tode des dim. Landrats Baron Gottlieb Wolff be
richtet hatte, erwähnte er der „großen Schar junger Männer", die 
sich bei dieser Gelegenheit versammelt hatte, „um tief und ernst 
erschüttert, trauernd die Leiche des verehrten Greises zur Ruhestätte 
zu geleiten." Unter diesen habe sich auch Friedrich Wolff befunden, 
der, „ohne den Tod des Oheims zu kennen", nach Riga geeilt sei, 
um Oettingen, seinem Freunde, „einen Schmerz, den er im Herzen 
trage, mitzuteilen." Der Brief von Suworow sei schon vorher 
angekommen gewesen, so habe er ihn nicht zu fragen gebraucht. 
„Dieser Brief", so schrieb Oettingen, „berührt mich, — ich kann's 
nicht leugnen, weil Ew. Durchlaucht mich gewöhnt haben, gegen 
Sie offen und wahr zu sein, — sehr peinlich, solange Sie mir 
nicht das Recht gegeben haben, ihn zu betrachten nicht als ein 
kaltblütiges Urteil, sondern vielmehr nur als einen Ausfluß einer 
solchen Stimmung, wie sie in jedem Menschen vorkommt, zumal 
wenn es zeitweiligen Natur- oder bürgerlichen Ereignissen gelingt, 
die sonst prävalierende Humanität momentan in den Hintergrund 
treten zu lassen. Und ich bitte Sie, durchlauchtigster Fürst, in
ständig, hier abzubrechen und diesen meinen Brief nicht weiter zu 
lesen, wenn Sie es mir nicht vorher in ihrem Herzen unbedingt 
zugestehen, zu Ihnen nicht wie der Landmarschall zu dem Chef der 
Provinz, sondern als ein Mann zu sprechen, der das Glück hat, 
Sie zu kennen, der Ihnen unaussprechlich dankbar und um Ihrer 
Persönlichkeit willen mit unwandelbarer Verehrung und Anhäng
lichkeit treu ergeben ist! 

Daß der Generalgouverneur am 10. Dezember von Riga 
nach Pleskau reisen würde, war keinem Ordnungsrichter bekannt, 
außer dem Rigaschen, dem ich darüber 24 Stunden vorher schrift
liche Mitteilung machte; es war mithin kein Ordnungsrichter ver
pflichtet, ja kaum berechtigt, dem Generalgouverneur entgegenzu
fahren und ihn zu begleiten, und ich bin überzeugt, daß in früheren 
Zeiten, ihren Vorgängern gegenüber, sich kein Ordnungsrichter 
gerührt hätte. Ew. Durchlaucht haben sich glücklicherweise eine 
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andere Stellung gemacht, und wir haben außer dem Respekt vor 
dem Generalgouverneur noch ganz besonders die Verehrung für 
den Fürsten Suworow. Daraus auch nur ist es erklärlich, daß 
aus vier Kreisen die Ordnungsrichter, jeder ohne Ausnahme, gern 
alles getan hätten, um Ew. Durchlaucht die Wege zu ebnen; aber 
nicht jeder hat gleiche Geschicklichkeit und auch nicht gleiche Gele
genheit. Vietinghoff z. B. konnte bis Riga wirken, weil ich ihn 
24 Stunden vorher avertiert hatte; Krüdener ist zu spät benach
richtigt worden und hat deshalb nicht wirken können; Wolff hätte 
nicht wirken können, auch wenn er noch so früh benachrichtigt 
worden wäre, denn die Chaussee gehört nicht dem Ressort der 
Ordnungsrichter an. . . . Er hatte mithin . . ., da durch seinen 

nur Chaussee geht, gar kein anderes Terrain, um seinen 
guten Willen an den Tag zu legen, als nur auf den Stationen 
oder auf der Straße. . . Friedrich Wolff, den wohl der Baron-
Titel ziert, ohne daß dieser Titel ihm eine Zierde verleihen könnte, 
der noch vor 14 Tagen hier bei mir unter vier Augen seine 
Devotion für die Person und Gesinnung des Fürsten Suworow 
warm ausgesprochen, — Friedrich Wolff reist mit eigenen Pferden 
quer durchs Land, um hülfreiche Hand zu bieten, wenn dem 
Fürsten etwas passieren sollte, — Friedrich Wolff befördert Sie 
in Mehrhof, eilt voraus nach Adsel, um dort die Beförderung 
vorzubereiten; als Ew. Durchlaucht dort nicht zur gehörigen Zeit 
eintreffen, nimmt er Pferde und Menschen und eilt zurück in der 
Besorgnis, daß Ihnen etwas zugestoßen; letzteres bestätigt sich . . ., 
man hebt, man stößt, man spannt Pferde zu und macht endlich die 
Fahrzeuge flott. — Da, Durchlaucht, fahren Sie ihn hart an, — 
warum ihn, den vollkommen Unschuldigen, warum nicht lieber den, 
der fünf Tage hindurch hatte Stühmwetter wehen lassen, oder 
den, der unmittelbar nach fünftägigem Stühm mit solchen Equi
pagen reist?! Vielleicht hätte ein andrer geschickter geholfen, als 
Friedrich Wolff, das weiß ich nicht, aber besseren Willen und 
freundlicheres Bestreben hätte keiner an den Tag legen oder dar
tun können. — Daß Ew. Durchlaucht diesen Mann so anfahren 
konnten, ist mir ganz unverständlich, und ich bitte, durchlauchtigster 
Fürst, es freundlich aufzunehmen, wenn ich ihnen offen sage: Ihr 
Verfahren tritt in Widerspruch mit Ihrer wirklichen Natur, mit 
Ihrer natürlichen und so reich entwickelten Humanität, es macht 
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den Eindruck, als habe ein unfreundlicher Genius Sie gestachelt 
dort zu kränken, wo Sie gewiß keinen Grund dazu hatten. Ich 
bin fest überzeugt, daß Sie an Wolffs Stelle genau ebenso ge
handelt hätten, und zwar nicht etwa, weil Sie sich als Fürst 
fühlten, sondern einfach, weil Sie als Mann von Ehre und 
Bewußtsein wohl allerlei Beschwerden, aber keine schlechte Behand
lung hätten ertragen können. F. v. Wolff kam her, klagte über 
sein Schicksal und machte mir die Anzeige, daß er seinen Abschied 
nehme. Das durfte ich aber um so weniger zugeben, als Ew. 
Durchlaucht die Absicht ausgesprochen haben, ihn der Regierung 
zu übergeben, und er mithin verpflichtet ist, die Folgen der gericht
lichen Verhandlung abzuwarten. 

Ich kann mich nicht der Hoffnung erwehren, daß Sie, 
durchlauchtigster Fürst, meiner Anschauung etwas beistimmen 
werden; es liegt hier aber noch ein zweites, allgemeines Moment 
vor, das ich, weil es mir wehe tut, nicht mit Stillschweigen über
gehen darf. — Sie sagen, daß Sie die Lust verlieren, zurückzu
kehren! Dieses, Durchlaucht, schneidet mir aus mehr als einem 
Grunde durchs Herz! Es existiert gewiß kein zweiter Livländer, 
der so genau weiß wie ich, was Ew. Durchlaucht als Schutzpatron 
der Ostseeprovinzen geleistet haben, ja noch mehr: nie und nimmer 
werden wir einen kaiserlichen Statthalter haben, der, auch bei 
gutem Willen, imstande wäre, etwas ähnliches zu leisten, denn es 
ist purer Zufall die Kombination, die sich in Ihrer Erscheinung 
geltend macht: Ansehen der Familie, glücklichste Anlage der intel
lektuellen und Gemütseigenschaften, Entwicklung dieser Anlagen 
durch europäische Bildung, persönliches Schicksal und die damit 
verbundene politische Stellung! Durchlaucht! wem Gott so viel 
geschenkt hat, der ist seinen Mitmenschen viel schuldig, und kann 
nicht erwarten, daß die Mitmenschen ihm entsprechend seinen Wohl
taten entgelten. Es gehört sich viel Liebe und Vertrauen dazu, 
um nur zu empfangen, ohne wiedergeben zu können, und: nie und 
nimmer können die Ostseeprovinzen Ihnen für die empfangenen 
Wohltaten entsprechend danken! Unter solchen Umständen aber, 
durchlauchtigster Fürst, tut's weh, sehr weh, wenn Sie auf Undank 
hinweisen und nicht zurückkommen wollen. Auch dieses, Durch
laucht, macht auf mich einen nicht gewohnten Eindruck: dieses 
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Kind ist nicht Ihr Kind, weil ein Pfirsichbaum keine Disteln tragen 
k a n n ! " . . .  

. Der Effekt dieses Briefes war zwar kein so beruhigender, 
wie Oettingen es gehofft hatte, und überzeugte Suworow nicht 
von der Unschuld des Baron Wolff, immerhin aber war er kein 
unangenehmer gewesen. Die Absicht, Wolff bei der Gouverne
mentsregierung zu verklagen, hatte er mittlerweile schon aufgegeben. 
Nach sechs Tagen hatte er das Schreiben erhalten und beant
wortete es am 24. Dezember 1859. Er schrieb im Wesentlichen 
folgendermaßen: 

„Teuerste Exzellenz, ich komme in diesem Augenblick vom 
lieben Weihnachtsbaum bei meiner Tochter (Golitzyn) zurück und 
finde Ihren Brief vom 18. . . . Nur Eines aus diesem Brief 
könnte ich mit Recht Ihnen übel nehmen, das ist die Idee, die 
durchscheint, die Sie haben, daß ich etwas von Ihnen im freund
lichen Ton Gesagtes hätte übel nehmen können. Ich schwöre 
Ihnen, daß ich einen so großen Wert auf Ihre Freundschaft lege, 
daß Ihr Brief nur e i n Gefühl in mir erregt hat — das Gefühl 
der Dankbarkeit! Erlauben Sie mir, mein hochgeschätzter Freund, 
Ihnen eine große Wahrheit zu sagen: Sie sind nicht nur ein 
überaus tüchtiger, beredsamer (eloquent) Advokat, sondern auch 
ein sehr gewandter. . . . Sie scheinen zu vergessen, daß ich den 
Herrn von Krüdener, den ich weniger kannte als F. Wolff, auch 
angefahren habe, länger und härter, und daß ich seiner Artigkeit 
zu verdanken habe, daß ich mit ihm im besten Verhältnis schied, 
und niemals ein Wort gegen ihn werde fallen lassen. — Nun 
werden Sie mich trotz Ihrer Freundschaft ganz verurteilen, denn 
ich habe wirklich geschrieben, nicht an die Regierung, aber doch 
an Essens Ich habe Ihnen in meinem intimen Brief vom 12. 
gesagt, daß ich 12 Jahre mit Wolff fast in Freundschaft gelebt. 
Was und wer bin ich am Ende in Liefland, wenn ein Mann 
mir, der ich zwei Stunden im Schnee vor sechs Pferden ohne 
Kutscher und Diener gestanden habe, dem niemand geholfen hatte, 
den einen Wagen vom Fleck zu bringen, wenn ein Mann, der 
mich 12 Jahre kennt, mir übel nimmt, daß ich etwas heftig bin 
(Krüdener hat es wohl verstanden, daß diese Heftigkeit einem 

M. v. Essen, zum Zivilgouverneur ernannt am 27. Mai 1847. 
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Gentleman gegenüber nicht von langer Dauer sein konnte),!, und 
nicht nur übel nimmt, sondern weiter geht, mir mitten m meiner 
Rede seinen A zeigt und dann auf der Station Adsxl ohne 
zu grüßen mir vorbeigeht und sich nicht mehr zeigt, so daß. ich 
den Kommissar mitnehmen muß. So überläßt mich der Ordnungs
richter meinem Schicksal, — wer bin ich, was bin ich in Liesland?! 
Und noch obendrein will der stolze Mann den Dienst verlassen, 
weil ich mir einmal erlaubt habe in 12 Jahren zu finden, daß 
ich auch irgend etwas Recht und Anspruch auf Rücksichten habe. 
U n d  S i e  m u t e n  m i r  z u ,  d a ß  i c h  g e r n  z u r ü c k k o m m e n  s o l l ! ! !  —  
Ich traue Ihnen, Oettingen, vollkommen, ich kenne Ihre Freund
schaft, Ihr Wohlwollen, finde sogar, daß Sie mich und mein 
Wirken überschätzen. Sie sind aber nicht ganz Liefland, einige 
von meinen besten Freunden, die auch die Ihrigen sind, wissen, 
daß ich schon bittere Erfahrungen gemacht habe, solche, die nichts 
vertuscht. Fordere ich zu viel? Oh, gewiß nicht. . . Von mir 
haben Sie nur den toten Buchstaben, — in einem Brief, heftig 
geschrieben, — als Klage gegen Wolff, Wolff hat aber mündlich 
und bequemer gegen mich bei Ihnen klagen können. Wolff hat 
mir eine Grobheit gemacht, die Suworow nie geduldet hätte, die 
der Generalgouverneur aber schlucken mußte, — so etwas ist mir 
nie widerfahren, und ich bin doch viel gereist seit 32 Jahren als 
Adjutant des Kaisers. — Ich sprach heftig, ja, hatte ich denn 
kein Recht dazu, . . . nun soll ich Unrecht, er aber Recht haben; 
nimmermehr! Ich bin weder stolz noch unhöflich, noch schwer zu 
befriedigen, ich nehme aber Maßregeln für die Zukunft und will 
kein Spielzeug für die Capricen eines Barons werden; wäre er 
garnicht gekommen, so hätte ich mich ihm auch nicht überlassen, 
ich hätte aus Mehrhof den Postkommissar mitgenommen und Sie 
hätten nicht die Mühe gehabt, einem jungen Mann gegen mich 
Recht zu geben, der vollkommen schuld daran ist, das ich 56 Jahre 
alter Generalgouverneur zwei Stunden im Schnee bei kaltem 
Winde stehen mußte, um den zweiten Wagen abzuwarten. Diese 
Verlegenheit mit Frau und Tochter rührt Sie nicht, und Sie sind 
doch wirklich mein Freund; daß ich aber einen Baron etwas heftig 
anfuhr in allgemeinen Phrasen, ohne ein unhöfliches Wort auszu
sprechen, — ich klagte gegen Liefland und nichts anderes, — das 
bringt mich in Verschiß bei meinen besten Freunden, und dann 
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soll ich noch gern diesen unangenehmen Posten behalten, ... ich 
komme zurück — vielleicht —, gern tue ich es aber nicht. . . . 
Was kann ich da leisten, wo man auf den Verdacht nur, daß ich 
mich erdreistet habe, einen Ordnungsrichter mit Recht oder Unrecht 
schief angesehen zu haben, . . . meine eigene Stellung, meine 
Vergangenheit usw. vergißt. — Sie sind für Wolff, — er hat 
natürlich seine Vorteile benutzt, — ich spreche nicht von Ihnen, 
ich sehe aber mit erfahrenen Augen auf alle übrigen Gesichter. 
Mag Wolff dienen oder nicht, geht er aber . . . und wird er 
aplaudiert, so spreche ich in meinem Leben mit keinem Ordnungs
richter mehr und werde geeignete Maßregeln zu meiner Sicherheit 
ergreifen zc. . . . Adieu, und hoffentlich auf baldiges Wieder
sehen, lieben Sie mich nach wie vor, und seien Sie überzeugt, 
daß ich nicht so schlimm geworden bin, wie Sie es zu glauben 
scheinen: ich umarme Sie brüderlich 

ganz der Ihrige Suworow. 
Sprechen Sie mit Effen, lesen Sie meinen Brief an ihn, 

ich will Niemandem weh tun^." 
Diesen Brief beantwortete der Landmarschall kurz am 

4. Januar 1860 in einem Schreiben, in dem er zugleich viele 
andere Landesangelegenheiten berührte. In Betreff dieser Sache 
hieß es: „Durchlauchtigster Fürst! Meinen herzlichsten Dank für 
Ihren lieben Brief vom Weihnachtsabend, und noch mehr für die 
gütige Gesinnung, die ihn diktiert! Sehen Sie, durchlauchtigster 
Fürst, ich bin ja mit dem Inhalt Ihres Briefes garnicht ein
verstanden und dennoch kommt mein Dank aus vollem Herzen! 
Nicht das, was Sie sagen, sondern das, wie Sie's sagen, packt 
mich 2." 

Hiemit war diese Angelegenheit offiziell erledigt. 
Wie wenig tief dieser Unmut Suworows im Grunde wirklich 

ging, wie wenig dieser Zwischenfall geeignet war eine dauernde 
Entfremdung zwischen ihm und den Livländern herbeizuführen, 
und wie sehr er an den Ostseeprovinzen und seiner Stellung in 
ihnen hing, sollte sich gar bald nach Schluß dieser Korrespondenz 
deutlich zeigen, als er im November 1861 zu seinem, der Ritter
schaften und aller Stände Leidwesen von dem Posten des General-

Archiv Luhdenhof Nr. 12: Konfidentielle Korrespondenz mit dem 
Generalgouverneur. S. 28 ff. — 2) g. g. O- S- 41. 
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gouverneurs abberufen wurde. Dieses geschah durch einen Aller
höchsten Befehl an den Senat vom 14. jenes Monats, dem am 
10. November ein kaiserliches Handschreiben an Suworow folgte, 
das nachstehenden Wortlaut hatte: 

„Fürst Alexander Arkadjewitsch! 
Durch den Ukas vom 4. dieses Monats an den Dirigierenden 

Senat habe Ich Sie zum Kriegs- und Generalgouverneur von 
St. Petersburg ernannt. Indem Ich Ihrer Tätigkeit ein neues 
Feld eröffne, gereicht es Mir zur angenehmen Pflicht, Ihnen 
Meine vollste Dankbarkeit auszusprechen für die Art, mit welcher 
Sie unermüdlich die so wahrhaft nützlichen Arbeiten während der 
vierzehn Jahre, in denen die Baltischen Provinzen Ihrer Verwal
tung anvertraut gewesen sind, vollendet haben. Ihre rege Sorg
falt hat alle Teile dieser Verwaltung umfaßt und sich stets durch 
Erfolge hervorgetan. Der Wohlstand der Bauern in dem Gouver
nement Kurland wie in dem größten Teil des Gouvernements 
Livland ist rasch gewachsen; in Estland ist, durch Promulgation 
besonderer Gesetze, eine feste Grundlage zur Verbesserung ihrer 
Lage gelegt, zu deren Ausarbeitung Sie mitgewirkt haben. — 
Die städtische Verwaltung ist auf eine Weise organisiert worden, 
daß die Einkünfte der Stadt Riga sich vermehrt haben. Die 
Handelsgesetze dieser Stadt sind umgearbeitet und unter Ihrer 
Leitung diejenigen Reformprojekte, welche durch veränderte Bezie
hungen und örtliche Bedürfnisse bedingt waren, vorbereitet worden. 
Die Zukunft des Rigaschen Hafens ist durch den Bau eines hohen 
Dammes (Molo) an seinem Eingang gesichert; eine Eisenbahn ist 
zwischen Riga und Dünaburg erbaut und dem Verkehr übergeben 
worden. — Durch Abtragung der Festungswerke ist Riga, dem 
Mittelpunkte des Handels und der industriellen Tätigkeit des be
deutenderen Teiles des Stromgebiets der Düna, der nötige Raum 
für seine spätere Ausdehnung gewährt. Das stetige Fortschreiten 
des Wohlstandes dieser Ihrer Verwaltung anvertrauten Provinzen 
ist keinen Augenblick gehemmt oder unterbrochen worden. Die 
öffentliche Ruhe war vollkommen und die friedlichen Arbeiten der 
Bewohner haben keine Störung erlitten selbst während des letzten 
Krieges, wo Ihnen die Verteidigung eines Teiles der Reichsgrenze 
anvertraut war, zuerst in Ihrer Eigenschaft als Kommandeur der 
in Livland kantonierenden Truppen und später in Ihrer Eigenschaft 



74 Livländische Erinnerungen a. d. I. 1855—62. 

als Kommandeur des abgeteilten Baltischen Korps. Endlich haben 
Sie, ohne die unleugbaren und wichtigen Fortschritte zu erwähnen, 
welche in den verschiedenen Teilen der Verwaltung erreicht sind, 
in den Herzen der Bewohner dieser Gegenden ein dankbares An
denken hinterlassen. Es ist zu Meiner Kenntnis gelangt, daß sie 
von Ihnen nur mit Trauer scheiden. Sie haben also Meinen 
steten Wunsch verstanden und auszuführen gewußt, die Verwalter 
und die Verwalteten durch Bande der Zuneigung und gegenseitigen 
Vertrauens verbunden zu sehen, und es ist Mir daher ganz beson
ders angenehm. Meine aufrichtige Dankbarkeit Ihnen zu erkennen 
zu geben. 

Als Zeichen aller Ihrer Verdienste verleihe Ich Ihnen das 
Großkreuz erster Klasse des Ordens vom heiligen Wladimir, dessen 
Jnsignien Ich Ihnen hierbei übersende, und verbleibe für immer 
ihr wohlgewogener 

Alexander. 
Zarskoje Sselo, d. 10. November 1861 

Suworow wurde zugleich zum Mitgliede des Reichsrats 
ernannt, wodurch ihm die Möglichkeit blieb, nach wie vor die 
Interessen der Baltischen Provinzen zu vertreten. Zunächst hatte 
aber nun die Abschiedsstunde geschlagen, und wie sie von beiden 
Seiten empfunden wurde, das ging aus der nachstehenden Korre
spondenz zwischen dem Fürsten und dem Landmarschall, sowie aus 
den Äußerungen der Ritterschaft hervor. 

Am 6. November schrieb Suworow an A. von Oettingen 
aus Petersburg den folgenden Brief: 

„Der Tag der Trennung ist da, — und welche Trennung! 
Die bitterste, die schwerste, die ich in meinem wahrlich nicht ruhigen, 
nicht angenehmen Leben gekannt! Ich muß alle meine Freunde, 
eine sichere Stellung in einem ruhigen Lande verlassen, — pvur 
ms lauosr äaus 1a. spdsre äß 1'iveouuu, äs toutss les äM-

eultös! Ich habe nicht den Mut, jetzt mein teures Riga, meine 
alten Freunde aller Stände zu besuchen, ich habe auch nicht die 
Möglichkeit, denn ich habe meinen neuen Dienst schon angetreten, 
ich kann die Hauptstadt nicht verlassen, ich leide mehr, als man 
lange aushalten könnte, ich brauche aber alle meine Energie. — 

Ritt. Arch. Nr. 34, 0. Vol. II. Konventsakte vom November 1861. 
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Man kennt doch meine Gefühle, ich brauche die mir schon so oft 
bewiesene Freundschaft, was könnte ich jetzt sagen ohne zu weinen, 
was könnten wir zusammen in Riga tun, wo ich vor kurzem doch 
Etwas war und äs kaetv nichts mehr bin! Glauben Sie 
mir, teure Exzellenz, es wäre eine Qual für mich und für manche 
andern, — ich muß auch Lieven ̂  und seine Stellung schonen. Er 
kommt mit den allerbesten Absichten. ... In mir (ich bin ja 
auch im Reichsrat) haben die Ostseeprovinzen einen heftigen, treuen 
Advokaten hier erworben! vixi! Tausend Dank, teurer Freund, 
für Ihre Freundschaft, Dank Ihnen und allen Mitbrüdern. Sagen 
Sie allen, daß ich niemals Niemandem wissentlich etwas habe zu
leide tun wollen, habe ich aber ohne mein Wissen was verbrochen, 
so muß man mir verzeihen, denn die Absicht war nicht schlecht. — 
Ich umarme Sie recht herzlich, ganz und auf immer der Ihrige. 

Suworoff2." 

Die herzlichen Klagen über den Verlust dieses überaus 
populären Generalgouverneurs fanden ihren Ausdruck in dem Ant
wortschreiben Oettingens auf diesen Brief. — „Nur mit Zögern, 
durchlauchtigster Fürst", so schrieb er ihm am 18. November 1861, 
„gebe ich dem Verlangen meines Herzens nach, indem ich diese 
Zeilen an Sie richte; denn was sollen diese Zeilen? Abschied 
nehmen? Das will und werde ich nicht! Ihnen sagen, wie wir 
Sie vermissen? Es wäre kindisch, das meinen schwachen Worten 
zuzumuten! Und doch drängt sich das Herz darnach, nicht zu 
schweigen, sondern Ihnen recht laut alles mögliche zu sagen! Ja, 
dieses wahre Herzensbedürfnis wurzelt in der Befürchtung, unser 
teurer, unvergeßlicher Fürst könnte doch schließlich nicht gehörig 
und der Wahrheit ensprechend veranschlagen, wie tief schmerzlich 
wir getroffen sind durch das Kaiserliche Wort, das Sie uns ent
zogen! Bei dem Vertrauen, durchlaucht. Fürst, das Sie uns so 
gütig waren zu schenken, und bei der Häufigkeit des Verkehrs mit 
Ihnen, konnte mir's nicht entgehen, daß Sie persönlich ein schweres, 
ja selten schweres Schicksal zu tragen haben! Aber gleichsam wie 
das entsprechende Licht dem schärfsten Schatten, muß Ihrem privaten 
Leid gegenüber der Erfolg stehen, den Ihre amtliche Wirksamkeit 

1) Generaladjutant General der Infanterie Wilhelm Baron Lieven, zum 
Generalgouverneur ernannt am 4. November 1861. 

2) Akte des Gouverneurs A. v. Dettingen: Korrespondenz mit Suworow, 
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überall gehabt! Es wäre ja wirklich nicht zu glauben, wenn man 
es nicht mit eigenen Augen sähe und eigenen Ohren hörte, in 
welcher Weise Sie, durchlauchtigster Fürst, in allen Schichten der 
Bevölkerung unseres Landes vermißt werden! Ich versichere und 
bekenne es Ihnen, teuerster Fürst, daß, so tief und innig ich Ihre 
Person verehre und Ihren Wert für uns empfand, ich doch nicht 
habe voraussehen können, daß sich die Trauer und der Schmerz 
so allgemein zeigen würde! Wo nur immerhin Ihr Namen genannt 
wird, sieht man Tränen in den Augen! Es wäre töricht, unter 
solchen Verhältnissen Worte zu suchen, um Ihnen zu danken; wir 
können garnicht danken, wir wollen garnicht unserem Herzen durch 
einen ungenügenden Dank wehtun, wir wollen nicht glauben, daß 
Sie aufgehört haben der Unsrige zu sein, — was wir so lieben, 
scheidet nicht von uns! — Es ist ein Glück, daß Sie nicht her
kommen, um von uns Abschied zu nehmen, es wäre unerträglich 
gewesen, und wir wollen nie von Ihnen Abschied nehmen! Ihr 
Verhältnis zu diesen Landen ist unauflöslich! Es hat nicht allein 
gewurzelt in dem Amte, es wurzelt unendlich tiefer und unerschüt
terlicher in den Herzen! Wir haben Sie wohl — ich weiß es — 
unendlich geplagt, und keine Sorge schien uns zu klein oder zu 
groß, die wir nicht ohne weiteres Ihren Schultern zumuteten; 
wir waren schließlich so gewohnt, Ihnen alles aufzubürden, so daß 
einem großen Teil diese Gewohnheit zur zweiten Natur ward, 
ohne klar im Bewußtsein zu figurieren; jetzt, jetzt erwacht das 
Bewußtsein, man fängt an zu begreifen, und je rascher und weiter 
sich biese Erkenntnis entwickelt, um so tiefer, und peinlicher machen 
sich Schmerz und Vermissen geltend! Durchlaucht! es ist dies 
doch eine Art Lohn, den Sie davontragen und, wie mir scheint, 
der schönste, den Gott einem Manne schenken kann. Diesen Lohn 
kann Ihnen kein Machtspruch streitig machen. Wir lieben und 
verehren Sie, weil wir nicht anders können, Ihr Name wird in 
den Ostseeländern dauernder sein, als anderweitig Denkmäler aus 
Marmor und Erz! — Bei all dem ist's eine eigentümliche Erschei
nung, daß sich hier kein Murren über das kaiserliche Wort hören 
läßt, welches Sie uns entrückt hat. Man scheint teils bewußt, 
teils instinktiv zu begreifen, daß der Monarch Ihrer in seiner 
unmittelbaren Nähe bedurfte, und man ist hier gewohnt, die 
Interessen dieser Person so obenan zu stellen, daß man diesen 
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gegenüber die seinigen hintansetzt. Ich glaube nicht, daß sich hier 
dieselbe Resignation gezeigt hätte, wenn man Sie nicht nach St. 
Petersburg, sondern anderswohin befehligt hätte. Ja, man ist 
fast stolz darauf, daß der Kaiser Ihrer bedurfte; so sehr haben 
Sie sich mit uns identifiziert, daß man einen Recours an Sie 
wie einen Recours an die Ostseeprovinzen ansieht, gerade als ob 
Sie einzig und allein aus den Ostseeprovinzen hervorgegangen 
wären. Sehr hoch und mit wahrhaftem Dankgefühl hat man den 
Passus im Allerhöchsten Reskript aufgenommen, in welchem der 
Kaiser als Ihr größtes Verdienst hervorhebt, daß Sie sich das 
unbedingte Vertrauen der von Ihnen Verwalteten zu erwerben 
verstanden haben!"! 

Diesen privaten Gefühlsäußerungen folgte eine offizielle 
Kundgebung sowohl des Adelskonvents als auch des bald darauf 
zusammentretenden ordinären Landtages. Der erstere war am 
20. November eröffnet worden, und als auf der Plenarversamm-
lung der residierende Landrat von Transehe einen telegraphischen 
Gruß des Fürsten Suworow verlesen hatte, stellte der Kreisdepu
tierte R. von Stavl-Uhla den Antrag, der Konvent möge dem 
scheidenden Generalgouverneur ein Zeichen der Anerkennung geben. 
Dieser Vorschlag wurde angenommen und man beschloß die Ab
senkung einer Deputation an den Fürsten, bestehend aus dem 
Landmarschall, dem Landrat von Stryk und dem Kreisdeputierten 
G. v. Transehe, zu dem Zweck, ihm eine von allen Konvents
gliedern unterzeichnete Adresse zu überreichen; zugleich setzte man 
sich zu demselben Zweck mit den Ritterschaftsrepräsentationen von 
Estland und Kurland in Relation. Nachdem sich auch diese hiemit 
einverstanden erklärt hatten, trafen die Delegationen in Petersburg 
zusammen und überreichten gemeinsam am 5. Dezember 1861 dem 
Fürsten die Adressen. „Derselbe habe", so berichtete der Land
marschall am 7. Dezember dem Konvent nach seiner Rückkehr, 
„dieses Andenken der Ritterschaft in höchster Bewegung in Empfang 
genommen und die Delegation beauftragt, dem ganzen Adel, wie 
spziell jedem einzelnen Mitgliede desselben, seinen innigsten Dank 
wie die allerherzlichsten Grüße zu übertragend" 

1) Akte des Gouverneurs v. Oellingen: Korrespondenz mit Suworow, 
H Ritt. Arch. Konventsrezeß vom Nov.—Dez. 1661. S. 475. 
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Der extraordinäre Landtag trat am 12. Februar 1862 zu
sammen. Mit folgenden Worten gedachte der Landmarschall von 
Oettingen in seiner Eröffnungsrede des Verlustes, den das Land 
durch die Abberufung des Fürsten Suworow erlitten hatte: 
„Die Art und Weise", so drückte er sich aus, „wie diese Kunde 
im Lande aufgenommen ward, war ein beredtes Zeugnis für die 
Bedeutung und Stellung, die der Fürst im Lande einnahm. In 
allen Schichten der Bevölkerung des ganzen Ostseegebiets sprach 
sich eine tiefgefühlte Klage über den Verlust dieses so ausgezeich
neten Mannes aus, von dem Seine Majestät in dem an ihn ge
richteten Reskript als größtes Verdienst hervorhebt, daß er es ver
standen, sich das Vertrauen derjenigen zu erwerben, die seiner 
Verwaltung untergeben waren. Gleichmäßig erreichbar für jeden, 
der seines Rates und seiner Hülfe bedurfte, war der Fürst Suworow 
nicht allein stets der gütige Tröster, sondern auch der tätige Helfer. 
Mit dem freundlichsten Wohlwollen begegnete er jedem Manne 
und jeder Situation bis in die geringste Sphäre, und konnte 
dieses ohne die Gefährdung seiner Würde, die in einem edlen 
Selbstbewußtsein stets verbürgt war. Die Interessen der seiner 
Verwaltung anvertrauten Lande standen ihm unvergleichlich höher 
als die eigenen; bei Vertretung der ersteren kannte er keine Ängst
lichkeit, kein Zögern, kein Hindernis, das ihn von dem geraden 
Wege der gewissenhaftesten und strengsten Pflichterfüllung hätte 
ablenken können! Gedenken Sie, meine Herren, der Zeit, die bei 
uns dem Verwaltungsantritt des Fürsten Suworow voranging, 
und wie wohltuend sein humanes und mildes Wesen sich zu dem 
schmerzlichen Eindruck verhielt, den uns die traurigen Ereignisse 
aus den Jahren 1845 und 1846 hinterlassen hatten. Bei Ver
tretung der bäuerlichen Verfassungsmodifikationen hat er in den 
verschiedenen Phasen die Wünsche der Provinzen durch alle Instanzen 
verteidigt. Und, meine Herren, was seiner politischen Wirksamkeit 
in den Ostseelanden die Krone aufsetzt, war seine Vertretung 
unserer heiligsten Interessen, unserer Kirche. Selbst der 
morgenländisch-katholischen Kirche angehörend, war der Fürst 
Suworow vom wahrhaften Christentum und dessen Geist so lebendig 
und so unmittelbar durchdrungen, daß er konfessionelle Treue in 
allen Bekenntnissen am höchsten zu achten verstand. Ihm ver
danken wir die Konservierung der der evangelischen Kirche aus dem 
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Staatsschatz alljährlich zukommenden Unterstützung von 52,000 Rbl., 
ihm verdanken wir die wiederholten Versuche zur Beseitigung der 
verfassungswidrigen Bedrückungen unsrer evangelischen Kirche, er 
war es, der zuletzt, und während keiner der hochgestellten Staats
männer den Mut hatte, diese Frage zu berühren, von neuem in 
diesem Sinne auftretend, die Allerhöchste Ernennung jener Kom-
mision exportierte, von deren Wirksamkeit ich mich berechtigt erachte 
einen so heißersehnten, heilsamen Ausgang zu erwarten! Mit 
Stolz, meine Herren, blicken wir auf den Fürsten Suworow als 
unseren Mitbruder, er ist ein Edelmann im höchsten Sinne des 
Wortes, er sympathisiert von Herzen mit dem konservativen Element, 
das die traditionelle Basis unsrer Körperschaft bildet. Im Gegensatz 
von starrem Festhalten an Momenten, die durch Mangel jeglicher 
Entwicklung das Requisit der Lebensfähigkeit verloren, ist er wahr
haft konservativ im Sinne der Treue im Beruf, im Sinne der 
steten Belehrung des Bestehenden durch dessen zeitgemäße Entwick
lung und Förderung^." 

Einmütig beschloß hierauf der Landtag den Fürsten Suworow 
durch den Landmarschall „um die bezügliche Beistimmung dazu zu 
ersuchen, daß in dankbarer Anerkennung der großen und unver
geßlichen Verdienste, die sich der Fürst als Generalgouverneur der 
Ostseeprovinzen durch unermüdliche Vertretung der wichtigsten und 
eingreifendsten Interessen des Landes erworben, sein Bild, als 
Andenken seiner Beziehungen zum Lande, im Nitterhause an ge
eigneter Stelle seinen Platz finden könnet" — Bald nach Schluß 
des Landtages machte der neuerwählte Landmarschall Fürst Paul 
Lieven dem Fürsten Suworow im Namen des Landratskollegiums 
die offizielle Mitteilung von diesem Beschluß, der ihn „auf das 
schmeichelhafteste berührte". — Das Bild wurde vom Akademiker 
Neff angefertigt und im Juni 1862 im Ritterhause angebracht^. 

Als Suworow auf privatem Wege von diesen Vorgängen 
auf dem Landtage erfuhr, war er tief gerührt, und schrieb am 
26. Februar 1862 folgende Zeilen an Oellingen: „Empfangen 
Sie, mein teurer Freund, mein alter Dienstgenosse, meinen tief
gefühltesten, wärmsten Dank für Ihre schönen Worte an den 

Ritt. Arch. Landtagsrezeß von 1862. S. 8. 
2) a. a. O. S. 59. 
6) Akte des Landmarschalls Fürsten Lieven vom I. 1862. S. 67. 
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Landtag. Vielleicht haben Sie aus Freundschaft etwas übertrieben. 
Wohlan! meine 14 Jahre sind leider auf immer um, und ich 
werde bis zu meiner letzten Stunde mich der teuren Freundschaft 
freuen und rühmen. Sie haben Tränen aus meinen Augen fallen 
lassen. Ich sollte Ihnen einen langen Brief schreiben und sehr 
viel danken, denn Sie haben zwei gute Seiten in meinem Leben 
und Wesen herausgesehen, die mich gar zu sehr schmeicheln und 
von denen man öffentlich noch nicht gesprochen und geschrieben 
hat." . . 

Oettingen verteidigte sich gegen den Vorwurf, als habe er 
in seiner Rede zu viel Gutes von Suworow gesagt, indem er ihm 
antwortete: „Nehmen Sie mir's nicht übel, durchlauchtigster Fürst, 
wenn ich diesen Vorwurf oder Verdacht aufs entschiedenste zurück
weise. Ich nehme es wohl hin, wenn meine Freunde mir Strenge 
und Härte in meiner Beurteilung vorwerfen, keinenfalls aber das 
Gegenteil! Meine ganze Persönlichkeit ist ja darauf grundsätzlich 
gerichtet: gegen den Feind nachsichtig, gegen sich selbst 
und den Freund aber streng in der Kritik zu sein, und was 
ich also hinsichtlich Ihrer Person hinter Ihrem Rücken auf dem 
Landtage gesagt habe, verantworte ich vor dem jüngsten Gericht! 
Wenn Sie in meiner Kritik finden, daß ich Seiten aufgefaßt, die 
man früher öffentlich nicht berührt hatte, so bitte ich Sie meiner 
Eigenliebe zu Gefallen es zuzugeben, daß ich doch immer eine 
glückliche Gabe in der Menschenkenntnis und Beurteilung bewiesen. 
Es ist, möchte ich sagen, die einzige Fähigkeit, mit der der Schöpfer 
mich besonders bedacht hat. Ich bitte Sie also, durchlauchtigster 
Fürst, in Ihrem gütigen Wohlwollen zu mir so weit zu gehen, 
alles zu ertragea, was ich hinsichtlich Ihrer Person hinter Ihrem 
Rücken sage." . . 

Gewiß war es keine leichte Aufgabe, der Nachfolger des 
Fürsten Suworow in den Ostseeprovinzen zu werden, eines Mannes, 
der sich in hohem Grade der allgemeinen Popularität erfreut und 
sich in fast 14jähriger Amtstätigkeit in dem Maße, wie er, mit 
den Landesangelegenheiten vertraut gemacht und mit ihnen identi
fiziert hatte. 

!) Akte des Gouverneurs v. Oettingen: Korrespondenz mit Suworow. 
2) a. a. O. 
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Der Generaladjutant und General der Infanterie Baron 
Wilhelm von Lieven befand sich vom 12. November 1861 an, 
dem Tage seiner Ankunft in Riga, als neuernannter General-
gouverneur in dieser schwierigen Lage. Daß ihn wohlwollende 
Absichten in Bezug auf die Berücksichtigung der besonderen Ver
hältnisse der Ostseeprovinzen leiten würden, war a. priori anzu
nehmen; lag hiefür doch schon in seiner baltischen Herkunft eine 
Garantie. „Er kommt mit den allerbesten Absichten" — hatte 
Suworow wenige Tage vorher Oettingen geschrieben. Die An
trittsrede, die er den auf dem Schloß versammelten Gliedern der 
Ritterschaft gleich nach seiner Ankunft hielt, hatte folgenden Wort
laut: „Es gereicht mir zu ganz besonderer Freude, mich hier 
inmitten der Livländischen Ritterschaft eines speziellen Auftrages 
Sr. Majestät des Kaisers an den Adel der Ostseeprovinzen ent
ledigen zu können. Se. Maj. haben geruht, es mir namentlich 
und wiederholentlich ans Herz zu legen, dem Adel der Ostseepro
vinzen in Seinem Namen zu eröffnen, daß er zu ihm nicht nur 
das vollste, von seinem Vater bereits ererbte Vertrauen hege, 
sondern auch von jeher in seinem Herzen ein ganz besonderes 
Wohlwollen für ihn empfunden habe, und zwar liebe und schätze 
er an ihm seinen ritterlichen Sinn. Er hoffe und vertraue, daß 
der Adel der Ostseeprovinzen die angestammte Treue zu seinem 
Kaiser unter allen Verhältnissen an den Tag legen und seine 
Ritterlichkeit zu wahren wissen werde." 

„Ihr Nachfolger, der gestern über Dorpat nach Reval ging", 
so schrieb der Landmarschall wenige Tage später, am 18. November, 
Suworow, „hat es wohl unaussprechlich schwer! Zwar hat man 
ihn überall mit Freundlichkeit empfangen, und hatte dabei auch 
das Bewußtsein, in Ihrem Sinne zu handeln; aber es hat doch 
was peinliches, daß ihm z. B. kein Toast, kein Glückwunsch ge
bracht ward, ohne daß dabei stets Ihrer in der wärmsten Weise 
erwähnt wurde. Lieven, obgleich Ostseeprovinziale von Geburt, 
wird viel Zeit brauchen, um sich zu akklimatisierend" 

Zu diesen wesentlichen Personalveränderungen gesellte sich 
nun um dieselbe Zeit der Wechsel in der Besetzung des Land-
marschallamtes. Wie erwähnt, war Dr. August von Oettingen 

Akte des Gouverneurs v. Oettingen: Korrespondenz mit Suworow. 
Baltisch« Monatsschrift Ivos. Heft 8—s. 2 
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auf dem Landtage von 1857 zum ersten Mal zum Landmarschall 
erwählt und sodann 1860 einstimmig wiedergewählt worden; sein 
Driennium war somit noch nicht abgelaufen; er sah sich aber 
gezwungen, sein Amt schon jetzt aufzugeben, und zwar aus ökono
mischen Gründen. Bereits am 18. November 1861 hatte er in 
jenem oben erwähnten Brief an Suworow diesem hierüber auch 
noch Folgendes geschrieben: „Was mich anbelangt, so hat das 
Ereignis, daß Sie nach Petersburg berufen sind, für mich — 
iversÄLbile dietu — ein erleichterndes Moment mit sich geführt. 
Ich bin nämlich materiell so ruiniert, daß ich den mir noch bevor
stehenden letzten Stoß, d. h. die neue Akzise, nicht mehr ertragen 
kann. Ich muß daher nächster Tage meinen Abschied nehmen. 
Mein Amt war mir aber — und das habe ich vorzugsweise nur 
Ihnen zu verdanken — lieb geworden, und es fiel mir schwer, 
m i c h  d a v o n  z u  t r e n n e n .  D u r c h  I h r e n  R ü c k t r i t t  i s t  m i r ' s  l e i c h t  
geworden. Ist's doch leichter, den väterlichen Herd zu verlassen, 
wenn das Schicksal einem den Vater genommen und einen Stief
vater gegeben! Es versteht sich von selbst, daß ich mit diesem 
Bilde keineswegs Ihrem Nachfolger irgend zu nahe zu treten 
wünsche, aber der beste Stiefvater ist doch nicht der Vater. Sollte 
ich durch die Verhältnisse gezwungen werden, um den Unterhalt 
und die Erziehung meiner Kinder zu ermöglichen, meine etwaigen 
Kräfte dem Staatsdienst zu verkaufen, so werde ich allem vor
gängig, mir von Ihnen über das Wie und Wo väterlichen Rat 
erbitten, den Sie mir ja, wie ich's im Voraus weiß, gewiß nicht 
versagen werden. Leider fühle ich gar zu gut, daß meine Fähig
keiten zu Wenigem zu gebrauchen sind, habe aber die Zuversicht, 
daß mir die Pflichttreue, mit der ich meinen Funktionen obzuliegen 
gewohnt bin, zugute kommen wird d" 

Bald genug sollte er wieder in die Lage kommen. Beweise 
aller seiner Fakultäten geben zu können. Zunächst reichte er aber 
am 8. Februar 1862 in der Tat sein offizielles Abschiedsgesuch 
beim Landratskollegium ein. Ausgehend auch hier von dem Motiv, 
daß es seine privaten ökonomischen Verhältnisse seien, die ihn zu 
diesem Schritt zwingen, benutzte er zugleich die Gelegenheit, ein
gehend darzulegen, mit welchen formellen und materiellen Schwierig
keiten die nunmehrige Stellung eines Landmarschalls im Vergleich 

a. a. v. 
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zu früher verbunden sei, so daß dieses sein Schreiben zugleich den 
Charakter eines Antrages für den nächsten Landtag annahm und 
auf ihm auch als solcher behandelt wurde und Veranlassung gab 
zu einer ganzen Reihe von Beschlüssen, die den bisherigen Modus 
der Wahl des Landmarschalls, den Kreis seiner amtlichen Funk
tionen und seiner ökonomischen Stellung änderten. Dieses Gesuch 
hatte folgenden Wortlaut: 

„An Eine Hochwohlgeborene Livländische Ritterschaft. 
Meine Herren! Als Sie mir zum letzten Landtage das 

Amt des Landmarschalls für ein zweites Trienninm auf eine für 
mich so ehrenvolle Weise antrugen, nahm ich's an, ermutigt durch 
die Art Ihrer Wahl und geleitet von der Voraussetzung, daß sich 
dieses Triennium sowohl hinsichtlich unsrer politischen als auch 
meiner privaten Verhältnisse in ähnlicher Weise wie mein erstes 
gestalten werde. In letzterer Beziehung habe ich mich geirrt; denn 
es nötigen meine privaten Verhältnisse mich um so gebieterischer, 
Sie, meine Herren, um meine Verabschiedung zu bitten, als die 
politischen Verhältnisse die Tätigkeit Ihres Landmarschalls noch 
ausschließlicher denn je in Anspruch nehmen werden. Es fällt mir 
sehr schwer, aus diesem Amte zu scheiden, dem ich so gern alles 
widmete, was in meinen schwachen Kräften stand, und dieser Um
stand, meine Herren, dürfte Ihnen wohl dafür bürgen, daß mich 
weder Opfer noch Arbeitsscheu dazu bewegen, sondern lediglich 
zwingende Privatverhältnisse, deren Erörterung nicht weiter hierher 
gehört. 

Es ist, meine Herren, oftmals bemerkt worden, daß die 
Schwierigkeiten, die mit dem Landmarschallsamt verknüpft sind, 
nicht zu hinlänglich allgemeiner Kenntnis gelangen, um nach 
Möglichkeit berücksichtigt und beseitigt zu werden. Mir scheint es 
Pflicht zu sein desjenigen, der ein solches Amt niederlegt, seine 
Committenten mit den Verhältnissen näher bekannt zu machen, die 
zu jener Bemerkung Veranlassnng bieten; denn der aus dem Amte 
Scheidende hat es leichter, die hier einschlägigen delikaten Momente 
zu berühren, deren Erwähnung dem Neueintretenden fast unmöglich 
ist. Ich bitte Sie daher, meine Herren, mir in gewohnter Nach
sicht einige Geduld zu schenken und geneigtest anhören zu wollen, 
was ich in beregter Beziehung im Interesse unsrer Korporation 
und ihrer Geschäfte auszuführen mich gedrungen fühle. 
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Das Amt des Landmarschalls dürfte wohl von jeher zu den 
beschwerlicheren gehört haben; dennoch war in früheren Zeiten den 
Ansprüchen desselben ziemlich genügt, wenn der Landmarschall im 
Jahre zwei Konvente abhielt, einmal die Poststationen revidierte, 
gelegentlich mit der Residierung eine beratende Korrespondenz pflog, 
im übrigen aber sich seinen häuslichen Geschäften widmete und 
sein Amt endlich mit der Leitung eines dreiwöchentlichen Landtages 
schloß. Außerordentliche Konvente und Landtage gehörten ebenso 
sehr zu den Ausnahmen, wie dauernde Delegationen in die Resi
denz. In den letzten zwei Dezennien hat sich der Geschäftskreis 
des Landmarschalls gewaltig geändert und ist in steter Ausdehnung 
begriffen. Die wiederholten Kodifikationen der bäuerlichen Ver
fassung veranlaßten nicht allein wiederholte außerordentliche Land
tage, sondern auch langdauernde Aufenthalte in der Residenz. 
Es wurden daher auch in anderweitiger Beziehung seine amts
geschäftlichen Relationen vermehrt, und ward allmählich seine Zeit 
dermaßen in Anspruch genommen, daß sie, weit davon entfernt, 
zur Regelung der eigenen Geschäfte die Möglichkeit zu bieten, 
nicht einmlal reichte, den amtlichen Obliegenheiten zu entsprechen, 
die sich häufig dergestalt kumulierten, daß eine nur bei Aufgebung 
anderer wahrgenommen werden konnte. Nicht selten ereignet es 
sich, daß der Landmarschall einen Konvent abhalten muß, während 
er zugleich die Stationen visitieren und den St. Petersburger 
Angelegenheiten vigilierend folgen sollte. — Einen großen Teil 
meiner Zeit habe ich in St. Petersburg verbracht, und nie, meine 
Herren, habe ich die Residenz mit der Überzeugung verlassen 
können, daß die Anwesenheit des Landmarschalls dort nicht mehr 
erforderlich sei. Die Aufgabe des Landmarschalls kann es nicht 
sein, seinen Committenten bereichernde Errungenschaften zu expor
tieren, sie besteht vorzugsweise darin, dem Laufe der geschäftlichen 
Verhandlungen zu folgen und nach Möglichkeit Resultate zu ver
meiden, die den Wünschen und Bedürfnissen des Landes wider
sprechen. Die etwaigen Errungenschaften des Landmarschalls, wenn 
es ihm geglückt ist Erfolge zu erlangen, tragen vorzugsweise einen 
negativen Charakter und bestehen demnach nur in gelungener 
Vermeidung ungünstigerer Gestaltung der geschäftlichen Resultate. 

Bei einer Konstellation, wie die gegenwärtige im Reich, wo 
politische Neugestaltungen so rapid aufeinander folgen und ein 
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verhältnismäßig häufiger Wechsel in den höchsten Staatsorganen 
nur geeignet ist, stete Veränderungen im System der Verwaltung 
nach sich zu ziehen, ist eine kontinuierliche Überwachung nicht 
allein des Ganges unserer Geschäfte in der Residenz, sondern auch 
im allgemeinen unserer Beziehungen zum Reich eine unabweisliche 
Forderung der Zeit. 

Abgesehen aber auch von diesen Beziehungen nach außen, ist 
die Stellung des livländischen Landmarschalls auch eine außer
ordentlich schwierige durch den Dualismus, der verfassungsmäßig 
in unserer Repräsentation liegt: der Landmarschall ist abhängig 
von der Residierung und kann ohne deren Consens nicht handeln; 
die Residierung wiederum ist in allen wichtigeren Geschäften von 
der Beistimmung des Landmarschalls abhängig und bedarf daher 
häufig seiner persönlichen Gegenwart zu mündlicher Beratung oder, 
im Falle seiner Abwesenheit, seiner schriftlichen Meinungsäußerung. 
Das involviert eine immerwährende Korrespondenz innerhalb der 
Repräsentation selbst, eine Erscheinung, die wahrlich eine Selten
heit in ihrer Art ist! — Als geringen Beleg für die derartige 
Beziehung kann ich beiläufig anführen, daß während meiner Amts
dauer die Residierung an mich 265 Mal geschrieben und ich ihr 
370 Mal. Und dies, meine Herren, bildet doch nur den geringsten 
Teil der Korrespondenz des Landmarschalls, der größte Umfang 
seiner Schriftführung rührt von den kürzeren und ausführlicheren 
Exposees und Memoires her, die zur Befürwortung und Erläu
terung der geschäftlichen Situationen notwendig werden. Deshalb, 
meine Herren, wird es der Landmarschall in Zukunft kaum je ver
meiden können, zur Führung und Ordnung seiner Korrespondenz 
die Hülfe eines Privatsekretärs zu bedürfen. Mir wenigstens war 
es nicht möglich, ohne eine solche Beihülfe meinen geschäftlichen 
Obliegenheiten zu genügen. 

Aus all dem werden Sie, meine Herren, zu entnehmen 
belieben, daß der Landmarschall der Besorgung eigener Geschäfte 
und der Wahrnehmung seiner Privatinteressen so gut wie ganz 
zu entsagen hat, dagegen aber amtlichen Obliegenheiten und einer 
Stellung genügen soll, die es nicht gestatten, in solcher Bedürfnis
losigkeit zu versieren, wie es einem wenig bemittelten Edelmann 
außer dieser Stellung vielleicht genehm und angemessen wäre. 
Die materiellen Mittel, die ihm während seiner Amtsdauer von 
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der Ritterschaft angewiesen werden, sind zweierlei: einmal stehen 
ihm als fixe Zahlung dieselben Diäten wie dem residierenden 
Landrat zur Disposition, das sind 150 Rbl. monatlich, — sodann 
e r h ä l t  e r  f ü r  d i e  G e s c h ä f t e  i n  d e r  R e s i d e n z  u r s p r ü n g l i c h  
14 Rbl. 29 Kop. täglich, nach dem Landtagsschluß vom I. 1860 
unbegrenzte Diäten. Die ersteren oder fixen Jahresdiäten 
genügen nicht dem einfachsten Leben eines Landmarschalls, 
die St. Petersburger Diäten sind, weil unbegrenzt, genant. — 
Die notwendige Folge dieser Situation dürfte sich zunächst vor
z u g s w e i s e  d a r i n  m a n i f e s t i e r e n ,  d a ß  s i c h  n u r  s e h r  b e m i t t e l t e  
Glieder der Korporation diesem Amte werden unterziehen können 
und somit die betreffende Wahl sich auf eine verhältnismäßig 
sehr geringe Zahl von Kandidaten wird beschränken müssen. 
Daß aber eine solche Sachlage den Interessen der Ritterschaft 
günstig wäre, glaube ich nimmermehr, und deshalb, meine 
Herren, habe ich mich verpflichtet erachtet, durch meine Darlegung 
die Gelegenheit zu bieten, durch zeitgemäße Beschlüsse dem ange
deuteten Übelstande abzuhelfen. 

Riga, am 8. Februar 1862 d" 

Wenige Tage darauf, am 12. Februar, trat der extraordinäre 
Landtag zusammen. Dieser gab dem Bedauern über den Rücktritt 
Oettingens von seinem Amt lebhaften Ausdruck. „Er glaube 
gewiß", — so äußerte sich der Kreisdeputierte G. von Transehe-
Roseneck auf der Sitzung vom 13. Februar, „den Empfindungen 
des ganzen Saales Worte zu verleihen, wenn er dieses Bedauern 
hier ausspräche und es beklage, daß die Ritterschaft ihren bisherigen 
Vertreter verliere. Die Versammlung beantwortete diese Worte 
mit einmütiger Akklamation und allgemeinem Erheben von ihren 
Sitzen d" 

Bevor nun zur Wahl eines neuen Landmarschalls geschritten 
wurde, waren die diversen Vorschläge zu erledigen, die durch das 
Abschiedsgesuch Oettingens angeregt worden waren. — In erster 
Linie handelte es sich hiebei um die Frage der Erhöhung der 
Diäten. Für eine solche waren zwar alle Konventsglieder einge
treten; während aber die Kreisdeputierten pro Ao. 6000 Rbl. und 
pro Tag in Petersburg 30 Rbl. bewilligen wollten, adstipulierten 

Archiv Luhdenhof, Akte des Landmarschalls Nr. 29: trutti." 
S. 65. — 2) Landtaysrezeß von !«62. S. 22. 
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die Landräte nur diesen letzteren Vorschlag und konsilierten für 
einen Jahresgehalt von nur 3000 Rbl. Für dieses Votum trat 
auf dem Saal namentlich der Landrat Baron Nolcken ein. Das 
Sentiment, so führte er aus, gehe ultra Petitum, denn Oettingen 
habe nur betont, daß der Landmarschall die Mittel haben müsse, 
sowohl einen Privatsekretär zu engagieren, wie auch in Petersburg 
auskömmlicher leben zu können. Beides werde durch Annahme 
des Konsiliums erreicht. Das Sentiment aber scheine ihm im 
Auge zu haben: „die Opfer an Gesundheit und Zeit, die der 
Landmarschall dnrch seine Stellung der Ritterschaft bringen müsse, 
auszugleichen. Solche Opfer ließen sich aber nicht bezahlen, 
wenigstens nicht durch Geld. Die Entschädigung fände er nur in 
dem Bewußtsein, seinem Lande nützlich sein zu können, seinen 
Mitbrüdern zu dienen. Einen andern Ersatz gebe es nicht für 
die gebrachten Opfer, wo die Tätigkeit so anstrengend und auf
reibend wäre, daß der Landmarschall in den drei Jahren seiner 
Amtsdauer vielleicht 10 Jahre seines Lebens verliere." Zudem 
gebe er zu bedenken, daß verfassungsmäßig in Riga der residierende 
Landrat der erste, der Landmarschall der zweite Repräsentant 
der Ritterschaft sei; würde also das Landmarschallsamt derart aus
gestattet, so wäre für die Residierung wohl dasselbe zu verlangen, 
„damit sie nicht in der Repräsentation zurückstehe" zc. Er schlage 
aber vor, um den Landmarschall zu entlasten, ihn in ritterschaftliche 
Kommissionen in Zukunft nicht mehr zu wählen, es sei denn, daß 
er eine solche Wahl besonders wünsche. Ein solcher Modus würde 
auch noch den Vorteil haben, daß diese Kommissionen, an denen 
der Landmarschall nicht teilnimmt, auf Landtagen und Konventen 
eine andere Stellung einnehmen und der freieren Kritik ausgesetzt 
sein würden. Endlich könne man dem Landmarschall auch sehr 
wohl die Revision der Poststationen abnehmen und sie einem der 
Landräte übertragen. 

Gegen alle diese Ansichten wandte sich der Kassadeputierte 
E. von Oettingen-Jensel. Er vertrat das Sentiment, indem er 
hervorhob, daß auch die Deputierten nicht gemeint hätten, mit den 
von ihnen vorgeschlagenen 6000 Rbl. „dem Landmarschall seine 
Opfer an Zeit und Gesundheit zu ersetzen oder zu bezahlen", ihr 
Motiv sei vielmehr gewesen, „auch dem unbemittelten Edelmann 
die Möglichkeit zu geben, dieses Amt anzunehmen und der Ritter
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schaft die größte Zahl von Kandidaten zur Verfügung" zu stellen. 
Den Landmarschall von den Kommissionen fernhalten zu wollen sei 
nicht ratsam, da es ihm bei seinen Pflichten der Vertretung von 
Wert sein müsse, die Verhandlungen mitzumachen und die Motive 
kennen zu lernen, und was die Revision der Poststationen anbe
lange, so sei es zweifelhaft, ob „die Landräte sich derselben immer 
unterziehen wollten" zc.^ 

Der Landtag schloß sich in der wichtigsten Frage dem Senti
ment an, indem im Ballotement am nächsten Tage mit 106 gegen 
90 Stimmen bestimmt wurde, von nun ab die Jahresdiäten des 
Landmarschalls auf 6000 Rbl. zu erhöhend Ferner wurde der 
Vorschlag des Baron Nolcken akzeptiert, dahin gehend, daß „bei 
künftiger Erwählung von ritterschaftlichen Kommissionen die Hinzu
gehörigkeit des Landmarschalls . . . möglichst zu vermeiden" sei, 
dagegen aber sein Antrag wegen der Dispensation des Landmar
schalls von der Visitation der Poststationen nicht angenommend 
Außerdem wurden noch zwei wichtige Beschlüsse in Bezug auf die 
zukünftigen Landmarschallswahlen gefaßt auf Antrag des Kassa
deputierten E. von Oettingen-Jensel. Dieser hatte vorgeschlagen, 
die §§ 596, 597 und 598 des II. Teils des Provinzialrechts zu 
modifizieren, die festsetzten erstens, daß der Landmarschall abwechselnd 
aus dem lettischen und estnischen Distrikt zu erwählen sei, und 
zweitens, daß für die Wiederwahl des früheren Landmarschalls 
Einstimmigkeit erforderlich sei, wie sie, als eine Seltenheit, August 
Oettingen 1860 erlangt hatte. Sein Antrag, der dahin ging, die 
Wahl nach Distrikten fortfallen zu lassen und für die Wiederwahl 
eine Majorität von ^/g aller anwesenden Stimmen als erforderlich 
festzusetzen, wurde ohne Ballotement vom Landtage akzeptiert d 
Seit dem Jahre 1875 genügte bekanntlich die einfache Majorität 
zur Wiederwahl eines Landmarschalls. 

Nachdem diese Anträge erledigt waren, wurde zur Wahl 
des neuen Landmarschalls geschritten, wobei der Fürst Paul Lieven-
Cremon im Scrutinium von 173 wählenden 117 Stimmen und 
im Ballotement von 175 abgegebenen 154 Stimmen erhielt. 
Er hatte keinen ernsthaften Gegenkandidaten, denn nächst ihm 

!) Landtagsrezeß von 1862, S. 18 ff. 
2) a. a. O. S. 43. 
») a. a. O. S. 243—245. 
») a. a. O. S. 25, 26. 
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vereinigte die meisten Stimmen Landrat Baron F. Wolfs auf sich, 
indessen nur 61. 

Fürst Lieven war am 21. Januar 1821 geboren, hatte in 
Dorpat Nationalökonomie studiert, und zwar mit Auszeichnung, 
indem er zwei Preismedaillen erhielt, und war dann in Petersburg 
und im Innern des Reichs im Zivil- und Militärdienst angestellt 
gewesen!. Sein Interesse für die politischen Konstellationen Liv-
lands hatte er schon 1842 bewiesen, in welchem Jahre er den 
Februar-Landtag mitmachte und eine Parteiversammlung Fölkersahms 
besuchtes Seitdem hatte er seine Beziehungen mit seiner Heimat 
soweit ausrecht zu erhalten gewußt, daß er auf dem Landtage von 
1854 bereits als ernsthafter Kandidat zum Amt eines Landmar
schalls bezeichnet und als solcher von der Fölkersahmschen Partei 
aufgestellt wurde d Er wäre es auch fast geworden, denn er 
erzielte im Ballotement die absolute Majorität mit 99 gegen 91 
Bällen; sein Gegenkandidat Stein erhielt jedoch deren 106 gegen 
84 und war somit gewählt. Den Landtag von 1857 machte er 
nicht mit, bald darauf aber zog er wieder die Aufmerksamkeit auf 
sich durch sein reges Interesse für die so brennende konfessionelle 
Frage, das er namentlich auch durch Abfassung eines Memoires 
über die verfassungsmäßigen Grundlagen der Gewissensfreiheit 
betätigte. Diese Denkschrift, die kurz als „Lievensches Expose" 
bezeichnet wurde, diente als Grundlage für die Verhandlungen 
der auf kaiserlichen Befehl 1861 unter dem Präsidium des 
Ministers Lanskoj niedergesetzten Kommission. — Daß er dafür 
galt, bei Alexander II. eine persona Krata zu sein, war eine 
Rekommendation mehr für ihn. 

Den am 12. Februar 1862 zusammentretenden extraordinären 
Landtag hatte nun aber zunächst noch der demissionierende Land
marschall A. v. Oettingen zu leiten. Äußerlich unterschied er sich 
von den früheren Landtagen dadurch, daß zum ersten Mal offizielle 
Vertreter von Kurland und Estland dazu abdelegiert waren, „um 
dem Bewußtsein brüderlicher Bande unter den deutschen Ostseepro-
vinzen einen lebhafteren Ausdruck zu gebend" — Die Anregung 

C. v. Rautenfeld: »Die Livländischen Landmarschälle." Bali. Man. 
Bd. 47, S. 209. 

2) W. v. Bock: »Erinnerungen an den Fürsten P. Lieven." 1897. S. 1. 
H g .  g .  O .  S .  2 .  
H Landtagsrezeß von 1862. S. 12. 
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hiefür war auf dem Landtage von 1860 ausgegangen durch einen 
Antrag des Herrn Landrat v. Numers und des Herrn v. Transehe-
Ledemannshof, der indessen nur vorschlug, die Ritterschaften der 
Schwesterprovinzen im allgemeinen zum Besuch der Landtage auf
zufordern. Derselbe Gedanke hatte nun durch die offizielle Dele
gation bestimmter Personen eine konzisere Form gewonnen. Als 
Vertreter Kurlands war der stellvertr. Landesbevollmächtigte Baron 
von der Necke - Paulsgnaden und als derjenige Estlands Baron 
Otto von Stackelberg-Worms erschienen. 

Der wesentlichste Grund für die Zusammenberufung dieses 
Landtages lag in den Schwierigkeiten, die sich aus dem § 588 
der neuen Bauerverordnung von 1860, die kirchlichen Reallasten 
betreffend, ergeben hatten. — Dieser Gegenstand ist an andrem 
Orte bereits eingehend behandelt worden 

In seiner Eröffnungsrede betonte der Landmarschall, wie 
dieser zwar in wohlwollender Absicht vom Kaiser selbst ausgegangene 
§ 588 die Gefahr involviere, einerseits die materielle Existenz der 
Landeskirche zu untergraben und anderseits Livland seines konfessio
nellen Charakters zu entkleiden zc. 

Wiesen diese Worte darauf hin, wie sehr diese wichtige Vor
lage vor allem die Situation auf diesem Landtage beherrschen 
werde, so hielt es Oettingen ferner doch auch für angemessen, die 
Aufmerksamkeit der Ritterschaft auf die enormen Reformen im 
Reich zu lenken und deren notwendige Rückwirkung auf Livland 
zu betonen. Der durch diese Neuerungen vorauszusehende Auf
schwung in Rußland enthalte, — so führte er aus, — „eine ernste 
Mahnung an uns, eingedenk und treu zu sein der Bedeutung und 
Aufgabe dieser Provinzen, die bisher nicht ohne Grund das Ansehen 
genossen, dem großen Reiche, dem sie angehören, als Vorkämpfer 
und Vermittler der Bildung und Entwicklung zu dienen. Dieser 
Mission, meine Herren, können wir nur genügen, wenn wir, dem 
Wesen unseres Landes treu bleibend, die zeitgemäße Entwick
lung desselben ernstlich st anstreben." Am besten werde dieses 
erreicht durch eine „Konsolidierung des politischen Lebens", daher 
könne es nur willkommen sein, „wenn die Staatsregierung bei der 
Legislation das Bestreben an den Tag legt, eine gewisse Einheit-

Ritt. Arch. Manuskript R. Baron Staöl: Die konfessionelle Frage. 
Bd. I und ll. 
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lichkeit in unsere Institutionen zu bringen." . . . „Eine Forderung 
der Zeit ist's aber, daß die Ostseeprovinzen, von dem Bewußtsein 
ihrer Einheitlichkeit durchdrungen, an einem und demselben Ringen 
nach Entwicklung beteiligt, von demselben Streben nach Kräftigung 
ihrer eigentümlichen Elemente beseelt, — rastlos bemüht seien zu 
erforschen, was die Gegenwart erheischt, um den Bedingungen des 
Fortschritts zu genügen! Das große Reich, dem wir mit ange
hören, es ist aus der Letargie, der es Dezennien hindurch verfallen 
schien, zu einem Leben erwacht, das, sich in riesigen Schritten 
manifestierend, alle unsere Energie provoziert, um solchem Gange 
der Entwicklung durch entsprechendes Vorangehen Stich zu halten. 
Welche Gefahren uns drohen, wenn wir, diese Forderung ver
kennend, nicht alle Kräfte anspannen, der uns angestammten und 
durch unsere geographische Lage gewordenen Aufgaben zu genügen, 
ich brauche sie nicht aufzuzählen; selbstredend tritt hier der Trieb 
zur Selbsterhaltung ein, deren Mahnruf unser sittliches Ohr nicht 
überhören darf" zc. 

An dieses fortschrittliche Programm schloß sich die Bitte, 
den Verhandlungen „dieselbe sachliche und leidenschaftslose Teil
nahme zu widmen, durch die sich der letzte Landtag so merklich 
auszeichnete ^." 

Landtagsrezeß von 1860. S. 11. 



ZSze IIS iiserer iriiiiziellen Phhfiszi«mie 
ior jl»ei Meischkiilteri*. 

Von 

A. Haffelblatt. 

^WHjer Geschichtschreiber unserer Tage und der kommenden 
Jahrhunderte wird in den Zeitungen und politischen 

vA Zeitschriften eine der wichtigsten historischen Quellen 
erblicken müssen. Die politische Presse hat eine Reihe andrer 
historischer Quellen — das kann nicht ohne ein gewisses Bedauern 

*) Übernommen aus der „Nordlivl. Ztg." Nr. 169 ff. — Der Verfasser 
schickt seiner Abhandlung nachstehende »Vorbemerkung" voraus: „Die nach
folgende Studie hat ihre kleine Vorgeschichte. Vor zehn Jahren wollte ich sie 
unter dem Titel „Züge aus unserer provinziellen Physignomie vor 5t1 Jahren" 
in der „Baltischen Monatsschrift" veröffentlichen, ein Unterfangen, welches nicht 
allzu gewagt erscheinen konnte, und zwar infolge schon des Umstandes, daß 
unsre provinziellen Vorgänge und Zustände vor damals (im I. 1896) 50, nun 
aber vor 6V Jahren nicht etwa auf Grund irgend welcher verbotener Schriften 
oder ungedruckter Manuskripte, sondern lediglich nach bereits zensierten, unter 
den Augen der Regierung und ihrer hiesigen Beamten bereits gedruckt gewesenem 
Material skizziert werden sollten. — Es handelte sich darum, aus der Physio
gnomie unseres baltischen Lebens um das Jahr 1848 hervorzuheben, wie sie sich 
in der vortrefflichen einstigen Dorpater Wochenschrift »Das Inland" im Jahr
gange 1846 wiederspiegeln. Es war also ein Stoff, der im wesentlichen einmal 
schon das behördliche Verständnis passiert hatte; selbst ein mit den Zensurusancen 
Vertrauter konnte daher auf den Gedanken verfallen, daß das, was unter dem 
Regiment eines Kaisers Nikolai I. erlaubt gewesen, nach einem Vorrücken des 
Zeigers der Uhr der Weltgeschichte um ein halbes Jahrhundert nun unter der 
Regierung des Kaisers Nikolai II. auch nicht verboten sein würde. Die Rigaer 
Zensur aber dachte anders: bei ihr äußerte sich der Fortschritt der Zeit darin, 
daß sie den ganzen Artikel in der „Balt. Monatsschrift" strich. Dieser Akt wirkt 
um so verblüffender, als im Jahre 1846 Redakteur des „Inland" und somit die 
verantwortliche Persönlichkeit für den jetzt verdächtig erklärten Inhalt des betr. 
Jahrganges kein andrer als ein nachmaliger Zensor, nämlich Professor 
C. v. Rummel gewesen war. — Trotz allem gelang es vor 10 Jahren dem 
Herausgeber der „Balt. Mtsschr." nicht, die Genehmigung der Rigaer Zensur» 
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registriert werden — stark zurückgedrängt, wie die Memoiren- und 
Kalender-Literatur, oder gar völlig aufgesogen, wie die Chroniken; 
das ist zu bedauern, denn in der Tagespresse haben wir ein un
bequem weitschichtiges, breitspuriges, irrtumreiches und historisch 
schwer zu bewertendes Material vor uns. Wie schwer fällt es, 
sich in dem unabgeklärten Gewirr der Tageseindrücke, im Ballast 
des oft kritik- und kommentarlos aufgehäuften Nachrichtendienstes, 
in der mit der wachsenden Inanspruchnahme des Telegraphen sich 
steigernden Unverdaulichkeit der dargereichten politischen Materie 
zurechtzufinden, das Dauernde an Kulturgedanken und Kultur
momenten von dem flüchtig vom Augenblick Geborenen und flüchtig 
und folgenlos in dem Augenblick Verrauschenden zu scheiden! 
Auf der andern Seite aber leitet uns die in der Presse erschlossene 
historische Quelle ein frisch sprudelndes, unmittelbares Material 
zu, das für die Zeitgeschichte geradezu unentbehrlich erscheint: sie 
gibt einen direkten Abglanz der Wirkung der Geschehnisse und 
geistigen Bewegungen auf die Zeitgenossen, eine allerdings keines
wegs lückenlose, aber in voller Frische vor uns erstehende Reihe 
von Momentbildern unmittelbarster subjektiver Wahrheit für das 
objektiv vom Historiker zu zeichnende Zeitbild. 

Einige solcher Momentbilder aus dem politischen und geistigen 
Leben unsrer Heimat vor 60 Jahren, nicht etwa ein kritisch zu 
entwerfendes Vollbild damaligen Lebens, sei nun aus einer unsrer 
historisch-politischen Zeitschriften jener Epoche der jetzigen Generation 
WS Gedächtnis zurückgerufen, in der Hoffnung, daß manchem eine 
Erinnerung an den Ausgangspunkt der in diesen letzten zwei 

behörde für diesen Artikel zu erwirken; er riskierte es aber unter Umgehung der 
Rigaer Zensur, de« ersten Teil des Artikels als Anhang dem November-
Heft der „Balt. Mtsschr.", Jg. 18!>6, beizulegen. Die Veröffentlichung auch des 
zweiten Teiles ließ sich jedoch nicht ermöglichen, und so ist der damals bei der 
Redaktion der „Balt. Mtsschr." eingereichte und von ihr akzeptierte Artikel als 
Ganzes überhaupt nicht veröffentlicht worden. Es hat noch voller zehn Jahre 
bedurft, bis endlich auch für diese, den Staatsmaximen jener Zeit allerdings 
nicht ganz genehme historische Reminiszenz die erlösende Stunde geschlagen hat, 
wo die Allmacht des zensurlichen Rotstifts gebrochen worden ist. 

— — — Beim Blättern in alten Papieren stieß ich auf das inzwischen 
längst vergessene Manuskript. Mag es nun, wo die zensurlichen Präventiv
schranken gefallen sind, seinem eigentlichen Zweck, nämlich der Oeffentlichkeit, 
überleben werden. — Ich veröffentliche die vor 10 Jahren entworfene Skizze in 
tunlichst unveränderter Fassung; einige größere Aenderungen erklären sich aus 
dem rein äußeren Grunde, daß im Laufe der Jahre das Manuskript lückenhaft 
geworden ist und ich eS nicht mehr m mwgrum wiederherzustellen vermag." 
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Menschenaltern zurückgelegten Wegestreckr nicht unwillkommen sein 
wird, zumal sich daraus auch hier und da Zielpunkte für die zu
künftige Entwicklung ergeben werden. 

Geschöpft sind diese Erinnerungen aus dem Jahrgange 1846 
der leider seit mehr als 40 Jahren eingegangenen vortrefflichen 
einstigen Dorpater Wochenschrift „Das Inland". Wie wenig 
auch diese eine Quelle für eine allgemeine Schilderung jener Zeit 
a u s r e i c h e n  m a g ,  s o  n i m m t  s i e  d o c h ,  w e n n  s c h o n  e i n m a l  n u r  e i n e  
Zeitschrift zur Belebung der Reminiszenzen aus jenen Tagen heran
gezogen werden soll, unter ihren Geschwistern gerade für die Her
vorkehrung der Hauptzüge jener Zeit die erste Stelle ein. Zwar 
war schon damals das „Inland" in Bezug auf Abonnentenzahl 
durch die „Rigische Zeitung", zumal seit deren täglichem Erscheinen, 
bei weitem überflügelt; aber einesteils konnte es trotzdem nicht 
mit Unrecht als „d a S Hauptorgan der Ostseeprovinzen" von Reval 
ans apostrophiert werden, weil es faktisch in gewissem Umfange 
die Summe des geistig schöpferischen Lebens der Provinzen reprä
sentierte, andernteils eignet sie sich im Vergleich mit den mehr 
dem Nachrichtendienst zugewandten rein politischen Blättern schon 
als Wochenblatt, welches mit sehr anerkennenswerter produktiver 
Leistung seiner zahlreichen Mitarbeiter eine gereiftere, mit größerer 
Muße durchgearbeitete Registrierung des einheimischen Stoffes 
verband, wie auch durch seine relativ ebenmäßige Vertretung der 
Interessen aller dreier Provinzen in besonderem Maße zur Ver-
wertung zu dem in Rede stehenden Zweck. — Mit einigem Stolz 
wird im „Inland" selbst vermerkt, daß damals diese Zeitschrift 
(als einzige inländische außer der „Rig. Ztg.") sich zu einer Auf
lage von mehr als 300 Exemplaren (für heutige Zeiten allerdings 
eine fast ein Lächeln abnötigende geringe Zahl) erhob, daß seine 
Leser über das ganze russische Reich „von den amerikanischen 
Kolonien herab bis nach Sibirien und Transkaukasien" verbreitet 
waren und daß selbst ins Ausland einige Exemplare gingen. — 
Als Redakteur des „Inlands" fungierte seit Beginn des Jahres 
1846 Professor vr. C. v. Rummel; unter seiner Redaktion 
nimmt diese „Wochenschrift für Liv-, Est- und Kurlands Geschichte, 
Geographie, Statistik und Literatur" einen entschiedenen Auf
schwung. 
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Das Jahr 1846 steht unter dem Eindruck zweier Ereignisse: 
unter dem der Hungersnot der Jahre 1844 und 1845 und 
unter dem der großen Konversion, des Übertritts des Land
volkes zur griechisch-orthodoxen Kirche. Diese beiden Erscheinungen 
sind im Jahre 1846 gegebene Tatsachen, mit denen man sich ab
zufinden hat. In mancher Beziehung erinnert jene Zeit an die 
Physiognomie unsrer kritischen Tage; wie heute, so stand auch 
damals das Land unter dem schweren Druck einer materiellen 
Notlage, und wie wir heute, nach der durchgeführten rusfifikatori-
schen „Reorganisation" unseres Lebens in Schule, Gericht und 
Verwaltung, vor einem völlig unbekannten, grundlegenden Neuen 
s t e h e n ,  s o  s t a n d  m a n  d a m a l s  v o r  d e r  o f f e n e n  B r e s c h e  a u f  e i n e m  
Gebiet — vor der Bresche, welche die Konversion in die bisherige 
konfessionelle Geschlossenheit der baltischen Landbevölkerung geschlagen 
hatte. Das Bezeichnende und Vorbildliche der Zeit vor 60 Jahren 
liegt darin, daß man in der gegebenen neuen Situation nicht in 
schwächlicher Resignation die Hände in den Schoß legte, sondern 
sich vielmehr zu gesteigerter geistiger und wirtschaftlicher Regsamkeit, 
zu vorgeschritteneren neuen Ideen, zu vermehrtem Arbeiten für sich 
und das Gemeinwohl angetrieben fühlte. Wenigstens gilt das 
von den hervorragenden und führenden Geistern jener Tage. 

Schwere Wunden waren es, die den drei Provinzen von der 
Hungersnot und Teuerung der Jahre 1845 und 1846 geschlagen 
waren und deren Wirkung nun in der ersten Hälfte des Jahres 
1846 zu ihrer vollen Erscheinung gelangten. Überall im Lande 
herrscht Not und Entbehrung und nur der Sensenmann hält 
reiche Ernte. 

Der offizielle Bericht („Inland" S. 637) registriert zwar 
für das Jahr 1845 in der Rubrik „verhungert" für Livland nur 
die Ziffer 2; aber abgesehen davon, daß hierher auch die zwei 
„an den Folgen des Hungers Gestorbenen" und fraglos wohl auch 
der größte Teil der 33(!) „tot Gefundenen" hineinrangieren, war 
der Hunger bei Tausenden die verhängnisvolle Vorfrucht für den 
unter den verschiedensten Krankheitsformen sie hinmähenden Tod. 
Da ist die im Frühjahr in Riga auftauchende „Modekrankheit 
Grippe" noch eine ziemlich unschuldige Plage; furchtbar aber 
wütet an vielen Orten — im Dörptschen, Fellinschen usw. — die 
Blutruhr. 
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„Krankheiten aller Art", heißt es in einem Bericht vom 
Mai 1846 aus Kurland (S. 551), „haben sich über Stadt und 
Land verbreitet, kalte Fieber, Nervenfieber, Flußfieber, Augenent
zündungen usw., und große Sterblichkeit ist zu dem Mangel und 
der Teuerung noch hinzugekommen; überall ist die Zahl der Ge
storbenen größer als die Zahl der Geborenen und in manchen 
Gemeinden übersteigt sie das Doppelte." 

Die Sterblichteit in Livland ist für das Jahr 1845 größer, 
als sie in dem schlimmsten Cholera-Jahr gewesen ist; während in 
Livland in dem auch schon sehr bösen Jahre 1844 die Zahl der 
Toten noch nicht 23,000 betrug, tritt man in das Jahr 1846 
mit einer Ziffer von 33,500 Toten aus dem Vorjahre. Diesen 
33,000 Todesfällen stehen nur 22,790 Geburten gegenüber (gegen 
mehr als 27,000 in den Jahren 1843 und 1844), so daß Liv-
lands Bevölkerung zum Jahre 1846 sich um 10,777 Seelen ver
mindert hat, — eine um so bezeichnendere Erscheinung, als diese 
Provinz selbst in den Jahren 1843 und 1844 noch einen natür
lichen Bevölkerungszuwachs von 10,050 bezw. 9807 Seelen 
gehabt hatte. 

Das „Inland" wirft mit Bezug hierauf die Frage auf: 
„Woher diese merkwürdige Verschiedenheit?" und beantwortet sie 
dann wie folgt: „Wir können nicht anders, als darauf erwidern, 
daß die totalen Mißernten der beiden letzten unmittelbar auf 
einander folgenden Jahre durch den Mangel und das übergroße 
Elend, das sie für alle Landbewohner herbeiführten, von großem 
Einfluß darauf gewesen, ja als die unmittelbare Ursache anzusehen 
sind. Wohl haben allgemein herrschende Krankheiten, wie die 
bösartig auftretende Ruhr, die pestartig in manchen Gegenden 
ihre Opfer forderte, viel mit dazu beigetragen. Aber abgesehen 
davon, daß diese als unausbleibliche Folge der überall schlechten 
oder fehlenden Nahrungsmittel anzunehmen sein möchte, hat sich 
nach den eingegangenen Parochiallisten und -Nachrichten die auf
fallende größere Sterblichkeit auch in solchen Gegenden erwiesen, 
wo die Ruhr garnicht geherrscht hat." 

Wie auf dem Lande so herrscht natürlich auch in den Städten 
gedrückte Stimmung, viel Elend. „Schlechte Zeiten, leerer Beutel, 
leere Herzen, keine Geschäfte" wird aus Dorpat im Januar 1846 
geklagt (S. 62). Das ist sicherlich auch für die andern Städte 
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zutreffend gewesen, nur gegen die „leeren Herzen" dürfte vielfach 
und mit Recht Protest eingelegt worden sein. Denn mit der zu
nehmenden Not regte sich auch menschenfreundliche Opferwilligkeit. 
Von der Regierung wird darlehensweise Getreide für mehrere 
Hunderttausende von Rubeln für die Ostseeprovinzen aufgekauft 
und Sammlungen für die Ostseeprovinzen werden mit Erfolg 
organisiert. So wird im März 1846 über aus Moskau von 
Wohltätern bei den Ortspredigern eingelaufene Spenden von 
700 Rbl. S. für die Kirchspiele Koddafer, Torma, Kawelecht und 
Ringen quittiert; eine noch größere, „aus Moskau und von Wohl
tätern im Innern Rußlands" stammende Summe kommt den Kirch
spielen Theal-Fölk, Marienburg, Schwaneburg, Randen, Kamby, 
Rauge, Saara, Marien-Magdalenen, Wendau, Lais und Nüggen 
sowie der Alt-Laitzenschen Gemeinde zugute. — In den baltischen 
Städten wird fast überall Hülfe für die Notleidenden organisiert. 
So treten in Riga, Dorpat, Wenden und andern Orten Suppen
anstalten in Wirksamkeit, in Wolmar ist eine „Armenkommission" 
tätig, welche „den erforderlichen Lebensbedarf herbeischafft und 
verteilt." 

Auch auf dem Lande fehlt es nicht an Zügen großer Opfer
willigkeit. Das hübscheste Beispiel wird wohl aus Kreuzberg erzählt. 
In dem Bericht des „Inland" (S. 266—267) heißt es hierüber: 
„Von den ca. 845 zur hiesigen evangelisch-lutherischen Gemeinde 
gehörigen Bauerwirten war der größere Teil sowohl durch mancherlei 
göttliche Heimsuchungen als durch eigene Schuld in große Guts
schulden hineingeraten, welche, nach Geldeswert berechnet, die 
Summe von 100,000 Rbl. S. überstiegen. . . Da sandte Gott 
durch den Erbherrn des Gebiets von Kreuzburg Hülfe, indem 
dieser, da er selbst die Verwaltung seiner Leute und Güter über
nahm, von einem mitfühlenden Herzen und christlichen Sinn ge
trieben, dem Prediger von Kreuzburg den freudigen Auftrag gab, 
am heiligen Weihnachtsfest seinen Erbleuten anzuzeigen, daß er 
denselben alle alten Schulden erlasse, indem er ihnen durch diese 
Festgabe zeigen wolle, wie sehr er sie liebe und ihr Wohlergehen 
wünsche, und daß es ihm eine wahre Herzensfreude sei, ihnen mit 
diesem starken Beweis seiner Liebe allen ihren guten Gehorsam 
und Treue zu vergelten, mit der sie in allen, sowohl leiblichen 
als geistlichen Versuchungen standhaft ausgeharrt haben und jeder-

Baltische Monatsschrift 190S, Heft S—9. 3 
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zeit, selbst auch in den schwersten Zeiten, bereitwillig gegeben haben 
Gott, was Gottes, und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Nach 
beendigtem Gottesdienste am Weihnachtsseste verkündigte der Pre
diger seiner Gemeinde diese zeitliche Freude. — Zugleich muß 
auch dessen hier gedacht werden, wie gütig und weislich die Ver
waltung von Kreuzburg für ihre Leute, soviel sie nur mag, Sorge 
trägt, damit keiner Hunger leide. Von dem Getreide des Gutes 
wird nicht ein Löf verkauft, sondern es ist noch für 10,000 R. S. 
Getreide angekauft worden, welches mit Strusen erwartet wird..." 

In der Tat, ein Akt hochherziger Opferwilligkeit! 
So viel über die materiellen Mittel, mit denen man der 

Kalamität Herr zu werden suchte; wie die Not der Zeit auf die 
landes- und agrarpolitischen Verhältnisse zurückwirkte, wird weiter
hin besonderer Betrachtung unterzogen werden. 

Das Jahr 1846 selbst bringt eine ziemlich ergiebige Ernte. 
Die Kornpreise sinken rasch; statt 10 Rbl. S. pro Tschetwert 
Roggen und Mehl wird nur etwa die Hälfte davon bezahlt. — 
Seit dem Jahre 1846 haben die Ostseeprovinzen nicht wieder unter 
einer allgemeinen Hungersnot zu leiden gehabt. 

Neben der Hungersnot war die Konversion von Letten 
und Esten zur griechisch-orthodoxen Kirche diejenige 
Tatsache, welche im Lande am tiefsten die Gemüter bewegte. 
Wie die Hungersnot, so hatte auch diese „unruhige Bewegung 
unter dem Landvolk" im Jahre 1846 ihren Höhepunkt bereits 
überschritten. 

Der offizielle Bericht des Ministers des Innern pro 1845 
(S. 1238—1239) konstatiert: „Das bemerkenswerteste Ereignis 
in der lutherischen Kirche in Rußland war der plötzliche Wunsch 
vieler Bauern des Livländischen Gouvernements, mit der Recht-
gläubigkeit sich zu vereinigen; dieses führten gegen 14,000 Seelen 
aus." — Dem „plötzlichen Wunsch" der Bauern folgte anfangs 
summarisch und ohne weiteres die Erfüllung. Dann erging ein 
Allerhöchster Befehl, wonach die Salbung „der sich Vereinigenden" 
nicht früher bewerkstelligt werden solle, als nach Verlauf einer 
6monatigen Frist nach Erklärung ihres Wunsches zum Übertritt 
in die griechisch-orthodoxe Kirche; das hatte den Effekt, daß seitdem 
nur noch 2500 Seelen unter den Wünschenden erschienen. 
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Das Jahr 1846 bringt dann seitens der Regierung eine 
Reihe von Maßnahmen, um die durch den plötzlichen Wunsch der 
griechisch-orthodoxen Kirche gewonnenen Seelen kirchenregimentlich 
dieser anzugliedern. Am 2. April ergeht im Auftrage des liv-, 
est- und kurländischen Generalgouverneurs Golowin ein Befehl 
folgenden Inhalts (S. 403): 

1) daß nach dem Allerhöchsten Willen Sr. Kais. Majestät 
im Livländischen Gouvernement 34 rechtgläubige Pfarrbezirke, 
von denen 18 für Letten und 16 für Esten, eröffnet werden; 
2) daß zur Zahl dieser Bezirke die jetzt bestehenden 9 recht
gläubigen Kirchen gehören, und zwar namentlich die zu Riga, 
Dorpat, Lemsal, Pernau, Wenden und Werro und die in den 
Dörfern Tschornaja Derewnja, Roß und Rappin, die übrigen 
25 Kirchen sollen ohne Aufenthalt neu erbaut werden, sowie 
die Häuser für die Geistlichen und Kirchendiener und für die 
Pfarrbezirks-Schulen; 3) daß bis zur Errichtung dieser bestän
digen Pfarrbezirke und zur unverweilten Befriedigung geist
licher Notdurft der Neuvereinigteu bereits zur Errichtung tem
porärer Kirchen geschritten ist; 4) daß zu diesem Ende die 
bestimmten Pfarrbezirke bis zur allendlichen Errichtung der 
beständigen Kirchen unter die temporären Kirchen verteilt 
werden: 5) daß sonach den rechtgläubigen Geistlichen, wenn sie 
ihre Eingepfarrten besuchen, jedem in den Grenzen seines 
Bezirks jede Mitwirkung der Ortsautoritäten zuteil werden 
muß; diesen ist dabei die Erfüllung der die Freiheit des recht
gläubigen Gottesdienstes sichernden Bestimmungen der 1. Ab
teilung 1. Kap. Bd. XIV des „Sswod Sakonow" eingeschärft 
worden; 6) daß die zur Rechtgläubigkeit vereinigten Bauern 
unter keinem Vorwande und in keiner Weise von der Erfüllung 
der Verpflichtungen des Glaubens und des Gottesdienstes ab
gelenkt werden dürfen; 7) daß diejenigen, welche sich noch 
ferner vereinigen wollen, zur Verzeichnung ihrer Namen in die 
dazu besonders errichteten Schnurbücher ungehindert sich bei 
den rechtgläubigen Geistlichen derjenigen Pfarrbezirke, in denen 
sie wohnen, melden können, ohne deshalb von ihnen irgend 
welche besondere Erlaubnisscheine oder Zettel zu verlangen; 
8) daß die solchergestalt beim Geistlichen verzeichneten Bauern 
von demselben ein gedrucktes Zeugnis darüber erhalten, daß 
die deshalb gesetzlich vorgeschriebenen Formen beobachtet worden 
und sie nach Ablauf der zu diesem Ende bestimmten sechs
monatigen Frist, wenn sie ihre Absicht nicht ändern, unge
hindert zur rechtgläubigen Kirche durch jeden Geistlichen ver
einigt werden können, auch wenn er der Geistliche ihres Pfarr-
bezirks nicht wäre, sobald sie das obbemerkte gedruckte Zeugnis 
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vorweisen; und endlich 9) daß die Anwesenheit der Zivilbeamten 
bei Verzeichnung und Befragung der Bauern durch den Geist
lichen — behufs ihrer Belehrung darüber, daß mit der Ver
änderung der Religion gar keine weltlichen Vorteile verbunden 
sind und daß ihre Verhältnisse zu den Gutsbesitzern, als durch 
Reichsgesetze bestimmt, heilig und unangetastet bleiben — in 
früherer Grundlage stattfinden muß. 

Ein beigelegtes Verzeichnis macht die rechtgläubigen Pfarr
bezirke (Riga, Wenden, Wolmar. Walk, Lemsal, Dorpat, Werro, 
Fellin, Pernau, Moritzberg, Henselshof, Kölzen, Uexküll, Koken-
husen, Großdohn, Kerstenbehm, Lysohn, Marienburg, Alt-Pebalg, 
Eschenhof, Rujen-Tornei, Eichenangern, Tschornaja Derewnja, 
Nossow, Rappin, Hahnhof, Heimadra, Karolen, Sagnitz, Soontak, 
Kastolatz, Kawelecht, Maehof und Oberpahlen) namhaft; ein weiteres 
Verzeichnis zählt die zu eröffnenden temporären rechtgläubigen 
Kirchen auf. 

Bereits vor dem Golowinschen Erlaß war die Anordnung 
getroffen worden, daß an denjenigen Orten, wo keine Gottesäcker 
der griechisch-orthodoxen Kirchen vorhanden oder für die zur Recht
gläubigkeit übergetretenen Landbewohner noch keine besonderen 
Plätze des Kirchhofes eingewiesen sind, vorläufig, jedoch ohne Teil
nahme des Pastors, Küsters oder sonst eines lutherischen Kirchen
beamten, die zur griechisch-orthodoxen Kirche Neuvereinigten auf 
dem lutherischen Kirchhof „beerdigt werden können" und daß „die 
Herren Prediger die Herren Kirchenvorsteher zu requirieren haben, 
um Maßregeln zur Beerdigung der Übergetretenen in gesetzlicher 
Ordnung und Tiefe ergreifen zu lassen." 

Auf den 8. und 12. Juli werden dann Torge zur Erbauung 
orthodoxer Kirchen nebst Gebäuden für Priester und Schulen auf 
den Gütern Uexküll, Kokenhusen, Moritzberg, Henselshof, Großdohn, 
Kerstenbehm, Pebalg, Eschenhof, Lysohn, Marienburg, Rujen-Tornei, 
Eichenangern, Heimadra, Hahnhof, Karolen, Kawelecht, Kastolatz, 
Soontak, Jlmjärw, Maehof und Oberpahlen angesetzt. 

Für die im Bau begriffenen orthodoxen Kirchen fließen, be
günstigt von Kaiserlichen Gnadenerweisen, Spenden ein. So wird 
unterm 15. Juni 1846 für Darbringung solcher Gaben dem 
Petersburger Kommerzienrat Ponomarew, dem ehem. Moskauer 
Stadthaupt Schestow und dem Petersburger Ehrenbürger Kudrjaschew 
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das Monarchische Wohlwollen eröffnet und dem Letztgenannten über
dies eine goldene Medaille am Andreas-Bande verliehen. 

Wie stellte man sich im Lande zu dieser Bewegung? 
Was wir aus dem Jahrgange 1846 des „Inland" hierüber er
fahren, beschränkt sich naturgemäß mehr auf Andeutungen und 
symptomatische Berichte. 

Über die am 14. August zu Walk eröffnete livländische 
Provinzialsynode bringt das „Inland" keinen Eigenbericht. Es 
meldet über den Zusammentritt der Synode nur ganz kurz: 
„Am 14. August begann Hieselbst (in Walk) mit öffentlichem 
Gottesdienst in der Stadtkirche die diesjährige livländische Provin
zialsynode. Herr Pastor v. Holst aus Fellin begrüßte die Syno
dalen in einer kräftigen Anrede über Jeremias 30, 10 u. 11 und 
administrierte die Liturgie. Die Predigt hielt Herr Pastor 
Kählbrandt aus Neu-Pebalg über Joh. 7, 38—39 und be
handelte hiernach die von Christo der Kirche gestellte Aufgabe, 
damit Ströme des lebendigen Wassers nach seiner Verheißung aus 
ihr fließen." — So viel über die nächstbeteiligte der Synoden der 
drei Provinzen. 

Mehr teilte — und zwar nach Ulmanns „Mitteilungen" — 
der Jahrgang 1846 des „Inland" (S. 573—575) über die im 
August 1845 in Mitau abgehaltene II. Kurländische Provinzial
synode mit. Ihr gaben die Signatur wohl die unmittelbar nach 
der Begrüßung seitens des Generalsuperintendenten gehaltenen 
b e i d e n  V o r t r ä g e ,  w o r ü b e r  b e r i c h t e t  w i r d :  „ P a s t o r  E l v e r f e l d  
aus Zelmeneeken und Pastor Brasche aus Nieder-Bartau sprachen 
über das Thema „Vetus illuä KaetaiM: auZetur religio, 
quauto ma^is xreinitur".*" 

Anklänge an dieses Thema scheinen auch andere Synodal
vorträge enthalten zu haben; mehrere derselben behandeln Fragen 
zur praktischen Festigung des religiösen Lebens. So erörtert 
Pastor Zimmermann aus Hofzumberge die Erfahrung, daß 
die bereits Konfirmierten der lettischen Gemeinde sich nach der 
Konfirmation in der Regel wenig mehr um das Fortschreiten in 
der Lehre bemühten und es daher bei der oft mangelhaften Vor
bereitung der Konfirmanden not tue, dem möglichst abzuhelfen. 

*) Das alte Wort des Lactantius: „Die Religion wird um so mehr 
gestärkt, je mehr sie bedrückt wird. 
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Er teilte mit, daß er in dieser Absicht die Konfirmierten des vor
hergehenden Jahres an einem Wochentage versammele und sich 
dabei vornehmlich bemühe, die Bibel mehr als das Gesangbuch 
zum Hausbuch der Letten zu machen. Die Mitteilung wurde leb
haft besprochen und scheint auf volle Zustimmung gestoßen zu sein. 
— Weiter empfahl Pastor Seeberg aus Mahnen „die sogen. 
Kleindeutschen und deren Kindererziehung" der besonderen Beach
tung der Synodalen. „Die Synode erklärte sich nach Mitteilungen 
andrer Amtsbrüder in dieser Hinsicht vollkommen einverstanden 
mit dem Antrage Pastor Hillners: die Synode möge erklären, 
daß sie es für sehr heilsam halte, daß jeder Prediger mit der 
durch die nötige Amtsweisheit gebotenen Berücksichtigung der spe
ziellen Verhältnisse jährlich auch die Kinder der deutschen Gemeinde 
in ihrer Religionskenntnis prüfen und so viel als möglich auf 
ihren Unterricht im Christentum einwirken möge." — Pastor 
Sczesny aus Tauroggen (dies ist wohl zugleich ein Nachklang 
auch der Hungersnot-Kalamität) sprach über eine mit der Kirche 
z u  v e r b i n d e n d e  A l m o s e n p f l e g e .  —  O b e r l e h r e r  E n g e l m a n n  
konnte die Mitteilung machen, daß die Bibelverbreitung „auf über
raschend erfreuliche Weise" zugenommen habe. Mit der wärmsten 
Sympathie wurde die Aufforderung des GeneralkonsistoriumL zur 
Stiftung eines Vereins behufs Förderung der geistlichen und kirch
lichen Zwecke der ärmeren evangelischen Gemeinden des Reiches 
aufgenommen. — Mit dem Choral „Ein feste Burg ist unser 
Gott" ward die kurländische Synode geschlossen. 

Die estländische Predigersynode des Jahres 1846 tagte in 
Reval vom 16. bis 22. Juni. Eröffnet ward sie (vgl. S. 1189 
bis 1191) vom Generalsuperintendenten Dr. Rein mit einer 
Predigt über Matth. 16, 3: „Konnet ihr denn nicht auch die 
Zeichen dieser Zeit urteilen?" — Nach dem Synodalgottesdienst 
wurden dem Generalsuperintendenten von einem Ungenannten 
300 Rbl. S. für die notleidenden estnischen Bauern und vom 
Regierungsrat v. SchwebS 2500 Exemplare des estnischen 
Traktats „Halte fest, was du hast!" zur Verteilung in den Kirch
s p i e l e n  e i n g e h ä n d i g t .  —  P r o p s t  G l a n  s t r ö m  u n d  P a s t o r  S c h o l v i n  
beantworteten die Frage: „Was hat die gegenwärtige Aufregung 
unter unsrem Landvolk verursacht?" Pastor Harten von Fickel 
stellte hie Bekmusitttng auf, d^ß dio Killtinstuse unsres Landvolkes 
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zu niedrig sei, um die höheren Wahrheiten der Religion würdigen 
zu können; es müßte daher durch Schulen für seine geistige Aus
bildung gesorgt werden. — Die Synodalfrage: „Läßt sich die 
Behauptung: zu allen Zeiten, in denen die Kirche verfiel, ist sie 
durch ihre Diener verfallen — historisch nachweisen?" beantwortete 
Pastor Grohmann von Turgel. Eine zweite Frage: „Wenn 
alle, denen das gedeihliche Fortbestehen der Evangelischen Kirche 
am Herzen liegt, darin einverstanden sein möchten, daß in unsrer 
vielbewegten Zeit Einigkeit unsrer Kirche not tue, so fragt es sich: 
unter welcher Bedingung kann eine solche Einigkeit nur bestehen 
oder worauf muß sie sich gründen? — beantwortete Pastor 
Hörschel mann von St. Martens. 

Aus dem, was sich aus diesen auszüglichrn Mitteilungen 
und Andeutungen herauslesen laßt, geht mit genügender Deutlich
keit hervor, daß die lutherische Geistlichkeit die durch die Hungersnot 
und die Konversion zutage getretenen Schäden mit tatkräftigem 
Vorgehen zu heilen bemüht war — durch religiöse und sittliche 
Aufklärung des Volkes, durch Hebung des Schulwesens. Wie 
weit in dieser Beziehung das Volk noch innner zurückstand, beweist 
u. a. der Umstand, daß auf einer Rigaschen Sprengelssynode der 
Oberpastor Trey auf den Mißbrauch aufmerksam machen muß, 
der mit der Bestattung von Leichen „auf dem Kuckucks- oder 
Lämmerberge, einem ungeweihten Ort", noch immer getrieben 
werde, und daß man, um diesem Unfug abzuhelfen, sich zu der 
Bitte entschließt, es möchte dieser verrufene Ort eingezäunt, 
geweiht und zu einem Freibegräbnis für die Armen jenseits der 
Düna bestimmt werden. (Dieses Begraben in ungeweihter Erde 
erklärt sich wohl hauptsächlich durch den Wunsch, alle Beerdigungs
kosten zu umgehen; daher auch der Antrag auf ein „Freibegräbnis" 
für die Armen.) 

Die Konversion hatte Bresche geschlagen in eine vielhundert
jährige Entwicklung. Seit der Vorväter Zeiten war man garnicht 
auf den Gedanken gekommen, es könne in dem geschlossenen Zu
sammenhalten der Bevölkerung der drei Ostseeprovinzen in dem 
evangelisch-lutherischen Bekenntnis eine Änderung überhaupt ein
treten, und nun sah man plötzlich die bisher feste religiöse Gemein
schaft der drei Provinzen durchbrochen. 
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Der historischen Tragweite und dem tiefen Eindruck dieses 
Ereignisses konnte sich kein Einsichtiger entziehen. Die Wirkung 
der Vorgänge des Jahres 1845 spiegelt sich auf Schritt und Tritt 
wieder, so mit besonderer Deutlichkeit in den am 5. und 6. De
zember abgehaltenen Jahresversammlungen der „Gesellschaft für 
Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen in Riga". 

Da liegt der Gesellschaft zunächst ein Schreiben vor, das 
den Wunsch ausspricht, „eine vollständige Sammlung aller Akten
stücke, welche auf die unter der lettischen und estnischen Bevöl
kerung Livlands vorgekommene Glaubensveränderung und die 
Folgen dieses wichtigen Ereignisses für Landadel und Geistlichkeit 
beider Konfessionen, für Handel und Gewerbe, für Gestaltung der 
inneren Verhältnisse und der äußeren Wohlfahrt des Landes und 
seiner Bewohner Bezug haben, anzulegen, um unsern Nachkommen 
ein möglichst getreues Bild dieser Zeit zu überliefern und eine 
parteilose Darstellung der Verhältnisse vorzubereiten." 

Am 6. Dezember, dem Namenstage des Kaisers, tritt man 
dann zu der „allgemeinen feierlichen und öffentlichen Jahresver
sammlung" zusammen, und der Präsident der Gesellschaft, der 
ausgezeichnete R. I. L. Samson v. Himmelstiern, livlän-
discher Landrat und Präsident des Konsistoriums, eröffnet sie mit 
einer Rede. Als Aufgabe der Gesellschaft stellte er hin: aus den 
Überresten des Altertums die Geschichte der Provinz zu vervoll
ständigen, Zerstreutes zu sammeln. Lückenhaftes auszufüllen, und 
dasjenige aufzuklären, was sich als mangelhaft und zweifelhaft in 
den Überlieferungen der Vorzeit darstellt; bezeichnend sagt er von 
dieser Aufgabe: „sie will die Gegenwart nutzen, um der Zukunft 
ein belohnendes Denkmal ihres Fleißes zu hinterlassen." 

Darüber heißt es im Bericht des „Inland" (S. 15): 

„Indem Redner ferner andeutete, daß die Bestrebungen 
(des Vereins) von der Liebe zu unserem gemeinsamen Heimat
lande zeugten und daß diese Liebe in den Gemütern Aller von 
neuem erwacht zu sein scheine zu einer Zeit, wo einerseits die 
Baltischen Rechte, Privilegien und Verfassungen zusammen
gestellt, sich abermaliger Anerkennung und, wie wir hoffen 
können, dauernder Befestigung von der Huld unsres Monarchen 
erfreuen und wo anderseits die Drangsal der Gegenwart uns 
ungewiß darüber läßt, wie sich unsre Zukunft gestalten werde 
pnh wi? aus seiner Asche der Phönir unsrer Provinz von 
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neuem erstehen möge, wies er, so groß auch unsre Sorge sein 
mag, aus das Vertrauen zu der Weisheit und Gerechtigkeit 
des Monarchen hin, woraus wir neuen Mut schöpfen sollen. 
Ergebung und willige Fügung in Unabwendbares lehrt uns 
die Geschichte unsres eigensten Vaterlandes, das, im Innern 
neu gekräftigt, mehr als einmal aus seinen Trümmern wieder 
hervorging und — wir sagen es mit stolzem Bewußtsein — 
an politischen Kräften klein und unscheinbar, immer so viel 
moralische Kraft sich erhielt, daß es, bedeutsam in sich selbst, 
andern als Vorbild der Treue, des Gehorsams und der Gesit
tung diente. Erhalten wir uns dieses Bewußtsein! Es zu 
nähren und zu befestigen sei die eigentliche Ausbeute der 
wissenschaftlichen Bestrebungen auch unsres Vereins. Hier, 
wo uns zunächst die Vergangenheit und das Altertum beschäf
tigen, erwähnte der Herr Festredner der Gegenwart, weil sie, 
bedeutsam für die Geschichte unsrer Tage, schon jetzt eine sorg
fältige Sammlung alles dessen zu erheischen scheint, was täglich 
vor unsren Augen vorgeht und an uns vorüberzieht. Eine 
parteilose Darstellung aus diesem reichen Material möge der
einst der Nachwelt bekunden, „daß wir als dankbare Söhne 
der Vergangenheit auch den Enkeln ein Denkmal würdiger 
Gesinnung hinterließen und nicht mit schnödem Undank uns des 
Ueberlieferten als morsch und in sich zerfallen entäußerten." 

Aus einer Gesinnung, wie sie sich in diesen mannhaft
kernigen Worten ausspricht, mußte eine kräftige Reaktion gegen 
Trägheit auf geistigem und kirchlichem Gebiet hervorwachsen. 

Für die Belebung des kirchlichen Sinnes in unseren Pro
vinzen bietet der in Rede stehende Jahrgang des „Inland" so 
manches Beispiel. Unter andrem werden von mehreren Predigern 
Rigas „zur Förderung christlicher Erkenntnis" außer den sonntäg
lichen Gottesdiensten religiöse Versammlungen in der Kirche an 
den Wochentagen eröffnet und dort Bibelerklärungen gegeben. 
„Für diese Versammlungen spricht sich durch zahlreichen, die be
stimmten Räume überfüllenden Besuch die regeste Teilnahme aus." 
(S. 203.) 

In besonders Hellem Lichte aber spricht sich der Zeitgeist in 
Anlaß der Gedächtnisfeier des 300jährigen Todestages Martin 
Luthers (am 6./18. Februar) aus. 

Am bezeichnendsten lautet der aus der „Dörpt. Ztg." vom 
„Inland" übernommene Bericht aus Dorpat, wo es heißt: „Dorpat, 
den 8. Februar. Am K. d. Mts. fand die Gedächtnisfeier des 
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Todes unsres großes Reformators Luther (am gleichen Tage mit 
der Feier im Auslande) statt. . . . Was die Art der Feier an
langt, so fand sie bei uns nicht in der Weise statt, wie sie in 
Deutschland vorbereitet worden — die lutherische Gemeinde bei 
uns ist als wie eine hinterlassene Witwe: sie trauert gleich Rahel 
und will sich nicht trösten lassen. Darum fand keine öffentliche 
akademische Feier (wie manche erwartet) statt, sondern es hatte 
ein Professor der Theologie die lehrenden und lernenden Glieder 
seiner Fakultät zu sich ins Haus geladen und es ward daselbst 
nach einer Ansprache über 2. Kön. 2, 12 ein Todesbericht und 
Luthers Bekenntnis v. I. 1528 verlesen. Darum fand auch keine 
kirchliche Feier statt, sondern es hatten sich hie und da in einzelnen 
Häusern Bekenner des durch Luther wieder ans Licht gebrachten 
evang.-apostolischen Glaubens zu einer stillen Feier vereinigt. 

In der Sitzung der (Gelehrten) estnischen Gesellschaft aber, 
welche gerade auf diesen Abend siel, ward nach Beendigung des 
zur Tagesordnung Gehörenden Dr. Justus Jonas' Nachricht von 
dem Sterben des ehrwürdigen Vaters Luther verlesen, und die 
Anwesenden faßten, erquickt durch den einfachen, aber ansprechenden 
Bericht, einmütig den Beschluß, selbigen auch in estnischer Sprache 
drucken zu lassen und somit auch den Glaubensgenossen aus dem 
estnischen Volke zugänglich zu machen." 

In der St. Johannis-Kirche (eine Universitätskirche existierte 
damals bekanntlich noch nicht) fand dann am 10. Februar „eine 
ernste und würdige Nachfeier des 300jährigen TodesGedächtniS-
festes statt, in welcher der Prediger es der zahlreichst versammelten 
Gemeinde dringendst ans Herz zu legen bemüht war, unerschütterlich 
festzuhalten an dem Einen Herrn und dem Einen Glauben, der 
die Welt überwindet mit aller ihrer Angst und der auch dem 
teuren Gottesmann Luther allein die Kraft verlieh, Welt und Tod 
und Grab zu überwinden." 

In Riga wird ebenfalls am 10. Februar die kirchliche Feier 
des Luther-Tages in den städtischen und vorstädtischen Kirchen 
begangen. (S. 201—203). Superintendent Bergmann mahnt 
in der St. Petri-Kirche zu treuem Halten am Evangelium. Un
mittelbar nach dem Gottesdienst findet im Saale des Gymnasiums 
die Generalversammlung der Nigaschen Sektion der Bibelgesellschaft 
statt, die mit einer Luther-Gedenkrede eröffnet wird. Der Direktor 
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der Sektion gab darauf eine kurze Übersicht über die „erstaunens
werten Fortschritte der Bibelgesellschafts-Tätigkeit innerhalb des 
Zeitraumes von 42 Jahren." Weiter „ließ Redner Martin Luther 
selbst in seiner herrlichen Kraftsprache die Macht und den Segen 
des Gotteswortes verkünden", woran sich der Gesang des letzten 
Verses aus Luthers Triumphliede „Ein feste Burg ist unser Gott" 
anschloß. 

Ferner tritt am 18. Februar, dem Kalenderdatum des 300. 
Todestages Luthers nach Julianischer Zeitrechnung, die Große 
Gilde zu ihrer zweiten Fastnachtszusammenkunft zusammen; an 
diesem Tage, „an welchem vor 300 Jahren der Kämpfer für 
Recht und Wahrheit und Freiheit diese Welt verließ", beschließt 
sie, aus Mitteln der Gilde 2000 Rbl. S. zum Aufbau der im 
I. 1812 eingeäscherten St. Gertrud-Kirche herzugeben und für 
den Neubau einer evangelischen Kirche jenseits der Düna ein 
Kapital von 10,000 Rbl. abzulassen. — Weiter wird eine Sub
skription freiwilliger Beiträge zur Errichtung eines Martin-Luther-
Waisenhauses eröffnet und das Werk „nimmt einen gesegneten 
Fortgang." 

Endlich finde hier aus Riga noch folgende Notiz vom Schluß 
des Jahres (S. 1187) Platz: „Durch wahrhaft christliches Ent
gegenkommen von etwa 300 Mitbürgern unsrer Stadt, die sich 
zu einem jährlichen Beitrage von 1 Rbl. S. verpflichtet haben, ist 
der Prediger der St. Gertrud-Kirche in den Stand gesetzt, am 
10. November, als am Geburtstage unsres großen Reformators, 
eine Schule für Kinder armer, seiner Gemeinde angehörenden 
Eltern, genannt St. Gertrud-Gemeindeschule, nach eingeholter 
höherer Genehmigung zu errichten. 60 Kinder, ebenso viel männ
lichen als weiblichen Geschlechts, sollen in dieser Schule in 24 
Stunden wöchentlich unentgeltlich Unterricht erhalten in der 
Religion, im Kirchengesang, im Lesen, Schreiben und Rechnen, — 
die Mädchen auch Unterweisung in den weiblichen Handarbeiten 
durch 5 Damen, die sich dazu anheischig gemacht." . . . 

In Reval wurde der Todestag des Reformators am 6./18. 
Februar „in unseren Hauptschulen feierlich begangen" und auf 
Anordnung des Stadtkonsistoriums am nächstfolgenden Sonntag 
von allen lutherischen Kanzeln in Reval „den Gemeinden in an
gemessener Weise in Erinnerung gebracht." (S. 289.) Im Hause 
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des Pastors Th. Luther, eines Nachkommen vom Bruder des 
Großvaters Martin Luthers, wurde ein als „die schönste Frucht 
dieser Todesfeier" bezeichneter Vortrag gehalten und dann zum 
Besten zweier Armenschulen veröffentlicht. 

— Man mochte durch die Konversionsbewegung hier 
und da das Gefühl gehabt haben, der Bau des evang.-lutherischen 
Kirchenwesens in den drei Provinzen sei ins Wanken gekommen; 
das Jahr 1846 schon zeigte, auf wie starke Pfeiler er sich stützte. 

Wie es sich hier auf geistlichem Gebiet regt zur Belebung 
des Erstarrten und Festigung des Schwankenden, so sehen wir in 
dem Jahrgang 1846 der uns beschäftigenden Zeitschrift auch manche 
Symptome für das heiße Bemühen um Fortschreiten auf agrar-
politischem Gebiet und um materielle Fortentwicklung. Das auf 
seine Gutsherrlichkeit sich zurückziehende Junkertum wird scharf ver
urteilt; die Anwendung der Prinzipien vollster Humanität, der 
Aneignung entwickelterer Formen der Ackerbewirtschaftung, der 
Selbstarbeit und Selbstbildung des Gutsbesitzers wird das Wort 
geredet. 

So zieht gegen junkerliche Indolenz ein patriotischer Eiferer 
mit folgenden zürnenden Worten (S. 54) zu Felde: „. . . Wir 
kennen unsere Provinz nicht, und weil wir unsere Provinz nicht 
kennen, kennen wir auch unsere Güter nicht. Wie manchem ver
fließt ein halbes Säkulum auf seinem Landsitz und noch hat er 
nicht daran gedacht, in seinen Wald zu gehen, ein Bauergesinde 
zu betreten, ja mancher ist kaum bis zur äußersten Grenze seiner 
Felder gekommen! Einsam mit dem Anbau des eigenen Grund
stückes beschäftigt, kaum die Bevölkerung, die Kultur und den 
Boden des Kirchspiels kennend, streift kein Gedanke an die mögliche 
Bedeutung der Ostseeprovinzen hin, die größer sind als Bayern, 
als Irland, die wahrscheinlich mehr innere Quellen des Reichtums, 
gewiß eine günstigere Handelslage haben und nur durch beispiellose 
Indolenz und Vereinzelung der Landbesitzer verhältnismäßig sehr 
arm und sehr unbedeutend sind. . . . Mit Trauer erblickt man 
die Bestrebungen edler. Patrioten, wie des vortrefflichen Landrats 
Bruiningk, die Gesundheit und Kräfte dem Vaterlande darbringen, 
wenn die einfache Genugtuung ihnen versagt wird, Tätigkeit und 
Eifer einer jüngeren Generation zum Gemeinsinn, zum Taten 
blühender Vereine, zum wahren Wohle des Vaterlandes zu wecken. 



Züge auS unserer provinziellen Physiognomie. 109 

wenn es ihnen nur wenige zu überzeugen gelingt, daß der Wohl
stand des Einzelnen weit gewisser aus dem Wohlstande des Ganzen, 
als umgekehrt hervorgeht. Gott verhüte, daß unsere Nachkommen 
in gleicher Unwissenheit der nächsten Umgebung, der vaterländischen 
Zustände aufwachsen." 

Die bäuerlichen Verhältnisse werden denn auch im „Inland" 
durchweg von einem aufgeklärten, durch die nachmalige Entwicklung 
glänzend gerechtfertigten Standpunkt aus betrachtet. 

Von hohem Interesse ist gleich der erste Artikel des Jahr
ganges 1846, in welchem Ernst von Rechenberg-Linten unter spe
zieller Berücksichtigung Kurlands die „Bauerverhältnisse in der 
Oekonomie, in Beziehung auf die frühere Leibeigenschaft und die 
Entwicklung des Bauerstandes nach derselben" behandelt. Noch 
waren nicht 3V Jahre seit der Aufhebung der Leibeigenschaft ver
strichen und jenseits der Narowa und Welikaja stand die Leib
eigenschaft noch völlig ungebrochen da; aber der Verfasser des 
Aufsatzes konstatiert gleich eingangs: „Der Besitz eines Leib
eigenen ist bei uns schon ein ganz veralteter, nach dem gegen-
wütigen Bildungsstande unserer Provinz auch moralisch ganz un
verwendbarer Rechtsbegriff. Herr und Diener würden sich ganz 
eigens gebärden, wenn sie sich nicht trennen könnten, und ersterer, 
wenn er ihn auch fortzutreiben Ursache hätte, für ihn dennoch 
Kopf- und Nekrutensteuer bezahlen, oder, im Fall der Diener ent
laufen und zurückgebracht werden würde, das sog. Fanggeld von 
10 Rtl. Alb. dem Ergreifer entrichten müßte. Ein Läufling in 
jenem Sinne ist ein ganz absolutes Wort, denn niemand entläuft 
sich mehr selbst, indem die Person auch nur sich selbst angehört." 
— Er tritt weiter für tunlichst humane Behandlung der Bauern 
im eigensten Interesse der Gutsbesitzer ein und konstatiert u. a. 
mit Befriedigung, daß es „eine Menge Güter gibt, wo die körper
liche Hauszucht bei den Hofesarbeitern der Gesindesbauern garnicht 
angewendet wird. 

Den eigentlichen Kern des Aufsatzes aber bildet eine schon 
im Jahre 1840 dem kurländischen Landtage vorgelegte Denkschrift 
des Landesbevollmächtigten Baron Hahn. In weitausschauender 
agrarpolitischer Weisheit wird hier -- schon im Jahre 1840! — 
für die völlige Abschaffung der Frohne und für Ersetzung dieser 
durch Geldpacht mit Wärme plädiert; in Verbindung damit sollen 
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die Gehorchsverpflichtungen auf dem Hose einer für Lohn einzu
richtenden Knechtswirtschaft weichen. Das wird eingehend be
gründet. „Zur größten Genugtuung" bemerkt Ernst v. Rechenberg 
zum Schluß, „daß die Ritterschaft selbst als Musterwirtschaft und 
als nachahmungswürdiges Beispiel durch die überwiegendste Stim
menmehrheit die Einführung der Zins- und Knechtswirtschaft auf 
einem ihr gehörigen Patrimonialgute beschlossen und ihre Repräsen
tation solches bereits ausgeführt hat, daß die Beratungen hierüber 
aus freiem Antriebe der größte Beweis von dem Fortschreiten 
des Zeitgeistes find, ja daß selbst dieser Aufsatz, den ich als Guts
besitzer in meinem eigenen Interesse geschrieben, von diesem Geiste 
spricht, indem jetzt jeder Gebildete und deshalb meine Landsleute 
vorzüglich seinen Inhalt würdigen und verstehen werden, während 
am Ende des vorigen Jahrhunderts ich als ein Ketzer und Feind 
des Vaterlandes ohne Barmherzigkeit in der öffentlichen Meinung 
gerichtet worden wäre." 

In dem nämlichen Geiste wird (S. 494) auch für livländische 
Verhältnisse die Einführung der Knechtswirtschaft befürwortet und 
namentlich auf diese in Heimtal von P. v. Sivers musterhaft 
organisierte Bewirtschaftungsmethode hingewiesen. 

Auch in Estland ist man nicht untätig und sucht den Erfor
dernissen einer neuen Zeit nachzukommen. So bildet sich dort 
(S. 737) „zur Beförderung des Wohlstandes der Bauern der 
Ostseegouvernements" aus Gliedern des estländischen Adels eine 
Gesellschaft, die sich zum Zweck setzt, ein Gut anzukaufen und 
darauf „Musterverhältnisse der Bauern zu den Gutsherren zu ver
suchen." Zu diesem Behuf waren damals schon 21,500 Rbl. S. 
aufgebracht; außerdem stand noch ein Darlehen von 50,000 Rbl. S. 
aus dem Reichsschatz zur Disposition. 

Mit den wirtschaftlichen und sonstigen Landesangelegenheiten 
beschäftigen sich in jenem Jahre angelegentlich die auf Allerhöchsten 
Befehl mit Hinzuziehung von Repräsentanten der Ritterschaften 
niedergesetzten „Kommissionen in bäuerlichen und Provinzialange-
legenheiten". Vom Generalgouverneur sind für Livland als 
Deputierte der Landrat R. I. L. Samson von Himmelstiern und 
von Fölkersahm zu Groß-Rujen designiert; weiter nehmen der 
livländische Landmarschall Karl v. Lilienfeld und als Ritterschafts
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delegierte Landrat Alex. v. Oellingen und Kreisdeputierter Baron 
Nolcken an den Kommissionsberatungen teil. 

Recht weitgehende Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Bele
bung der Provinzen ruft in jener Zeit auch ein Eisenbahnprojekt 
wach. Aus Libau wird dem „Inland" im Februar 1846 (S. 207) 
geschrieben: „Wir hören viel von einer Eisenbahn, die von Peters
burg nach Baltischport gelegt werden solle. Würde die Bahn noch 
um 300 Werst verlängert und nach Libau hin gelegt werden, so 
würde sie nicht nur die an die Bahn nach Baltischport geknüpften 
Bedingungen in vollem Maße erfüllen, sondern auch die Städte 
Narva, Dorpat, Riga, Mitau und Libau in direkte Verbindung 
mit der Residenz setzen und könnte noch weiter geführt werden, 
statt daß sie mit Baltischport ein Ende hätte. Was müßte nicht 
der Personenverkehr und namentlich der zwischen Riga und Mitau 
dem Unternehmen einbringen, und wie würde eine Eisenbahn von 
Libau nach Warschau, von der wieder die Rede ist. den Unter
n e h m e r n  v o r t e i l h a f t  u n d  f ü r  L i b a u  s e g e n b r i n g e n d  s e i n —  
Das ganze Eisenbahnprojekt nimmt schließlich eine recht über
raschende Wendung. Die zur Gründung der Bahn Petersburg-
Baltischport zusammengetretene Gesellschaft erhält nämlich von der 
Regierung die Bestätigung nebst Garantierung von 4 pCt. des 
Anlagekapitals, jedoch fürs erste für einen Schienenweg von 
Petersburg über Oranienbaum nach Kronstadt (S. 1017). — 
Noch mehr als zwei Dezennien verstreichen, bis endlich die Bahn 
Petersburg-Baltischport verwirklicht ist. 

Mochte auch in den Städten sich die materinlle Not der Zeit 
aufs empfindlichste fühlbar machen, so hinterläßt das Jahr 1846 
doch durchaus den Eindruck, daß das städtische Leben sich in auf
steigender Linie bewegt. Es ist schon darauf hingewiesen worden, 
wie in Anlaß der Hungersnot und Teuerung in den Städten 
freudig tatkräftige Hilfsbereitschaft in Wirksamkeit trat und wie 
die Konversionsbewegung sich in den Städten, namentlich gelegentlich 
des Luther-Gedenktages, wiederspiegelte. Mehrere größere kom
munale Werke und Projekte beschäftigen die Bürgerschaften, — so 
in Riga der Plan zur Anlage einer unterirdischen Wasserleitung 
für die Petersburger Vorstadt, die Umpflasterung der städtischen 
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Straßen, das Projekt der Ersetzung der hölzernen Röhren durch 
eiserne Wasserröhren bei der aus dem 17. Jahrh, stammenden 
„Wasserkunst", und zugleich der Plan, „die Triebkraft dieses 
hydraulischen Werkes dem Pferdegeschlecht zu nehmen und durch 
eine Dampfmaschine zu ersetzen", endlich die Begründung eines 
Kreditvereins der städtischen Jmmobilienbesitzer (S. 331—332). 

Besondere Regsamkeit tut sich in unsrer Universitätsstadt 
Dorpat kund. In rühriger Weise ist der von der Staatsdame 
Fürstin Barclay de Tolly gegründete Hilfsverein tätig; pro 1845 
hat er an regelmäßigen Beiträgen die Summe von 895 Rbl. S. 
(darunter ein Beitrag von 85 Rbl. seitens der Großfürstin Helene 
Pawlowna) aufgebracht und Verlosungen, Konzerte, theatralische 
Vorstellungen und eine „Kollekte im Privattheater-Verein" veran
staltet; im Jahre 1846 hält auch Professor Mädler einen 
öffentlichen Vortrag zum Besten des Hilfsvereins über seine Auf
findung des Zentralkorpers in unserem Fixstern-System; wiederholte 
testamentarische und andere Zuwendungen — so von dem am 
12. April 1846 verstorbenen Sekretär Karl Schultz 5000 Rbl. S. 
und ein neues zweistöckiges Haus und vom Gärtner Neubauer 
5147 Rbl. S. — legen Zeugnis ab von den Sympathien, deren 
sich dieser Verein erfreut, und von der damals anzutreffenden 
gemeinnützigen Gesinnung. 

Die Stadtverwaltung unternimmt allerlei Neuerungen und 
Vervollkommnungen. Im Herbst 1846 wird für die Beleuchtung 
der städtischen Straßen Spiritusgas statt des bisherigen Hanföls 
angewandt. (Mit Bezug darauf schreibt Bulgarin an ein russisches 
Blatt: „Die nachts durch unser Dorpat Reisenden wundern sich 
jetzt, Haß es bei uns so licht ist wie auf dem Newski-Prospekt.") 
Zwei artesische Brunnen werden angelegt; man beginnt damit, 
für die Bauern des Stadtgutes Jama steinerne Häuser aufzu
führen; der Plan zur Errichtung eines Zwangsarbeitshauses 
(„Korrektionsanstalt") wird ernstlich ins Auge gefaßt. 

Man freut sich jeder Verschönerung der Stadt, — so der 
in Aussicht stehenden Enthüllung des Barclay-Denkmals und der 
Anlage des Techelferschen Parkes. Über den letzteren Punkt bietet 
das „Inland" unterm 21. August die nachstehende, wohl für 
manchen Lokalpatrioten interessante Mitteilung (S. 838—839): 
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„Als ich nach einem Zeitraum von 32 Jahren das eine 
Werst von Dorpat belegene Gut Techelfer und die malerische 
Umgebung desselben mit teils freudigen, teils wehmütigen 
Jugenderinnerungen besichtigte, erfuhr ich die Gegenwart des 
derzeitigen Herrn Besitzers, den ich vor mehreren Jahren in 
der Residenz kennen gelernt, und ward bei einem Besuch 
besonders angenehm überrascht durch die Aeußerungen und 
Mitteilungen dieses durch Reisen und Selbststudien fein gebil
deten, noch jungen Mannes, dessen wohlwollende, für die An
nehmlichkeiten in unseren Provinzialstädten so sehr vermißten 
öffentlichen Lebens tätig sorgende Gesinnungen dem Dorpatschen 
Publikum viele und mannigfache Erholungen im Techelferschen 
Bereich versprechen. 

Derselbe hat nämlich beschlossen, ein fruchtbares, kulti
viertes, 12 Dessjatinen betragendes Acker-Areal, von der Stadt
grenze an mit dem Lustgarten des Herrenhofes verbunden, zu 
einer großartigen Parkanlage fürs Publikum zu opfern und 
zu eröffnen, deshalb einen geschickten Kunstgärtner angestellt, 
Pläne entworfen und bereits ansehnliche Summen dazu ange
wiesen, um während seiner bevorstehenden, vielleicht jahrelang 
dauernden Abwesenheit auf Reisen, im nächsten Herbst wilde 
Baum- und Sträucherpflanzungen edler Arten zu beginnen 
(Fahrwege, Fußstege, Kanäle und Brücken sind bereits im 
Werke) und für die zivilisierte Welt ein vollständiges Restau
rationsgebäude mit Pavillons, Kiosks und anderweitigen Gesell
schaftslokalitäten aufzuführen — als Abteilung von der schon 
bestehenden Hofesschenke, zu welcher letzteren jedoch ebenfalls 
eine bedeutende Ackerfläche in der Nähe auf der andern Seite 
des Hofes, ganz von dem Hauptpark mittelst einer hohen Be
friedung getrennt, zu einem Lustwäldchen für John Bull ein
geräumt wird. 

Möchten solche gemeinnützige Vorsätze, auf wahrhaft 
liberale Ansichten gegründet, einen ungehinderten Fortgang 
haben und anderseits nicht durch engherzige, kleinliche Ich-
Philosophie gestört, sondern vielmehr nach dem Beispiel aller 
zivilisierten Länder durch Handreichung, d. h. Entgegenkommen 
in Hinsicht grenznachbarlicher, grundherrlicher und öffentlicher 
Rechtsgrundsätze, und dadurch diese höchst lobenswerte Unter
nehmung gefördert werden, auch der Zerstörungssucht der 
niederen Klassen Einhalt geschehen, um wenigstens auf die 
Weise die dem uneigennützigen Unternehmer zuzuerkennende 
Erkenntlichkeit zu betätigen." 

Die schmucke, kleine Embachstadt stand damals im Zeichen 
vollen Aufblühens; ihren Hauptstolz bildeten die Universität und 

Baltisch« Monatsschrift »90«, Heft S—9- 4 
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die Schulen. Reiches Lob wird ihr auch von Nicht-Alteingesessenen 
gezollt. So bemerkt Th. Bulgarin in einem seiner „Briefe aus 
Livland" an N. I. Gretsch (S. 943): „Überhaupt sind die hier 
anreisenden Russen von der Bequemlichkeit und Ordnung in der 
Stadt entzückt." — Mit höchster Anerkennung äußert sich die s. Z. 
vielgelesene, in Petersburg ausgegebene „Nordische Biene" über 
die Stadt: 

„Dies ist", so heißt es in der Nummer vom 4. Mai 1846 
(„Inland" S. 476), „keine große, aber eine kostbare Perle in der 
Russischen Krone. Es ist längst Mode geworden, Dorpat ein 
Petersburg so mimature zu nennen, obgleich diese Parallele 
allerdings ein wenig übertrieben ist; allein Dorpat ist uuter den 
Kreisstädten in ganz Europa unzweifelhaft dazu berechtigt, den
selben Platz einzunehmen, welchen Petersburg unter den Residenzen 
behauptet. Dorpat ist eine reinliche Stadt und für eine Kreisstadt 
sogar prächtig (?!) gebaut — bei einer herrlichen, malerischen Lage, 
welche dem bekannten Künstler Lera dazu Veranlastung bot, die 
Ansicht von Dorpat in sein Kosmorama des ganzen Weltkreises 
einzuschließen, und was das allerivichtigste ist: Dorpat genießt des 
Ruhmes äußerst gesunde Luft. ... In den Dörptschen Buden 
und Magazinen können Sie alles dasjenige finden, was Sie in 
Moskwa und St. Petersburg antreffen — alle russischen und aus
ländischen Waren. Allein die Hauptsache bleibt, daß man wohl 
nirgends seine Kinder beiderlei Geschlechts so gründlich und doch 
so billig ausbilden lassen kann, als in dem gelehrten Dorpat, 
wenn man sie unter elterlicher oder doch wenigstens gehöriger 
fremder Aufsicht erziehen lassen will, und es gibt wohl kaum 
irgendwo eine bessere medizinische Fakultät, als in Dorpat." 

Gegenüber diesem, freigebig von russischer Seite gespendeten 
Lobe kann man die daran geknüpften tadelnden Bemerkungen schon 
verschmerzen; diese beziehen sich darauf, daß der Russe sich in 
Dorpat nicht ganz heimisch fühlt, daß es hier „kein allgemeines 
Leben", keine „allgemeinen anständigen Vergnügnngen", wie z. B. 
kein Theater, überhaupt aber keine „russische Treuherzigkeit, russische 
Gastfreundschaft und russische Heiterkeit" gebe. — Ob der Verfasser 
dieses Artikels auch noch heutzutage solches Lob spenden und seine 
Desideria gerade in solcher Färbung vorbringen würde? 

5 
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Das Schulwesen der Ostseeprovinzen stand — trotz des soeben 
von russischer Seite ihm gespendeten Lobes — im Vergleich zu der 
nachmaligen Entwicklung in den 70er und 80er Jahren noch weit 
zurück. Der offizielle ministerielle Bericht pro 1845 verzeichnet 
für den damaligen Dorpater Lehrbezirk nur vier Gymnasien (Riga, 
Dorpat, Mitau und Reval), während in der Folge — abgesehen 
von den beiden livländischen Landesgymnasien in Fellin und 
Birkenruh — noch Gymnasien in Riga, Pernau, Arensburg, 
Goldingen, Libau und Reval hinzukamen. Eine sehr wichtige 
Rolle spielten damals augenscheinlich die Privat-Pensionen und 
-Schulen. Nach dem zitierten ministeriellen Bericht (S. 710) gab es 
im Dorpater Lehrbezirk „4 Gymnasien, 1 Seminar für Elementar
lehrer, 24 Kreisschulen und 87 Elementar- und Kirchspielsschulen 
mit 5395 Schülern beiderlei Geschlechts; diesen Kronsschulen stehen 
zur Seite 185 Privat-Pensionen und -Schulen mit nicht weniger 
als 4945 Schülern, also mit einer Schülerzahl, die an diejenige 
der Schulen der ersten Kategorie recht nahe heranrückt. 

Die damalige Universität Dorpat erfreute sich eines vorzüg
lichen Rufes. Sie zählte gleichwohl erst 575 Studierende, eine 
Ziffer, die aber erhöhte Bedeutung gewinnt, wenn man erfährt, 
daß die damals meistbesuchte der sechs Universitäten des Reiches, 
die von Moskau, auch nur 981 Studierende aufwies. 

An die damalige staatliche Stellung zum baltischen Schul
wesen erinnert der Schlußsatz in dem ministeriellen Bericht des 
Jahres 1846, wo es heißt (S. 763): „In den Ostseeprovinzen 
wurden die durch die bisherigen Maßregeln sicher begründeten 
Fortschritte in der russischen Sprache bis zu dem Grade der Reife 
gebracht, daß das Ministerium ohne alle Schwierigkeit zu den 
Schlußverfügungen in dieser Angelegenheit fortschreiten konnte." 
— Was „Schlußverfügungen heißt, das hat man damals nicht 
entfernt geahnt; wir erst haben sie in den 80er und 90er Jahren 
bis auf die Neige zu kosten bekommen. 

In Bezug auf die Universität hatte ein medizinisches Komitee 
in der Residenz sich mit der „Verteilung der zum Lehrstuhl der 
Staatsarzneikunde an der Dorpater Universität gehörigen Gegen
stände" beschäftigt und dabei auf die Notwendigkeit hingewiesen, 
„daß die Vorträge über die Medizinaleinrichtungen im Reiche und 
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die Übungen der Studierenden in der Abfassung gerichtlich-medi-
zinischer Protokolle in russischer Sprache stattfinden." 

Wohl in seiner reinsten und edelsten Form prägt sich der 
Geist der Zeit, soweit das „Inland" in Betracht kommt, in der 
pädagogischen Monatsbeilage dieser Zeitschrift aus. Diese „Beilage 
für pädagogische Aufsätze und Nachrichten" oder „Blätter für Er
ziehung und Unterricht" werden vom Dorpater Oberlehrer Theod. 
Thrämer redigiert, der sie mit einem schwungvollen „Vorwort" 
eröffnet und der Gunst des gebildeten Publikums empfiehlt. 

Welche Themata damals die Gemüter beschäftigten, geht 

namentlich aus einer sehr langen Reihe von Sätzen und Fragen 
hervor, welche die Redaktion der „Blätter für Erziehung und 
Unterricht" sich von Pädagogen und Nicht-Pädagogen hatte ein
senden lassen — Sätze und Fragen, über welche die Einsender 
etwas mitzuteilen oder mitgeteilt zu lesen wünschten (S. 39 ff., 
Beilage). Da finden wir beispielsweise folgende Fragen! 

„In Bayern hat nachweislich die Teilnahme des Publi
kums und der Gemeinen am Schulwesen in demselben Maße 
abgenommen, je mehr bis ins Einzelne die baierische Regierung 
die Sorge und Beaufsichtigung in der Beziehung auf sich ge
nommen hat. Aus welchen allgemeinen Ursachen ließe sich 
eine solche Erscheinung erklären?" 

„Welche Veranstaltungen können dazu führen, die höheren 
Stände zu vermögen, daß sie den Kindern eine längere Schul
zeit gewähren?" 

„N u r der selbsttätige Lehrer arbeitet freudig und segens
voll. Zu sehr ins Einzelne gehende Lehrpläne und Dienst
anweisungen, zu ängstliche Bewachung von seiten der Vorge
setzten drücken den guten Lehrer nieder und bessern den schlechten 
nicht. Wie läßt sich mit der dem einzelnen Lehrer zuzuge
stehenden Freiheit die gleichfalls notwendige sorgfältige Beauf
sichtigung seiner amtlichen Tätigkeit in Uebereinstimmung 
denken?" 

Besonders beachtenswert unter den mancherlei pädagogischen 
Aufsätzen erscheint ein solcher des unvergeßlichen Schulmannes 
I. v. Schroeder, welcher in einer kurzen Studie, „Einige 
Gedanken über die Heranbildung unserer Jugend zu einer tüchtigen 
Gesinnung", seine Anschauungen über das Endziel der Jugend
erziehung entwickelt. (S. 553—557, Beilage.) 
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„Wir dürfen", führt er aus, „nur dann auf segensreiche 
Erfolge rechnen, wenn wir mit Ernst und größter Anstrengung 
dahin wirken, daß unsre Jugend zu einer tüchtigen Gesinnung 
herangebildet werde. Gesinnung schreiben wir dem Menschen zu, 
bei dem die möglichst kräftige Richtung seines Willens auf die 
Verwirklichung der höchsten sittlichen Aufgaben gerichtet ist." — 
Darum gelte es bei der Jugenderziehung, erstens das richtige Ziel 
erkennen zu lassen, d. h. die Erkenntnis der Wahrheit in der 
Jugend zu wirken, und zweitens die Fähigkeit zur Erreichung des 
Zieles zu fördern, d. h. die Seite des Willens zu entwickeln und 
die Jugend zu tatkräftigem Handeln zu erziehen. „Gelingt es uns 
nun aber auch" — so heißt es im letzten Absatz — „die Jugend 
nach beiden besprochenen Richtungen hin tüchtig durchzubilden, so 
kann nicht genug daran erinnert werden, wie dieselben in stets 
lebendige Beziehung und Wechselwirkung zu einander gebracht 
werden müssen. Gelingt es uns, dies rechte Wechselverhältnis 
zu treffen, nun dann wird es uns möglich sein, Menschen von 
Gesinnung zu bilden, von entschiedenen sittlichen Grundsätzen, mit 
dem entschiedenen Bestreben, um jeden Preis und durch jedes 
Opfer das zu verwirklichen, was sie als wahr und recht erkannt 
haben, und es zum Gemeingut der Menschen zu machen — Men
schen, die entschlossen sind, das Rechte und Gute in der bürger
lichen Gesellschaft aufrecht zu erhalten, und die zu jeder Zeit bereit 
sind, mit der Schlechtigkeit, der Rohheit und der Unsittlichkeit 
einen Vernichtungskampf zu kämpfen. Damit ferner die Aufgabe 
vollkommen gelingen könne, ist es notwendig, daß ein tüchtiger 
Geist die Jugend trage, eine kräftige Luft sie umwehe. Wir 
haben in Gesamtheit die Verpflichtung, durch Leben und Beispiel 
voranzuleuchten. Mögen unsre Knaben und Jünglinge von uns 
schon früh durch unsre ganze Erscheinung lernen, daß sie nicht 
zum Genießen, nicht zum selbstsüchtigen Streben, sondern zum 
Opfern und uneigennütziger Tätigkeit berufen sind. . ." 

Diese goldenen Worte kennzeichnen den Geist, der vor zwei 
Menschenaltern durch unser Schulwesen wehte. 

Innerhalb der geistigen Atmosphäre jener Zeit vor 60 Jahren 
tritt vor allem der erstarkte historische Sinn in den Vordergrund. 
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Es war eine Zeit, in der man ungleich beschaulicher als heutzutage 
sich auslebte, wo die geistigen und politischen Gedanken nicht so 
rasch sich dem Augenblicksbedarf anpaßten, sondern, trotz des regen 
Flutens neuer geistiger Strömungen, mehr ausreiften. Von der 
Gegenwart aus vertiefte man sich in die Vergangenheit der Heimat, 
und der schon in den 30er Jahren kräftig wiederbelebte historische 
Sinn erstarkte in der Berührung mit den vitalen Fragen der 
Gegenwart, für die man wechselseitig wiederum Kraft schöpfte aus 
dem reichen Erbe der Vergangenheit. 

In hellstem Lichte fand die Vereinigung von Vergangenheit 
und Gegenwart in den historischen Gedenktagen des Jahres 1846 
ihren Ausdruck. In diesem Geiste ward vor allem, wie bereits 
vorausgeschickt worden, der 300jährige Todestag des Reformators 
Martin Luther in Riga, Dorpat, Reval usw. pietätvoll begangen. 

Ferner ward am 5. November 1846 „in stiller Betrachtung 
der wechselvollen Ereignisse" des Tages gedacht, da vor 500 Jahren 
der deutsche Orden in Preußen und Livland die Provinz Estland 
vom Dänenkönig Waldemar käuflich erwarb. „. . . Wir haben 
die von ihm (dem Orden) und in den drei folgenden Jahrhunderten 
nicht minder auch von seinen Nachfolgern im Regiment reichlich 
vermehrten und verbesserten Gnadenbriefe, Freiheiten, Rechte und 
alten wohlhergebrachten Gewohnheiten, soweit sie als offenbar 
vernünftig und gerecht sich auch auf unsre Zeit noch verwendbar 
erwiesen haben, noch mit dem Beginn dieses Jahres in verjüngter 
Kraft aus Gnaden der gegenwärtigen huldvollen Regierung unsrer 
Provinz erneuert und für alle Zukunft (!) gesichert (!) gesehen — 
vereint mit den Rechten und Freiheiten auch der einheimischen 
lutherischen Geistlichkeit und der Bürgerschaft in den Städten, 
wofür Dank und Preis gebührt der allwaltenden Vorsehung, welche 
mit gleicher Allmacht und Liebe die Geschicke der Völker wie der 
einzelnen Menschen lenkt. ..." — Für „alle Zukunft gesichert" 
hieß es damals; diese Zukunft fand leider schon mit dem Jahre 
1881, mit der Thronbesteigung des Zaren Alexander III., durch 
den Zarischen Willen sein Ende, und nach der nivellierenden und 
destruierenden Nussifizierungspolitik der beiden folgenden Jahrzehnte 
lieferten unsre Tage die furchtbare Illustration zu der Wirkung 
dieses Bruches mit der Vergangenheit. 
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Ein dritter Gedenktag des Jahres 1846 fiel auf den 28. 
November — der 50. Jahrestag der Aufhebung der Statthalter
schaftsoerfassung. An diesen Gedenktag mahnte auf der allge
meinen feierlichen und öffentlichen Versammlung der Rigaer 
Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde am 6. Dezember 
1 8 4 6  i n  s e i n e r  F e s t r e d e  d e r  P r ä s i d e n t  L a n d r a t  R .  I .  L .  v o n  
Samson-Himmel stiern mit Worten dankbarer Erinnerung. 
„Es ist", sagte er unter Hinweis auf diesen „denkwürdigen Tag" 
( S .  1 2 1 7 ) ,  „ d e r  a c h t u n d z w a n z i g s t e  N o v e m b e r  d i e s e s  J a h r e s  d e r  
Tag, welcher das halbe Jahrhundert beschloß, seit die Huld des 
in Gott ruhenden Kaisers Paul I. unsrer vaterländischen Provinz 
die Rechte und Verfassungen wiedergab. Rechte und Verfassungen, 
die wir dem Patriotismus und redlichen Sinne unsrer Vorfahren 
verdanken und von welchen wir uns, wenn auch nur vorüber
gehend, mit dem schmerzlichen Bewußtsein dessen trennten, was 
wir ihnen verdanken — Rechte und Verfassungen, die uns als 
heilige Ueberlieferung der Vorzeit ewig teuer sein müssen und 
gewiß teuer bleiben werden!" 

Für historische Untersuchungen herrscht damals lebhaftes 
Interesse; das beweisen die im „Inland" selbst veröffentlichten 
zahlreichen geschichtlichen Aufsätze und Reminiszenzen, eine selbst 
im abgelegenen kleinen Lemsal veranstaltete Kunst-, Industrie- und 
Altertums-Ausstellung, vor allem endlich die Tätigkeit der damals 
noch jungen, zu Ausgang der 30er und Anfang der 40er Jahre 
gegründeten historischen Vereine und Institute — der Rigaschen 
Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen, 
der Gelehrten estnischen Gesellschaft, des Zentralmuseums vater
ländischer Altertümer an der Universität, der Estländischen litera
rischen Gesellschaft in Reval, des neu belebten Mitauer Literatur-
und Kunstvereins. Diese Vereine waren damals in gewissem 
Umfange kleine Zentralpunkte des geistigen Lebens überhaupt, und 
so sehen wir sie einerseits in reger Fühlung mit den Ereignissen 
des Tages, anderseits wohl auch über die Schwelle der ehrsamen, 
strengen Wissenschaft hinaus> und in das der Kunst und Poesie 
hineintreten. Beispielsweise verliest C. v. Reinthal in der 
Dezember-Sitzung der Gelehrten estnischen Gesellschaft den Anfang 
e i n e r  d r a m a t i s c h e n  A r b e i t  „ R u r i k " ,  u n d  d e r  O b e r l e h r e r  S a n t o  
widmet dem kürzlich an der Ruhr Verstorbeyen trefflichen Zeichner 



120 Züge aus unserer provinziellen Physiognomie. 

L. v. Maydell einen poetischen Nachruf (S. 1093—1094). Die 
Färbung dieses Nachrufes hat auch als Zeugnis aus der Zeit 
einen gewissen Wert und wir geben daher von den 5 Versen den 
2., 3. und 4. wieder: 

„Noch schmerzen diese tiefen Herzenswunden, 
Noch fließet, deutscher Mann, die Zähre Dir — 
Wie hast Du doch am kräftigen, gesunden 
Und schlichten Sinn, an deutscher Herzenszier 
Die ernste, reine Freude stets gefunden! 
Wie sproßte blütenreich und kräftig hier 
Im Norden, noch durchzuckt von heil'ger Flamme, 
In Dir ein Reis von altem, deutschem Stamme! 

Dort, wo die Kunst sich ihrer Tempel Hallen 
Im reichen Süden herrlich schmückt und baut. 
Dort, wo ihr gern, im ernsten Wallen 
Nach schönem Ziel, auf hohe Meister schaut — 
Hat sie auch Dir mit stillem Wohlgefallen 
Ihr heiliges Geheimnis anvertraut — 
Dort bot im Lieblingslande der Camönen 
Sie neue Heimat Dir bei ihren Söhnen. 

Doch zog Dich's fort in die geliebten Kreise 
In Deiner Väter heimatliches Land; 
Dein treues Herz ersehnte schön're Preise, 
Als einen Kranz, den Dir die Fremde wand — 
Wie lieb Dir war des Heimatvolkes Weise, 
Wie sinnig ihm Dein Herz sich zugewandt. 
Wie Deine Kunst gedient dem Vaterlande — 
Manch lieblich Werk blieb uns zum Unterpfande. 

» 

Es ist schon mehrfach hervorgehoben worden, in wie engem 
Konnex unser früheres prorinzielles Leben mit den geistigen Strö
mungen des Westens stand, und das gilt in besonderem Maße 
von der geistigen Atmosphäre der zweiten Hälfte der 40er Jahre, 
einer begeisterungsfrohen Zeit, erfüllt von unklarem Freiheitsdrange 
und idealem Humanismus, von den Träumereien der Romantik 
und von schwärmerischem liberalen Doktrinarismus. 

In der Zeit der Vorläufer zum „tollen Jahre" stellt uns 
auch das Durchblättern des 1846er Jahrganges des „Inland" 
hinein. Die „blaue Blume der Romantik" steht hier nicht minder 
in voller Blüte, wie jenseits der Grenzpfähle nach Westen hm. 
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Man schwärmt — schwärmt für die Ritterromantik des Mittel
alters, für den „freien Geist", als „das Prinzip oder die Bedin
gung aller Geschichte" (S. 177) und für Bildung und Aufklärung. 

So recht ein Kind jener Zeit ist der „Ruf eines Adeligen", 
von dessen 6 Versen die nachstehenden 4 hier wiedergegeben seien: 

Was können frommen Wappen uns und Ahnen — 
Veraltet ist der Name, tot der Klang. 
Wir schwören zu des Geistes hehren Fahnen, 
Der Aberglaube weicht dem freien Drang. 

„Die wahre Freiheit und die freie Wahrheit!" 
Das soll auch künftig unsre Losung sein. 
Wir bleiben dann in dieses Lichtes Klarheit, 
Dem wahren Adel treu und feind dem Schein. 

Nicht singe ich von irdisch roher Bande, 
Das Band der Geister zieht durchs ganze All, 
Es windet funkelnd sich durch alle Lande 
U n d  e i n e t  A l l e r  K r a f t  i n  e i n e n  B a l l .  

Doch was veraltet ist und was vermodert. 
Es sei auf ewig stumm und kalt und tot. 
Denn seht ihr nicht, wie es am Himmel lodert — 
Begrüßet froh das junge Morgenrot! 

Eine recht nebelhafte Freiheitsschwärmerei, aber gut gemeint. 
— Und neben solchen dunstigen Andichtungen der Freiheit stoßen 
wir auf ein — ich möchte sagen — fast gewaltsames Kokettieren 
mit mittelalterlicher Romantik, ganz im Geiste der Zeit, aber 
freilich ohne geistige Kraft. In der Nummer 38 des „Inland" 
sucht ein Dichter die Liebe zur heimischen Sage anzufeuern; das 
Echo darauf bringt ein „O. Dreistern" unterzeichnetes Gedicht. 
Die beiden Dichter, die sich hier ansingen, haben augenscheinlich 
schon manches Lied aus dem von ihnen empfohlenen Gebiet ver
brochen, und unter ihrer Anfeuerung wurden nun noch fleißiger, 
als bisher, Vorgänge aus der livländische» Vorzeit und Sagenstoffe 
zusammengereimt. Liebe zur Heimat, aber keine weckende Kraft 
steckt in diesen Gedichten; ihnen fehlt, trotz des heimischen Stoffes, 
jeder echte heimatliche Erdgeruch und sie bleiben mehr oder weniger 
dilettierendes Reimgeschmiede, das aus der Tagesströmung doch 
nur kümmerliche Nahrung für sein Dasein saugt? Warum? 
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der Dichter Dreistern gibt den tiefsten Grund dafür an: Manche 
Sage ist zwar bekannt, 

„Doch nicht in unsres Volkes Mund — 
Die Chronik nur tut sie uns kund." 

Also die Sagen werden eben nur künstlich in das Gesell
schaftsleben hineingepflanzt, sie wurzeln nicht in einem lebendigen 
Volks- oder Gesellschaftsbewußtsein und finden auch keine hervor
ragenden dichterischen Talente. Recht hart bricht denn auch über 
diese Dichterei ein im Jahrgange 1847 des „Inland" veröffent
lichter längerer Artikel den Stab. Da heißt es u. a. (S. 82): 
„. . . Chroniken lesen und daraus sonderbare Ereignisse in sonder
barem Reim und Rhythmus wiedergeben, gilt für Geschichtstudium 
und Dichtkunst. . . Was wir an Balladen bei uns aufzuweisen 
haben, ist meist nur ein jämmerliches Radebrechen der einfachsten, 
meist ganz witzlosen Fabel. Der Dichter schwärmt oder schwimmt 
vielmehr in ganz unbestimmten Regionen, öfters zugleich in meh
reren. Es fehlt aller Stoff. . . . Doch einige unserer Poeten 
scheinen es sich zum Vorwurf gemacht zu haben, nur den Kelch, 
Hiärn, Brandis, Russow u. a. „livländische" Chronisten auszu
beuten, als aus denen ihnen allein ein Heil erblühen könne. 
Das heißt aber ganz eigentlich leeres Stroh dreschen." — Sehr 
richtig; in der Tat hat sich meines Wissens aus den Balladen 
jener Tage auch nicht eine einzige lebenskräftig bis in unsre Tage 
hinein hinübergerettet. 

Der Zug zur deutschen Romantik zeitigte im Verein mit 
den andern Strömungen dann aber auch einen andern, in praxi 
weit bedeutsameren Nebenzweig : in jenen Jahren wohl sind die 
ersten keimkräftigen Samen für unsre moderne nationale, d. h. 
estnisch- und lettisch-nationale Bewegung ausgestreut worden. 

Vieles vereinigte sich, um die Pflege estnischen und lettischen 
Volkstums auch hier in die Wege zu leiten. Zunächst trieb dazu 
die in Deutschland, aber auch sonst mit der Romantik an die 
Oberfläche getriebene allgemeine Schwärmerei für die sog. unter
drückten Völkerschaften, für die von der Kultur noch garnicht ver
fälschte Naturwüchsigkeit der auf den Wegen der Geschichte unbe
rücksichtigt gebliebenen kleinen Völker. Der große religiöse Abfall 
und das aus den Hungerjahren erwachsene Elend förderten diese 
Bewegung, sofern in diesen Kalamitäten eine Mahnung lag, auch 
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für die „jüngeren Brüder" mehr, als bisher geschehen war, zu tun. 
Dazu kam, daß jene Zeiten der Not neben viel Enttäuschung auch 
manche sehr erfreuliche, Deutsche und Nationale einander näher 
bringende Erfahrungen im Gefolge gehabt hatten. 

Also man machte sich mit Eifer an die religiöse, itellektuelle 
und materielle Hebung des Landvolkes. Man war bestrebt, das 
Volk vor der ruinösen „Branntweinpest" zu schützen; Pastor Büttner 
in Kurland gibt lettische Volkslieder im „Magazin" der lettisch
literarischen Gesellschaft heraus; die Gelehrte estn. Gesellschaft geht 
damit um, für das Volk eine estnische Zeitschrift zu gründen usw. 

Mit besonderer Vorliebe aber werden estnische und lettische 
Sagen, Volkslieder, Rätsel, Sprüche u. dgl. m. ans Licht gezogen, 
vielfach auch in dem „Inlande" in Prosa und Poesie veröffentlicht. 
In geradezu unglaublichem Überschwang artet stellenweise die 
sentimentale Schwärmerei für estnische Poesie aus, wie es vor 
allem das im „Inland" veröffentlichte, direkt die Deutschen schmä
hende Gedicht „Die Poesie der Esten" (S. 578, Beilage) dartut. 
Es ist kaum zu bezweifeln, daß dieses Gedicht nicht aus kern
deutscher Feder erflossen ist; wie naiv und schwärmerisch gutmütig 
man aber zu jener Zeit auf deutscher Seite sich gegenüber den 
Estophilen verhielt, beweist der Umstand zur Genüge, daß diese 
gröbkörnige Schmähung unsrer deutschen baltischen Vergangenheit 
in dem geachtetsten deutschen Organ unsrer Heimat den Lesern 
vorgesetzt werden konnte. 

Die Esten und Letten haben zwei nationale Eigengüter aus 
ihrer Vergangenheit herübergerettet — ihre Sprache und ihre 
Sagen, bezw. Volkslieder. Jene beiden Eigengüter wurden nun 
in der Zeit vor 6V Jahren ans Licht gehoben; vor allem wurde 
d i e  S a m m l u n g  d e s  „ K a l e w i p o e g "  d u r c h  v r .  K r e u z w a l d t  ( b e i 
läufig ein eifriger Korrespondent des „Inland") in jenen Jahren 
in Angriff genommen. Zweifellos war dieses Aufs-Tapet-Setzen 
der estnischen Sprache und estnischen Poesie der wichtigste Grund
stock, an den sich — im Verein mit der Pflege der Schulbildung, 
dem wachsenden Volkswohlstande, mit der Mehrung der Zahl der 
gebildeten Esten, eines Hurt, Weske usw. — die nationale Bewe
gung der 70er Jahre ansetzte. 

Man hat, als die Flut dieser Bewegung gegen Ausgang 
der 70er Jahre überschäumte, als es auf den Gutshöfen zu rauchen 
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begann, als Schüsse ertönten und als die Jakobsonsche Richtung 
Verrat übte an teuren gemeinsamen Heimatgütern, jene deutschen 
Männer, welche sich einst idealistisch die Förderung der estnischen 
Sprache und Poesie, estnischer Volksbildung und Kultur hatten 
angelegen sein lassen, scharf verurteilt. Mir scheint, mit Unrecht. 
Mag man auch mitunter mehr gefördert haben, als gut war, so 
gereicht jener Idealismus doch nicht nur jenen Männern, sondern 
mit ihnen unsrer ganzen Heimat für alle Zeiten zur Ehre. 
Selbstlos taten sie ihr Werk, und ich meine — ganz abgesehen 
von den Humanitären Pflichten, denen wir uns gegenüber den 
Esten und Letten nicht entziehen dürfen — nicht nur Ehre, son
dern auch bleibender Vorteil ist unsrem Lande daraus erwachsen. 
Ohne jene moralische Stärkung des Rückgrats unsres Volkes 
würde die Russifizierung zweifellos ein noch leichteres Spiel mit 
der begehrlichen, unwissenden Volksmasse gehabt haben, als es in 
den 80er Jahren der Fall war, und ohne jenes Entgegenkommen 
würden die Gegensätze noch viel feindlicher aufeinander geplatzt 
sein, als Ao. 1879, 1880 :c. Auf das überfluten der Jakobson-
schen Wasser trat eine kräftige Rückströmung ein und. diese schon 
kam ganz direkt der gesamten baltischen Heimat zu statten. Nur 
ein das geschichtliche Werden ganz mechanisch erfassender oder blind 
voreingenommener Geist aber wird sich in die Behauptung ver
beißen, ohne die Mithilfe der Deutschen würden die Esten und 
Letten nicht zu nationalem Selbstbewußtsein oder zu minder scharfen 
Formen desselben gelangt sein. 

Wie bei jeder fortlebenden Bewegung, wird es auch auf 
dem nationalen Gebiete immer hin- und herfluten, wird das von 
unten Aufstrebende sich auf Kosten dieses oder jenes Ellbogenraum, 
wo es ihn gerade findet, zu schaffen suchen und wird aus diesem 
oder jenem Grunde dem Bedürfnis nach einer schärferen Tonart 
Folge geben. Die Aufgaben des Deutschtums aber, welchem als 
dem kulturell vorgeschrittensten Faktor und zugleich als der unbe
dingt zuverlässigsten Stütze unsrer baltischen Eigenkultur nicht nur 
im eigenen Interesse, sondern auch in dem des ganzen Landes 
die unabiveisliche Pflicht der Selbsterhaltung zufällt — ich sage, 
die Aufgabe des Deutschtums wird es immer bleiben, unbekümmert 
um alle auf- und niederflutenden Tagesströmungen und wie oft 
wir auch zur Abwehr unberechtigter Forderungen genötigt sein 
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mögen, alle den Deutschen und den Nationalen gemeinsamen 
Interessen sorgfältig zu pflegen und die Berührungspunkte gemein
samer Interessen womöglich zu mehren. Um die Mehrung und 
Schaffung solcher Berührungspunkte fällt aber jener Zeit vor 50 
Jahren ein entschiedenes Verdienst zu. Unser Hauptlüstzeug 
bleibt nach wie vor das „natürliche Schwergewicht unsrer kulturellen 
Suprematie". Auf dieses Rüstzeug freilich müssen wir uns ver
lassen können; denn ist dieses rostig geworden, dann haben wir 
hier ausgespielt. 

Einen reichen geistigen Besitzstand durfte jene Zeit vor zwei 
Menschenaltern ihr eigen nennen. Des Wertes dieses Besitzes 
war man sich bewußt, und ihn zu verteidigen und zu erweitern 
war man entschlossen. 



Ais dm Lebt» meß liiWWn Witt. 

E d u a r d  L o s s i u s ,  P a s t o r  z u  K o d d a f e r  u n d  W e r r o .  

Geb. 1811, gest. 1870. 

'»"0' Forsetzung. 

(^UÄ^ber die letzten Semester bis zum Examen können wir 
schneller hinweggehen. Wir sehen Lossius fortgesetzt mit 
tiefem Ernst „an seiner Wiedergeburt arbeiten." An der 

Mutter fand er hierin eine wesentliche Stütze. Der briefliche Aus
tausch diente beiden zum Trost in Schwachheit und zur Förderung 
in tieferer Erkenntnis. Wieviel Lossius in dieser Hinsicht an seiner 
Mutter fand, beweisen seine Briefe. Einmal ruft er aus: „Wie voll 
Balsams sind Deine Briefe." In demselben Briefe vom 4. Dez. 
1833 geschieht auch des alten treuen Freundes des Lossiusschen 
Hauses, Gustav Voß, der damals Parzimois bewirtschaftete, in 
bemerkenswerter Weise Erwähnung. „Deine Nachricht von Voß 
ist segensreich fürs Herz. Also auch sein Name steht in die Hand 
Christi eingeschrieben, um dereinst zu glänzen im heiligen Schmuck. 
Der große Magnet zieht mächtig, und wer weiß, was wir noch 
für Freude erleben." 

Über dem religiösen Leben wurden übrigens die zum bevor
stehenden Staatsexamen erforderlichen Arbeiten nicht vernachlässigt. 
Freilich galt Lossius' angestrengte Tätigkeit jetzt dieser Examen
arbeit ausschließlich, dagegen die Neigung zu wissenschaftlichen 
Privatstudien jetzt ganz schweigen mußte, wie sie überhaupt durch 
die ganze Studienzeit nur kümmerliche Nahrung hatte finden können. 
— Einmal war daran der damals und im ganzen heute noch in 
Dorpat herrschende Geist schuld: wissenschaftliches Selbststudium 
trat in der Studentenwelt sehr in den Hintergrund. Man hörte 
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und bearbeitete die zahlreichen obligatorischen Examenfächer nach 
den Vorlesungen der Professoren und glaubte damit genug getan 
zu haben. Daher z. B. auch Lossius' vergebliche Bemühungen, 
einen exegetischen Abend ins Leben zu rufen. Dann gab aber 
noch speziell für Lossius der Eintritt in den praktisch-religiöse Zwecke 
verfolgenden Verein den Anlaß, das wissenschaftliche Selbststudium 
in den Hintergrund treten zu lassen und hob somit die Vorteile, 
die sich an den gleichzeitigen Eintritt ins theologische Seminar 
hätten knüpfen lassen, in der Folge so ziemlich wieder auf. 

Lossius klagt hierüber selbst in seinem „Rückblick auf seine 
Studien" Sem. I 1823: „Du hörtest schon im allgemeinen", 
schreibt er an Hey, „daß meine ganze Richtung vielmehr eine 
praktische geworden ist, als eine rein wissenschaftliche. Der Grund 
hierzu liegt teils in meiner Neigung, meiner nächsten Umgebung, 
teils auch in der Dörptschen Weise. Lebendige Wissenschaftlichkeit 
ist hier nicht zu finden, war es nicht unter den Professoren, ist 
es nicht unter den Studierenden. Jetzt ist's lebendiger geworden 
durch den Gegensatz der Hegelianer zu den gläubigen Orthodoren. 
Doch erstreckt sich das nur auf die Professoren; die Studierenden 
nehmen bloß vorübergehend daran teil. Auch von meinen Freunden 
meint jeder für seine Seele und deren Leben in Christo sorgen zu 
müssen, nicht aber den Gegensatz wissenschaftlich von sich abwehren 
zu sollen. Ich habe das Bedürfnis nach wissenschaftlichem Aus
bilden, aber nicht energisch genug, mich selbständig durchzuschlagen 
und von meinem Umgang so garnicht dazu aufgefordert, unterlasse 
ich solche Tätigkeit meist, wenn ich nicht in Briefen an ein paar 
regere Freunde die eine oder andre philosophische oder kirchliche 
Lehre durchzusprechen veranlaßt werde. Dazu kommt das sklavische 
Arbeiten nach den Heften, das hier nötig gemacht ist und zu 
anderweitigem Studium wenig Zeit übrig läßt. So kommt es 
denn leicht, daß man mit dem Vortrage des Professors auch die 
wissenschaftliche Disziplin entweder gering achtet oder hoch schätzt, 
und daß es schwer hält, die Wissenschaft in freier, selbständiger 
Form sich anzueignen." 

Und in ähnlicher Weise bemerkt Lossius im folgenden Brief: 
„Gelehrte Privatstudien habe ich nach hiesiger Sitte wenig ge
trieben, ausgenommen Lektüre im Hebräischen und Griechischen. 
Ich hatte, wie die meisten, wenig Zeit, besonders da ich ziemlich 
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viel praktisch-christliche Schriften in den Freistunden las, als: 
Krummacher, Albertini, H. Müller, Arndt, Stilling, Straß und 
viele andre. Überdenke ich nun meine Privatbeschäftigungen, so 
muß ich gestehen, daß ich wissenschaftlicher hätte leben sollen, statt 
mich mit asketischen Schriften zu erquicken; aber es wirkte sowohl 
innere Neigung als äußere Umgebung stets auf das kontemplative 
Seelenleben in Christo! Indeß, was versäumt ist, ist hin! denn 
die Examenarbeiten nehmen mich nun bis zum Schluß meiner 
akademischen Laufbahn vollständig in Anspruch." 

Gegen Ende des Studiums fällt Lossius' erste Predigt, 
die er als Mitglied des Seminars vor der Universitätsgemeinde 
hielt. Mit Ernst und Liebe dazu vorbereitet, betrat er im Sept. 
1833 zum ersten Mal die Kanzel. Über den Erfolg schreibt er 
der Mutter: „Mich hatte der Herr getrost gemacht und ich hielt 
meine Predigt meist frei, ohne zu große Verlegenheit. Doch ward 
mir manchmal die Brust beklemmt, so daß ich anhalten und recht 
nachdrücklich seufzen mußte, was den Rezensenten mit Recht zum 
Anstoß gereichte." Abgesehen davon und von etlichen Begriffs-
spaltereien, mit welchen ihm die zu Kritikern bestellten Kommili
tonen zuleibe rückten, war der Erfolg so günstig, daß Sartorius 
erklärte: die Predigt habe ihn in Wahrheit erbaut und man könne 
auf diesen jungen Mann die besten Hoffnungen setzen. 

Somit sind wir bei dem wichtigen Abschnitt des akademischen 
Lebens, bei dem Examen, angelangt. Die größte Anspannung 
der Kräfte, das Seufzen unter der Masse des aufzunehmenden 
Gedächtniskrams, der nun einmal zu den Beigaben jedes Examens 
und ganz besonders zu denen eines Examens in Dorpat gehört, 
blieben auch Lossius nicht erspart. Und er plagte sich redlich und 
bewahrte sich in der Zeit der Unruhe doch den guten Mut, den 
ein vertrauensvolles Aufblicken zu Gott und das Bewußtsein red
licher Pflichterfüllung verleihen. Doch mit dem Mut ging Hand 
in Hand die Demut; den Gedanken, aus dem Examen mit dem 
ersten der beiden Grade, dem eines Kandidaten, hervorzugehen, 
was ihm von allen Seiten als durchaus wahrscheinlich hingestellt 
wurde, wies er als einen hochmütigen zurück, und wenn er auch 
eine stille Hoffnung nicht ganz unterdrücken konnte, so hielt er sich 
doch bereit, auch die geringere Würde des „graduierten Studenten" 
mit Dank hinzunehmen. 



AuS dem Leben eines llvländischen PaftorS. 129 

Kurz vor dem Examen schreibt er der Mutter: „Du meinst, 
ich sei unruhig. Aber Du irrst. Ist es nun der schöne Grund, 
daß Kinder des Herrn vor nichts äußerlichem übermäßige Furcht 
haben, ist es der minder gute, daß ich mich nicht eher fürchte, als 
beim Anblick des fürchterlichen Gegenstandes — ich weiß es nicht! 
Aber nur selten überfällt mich ein Gefühl, das dem der „Examen
angst" ähnlich wäre. Ich habe ganz und gar keilte Vorstellung, 
wie ein solches Examen ist, kann mich also auch nicht fürchten, 
dahingegen mich eine wohltätige Spannung zum Arbeiten anhält." 

Am 10. Dez. 1833, nach dem Examen, schreibt er an die 
Mutter: „Meine teure Mutter, der Herr hat geholfen, aber er 
hat auch geschlagen. Das Examen ist vorüber, zum Teil recht 
glücklich, zum Teil aber auch nicht. Bei Kleinert ging es gut, 
ebenso bei Sartorius. Bei Busch stockte es im Anfang etwas, 
ging dann aber befriedigend zu Ende; bei Walter gingen die drei 
Disziplinen, Dogmatik zc. sehr gut, die letzte, leichteste, Liturgik, 
schlecht! Doch soll ich dieses Fach noch einmal machen, bis wohin 
das Gesamturteil aufgeschoben wird. Das hoffe ich in dieser 
Woche zu tun und dann in nächster nach Parzimois zu kommen. 
Daß Du den Betteljungen ebenso gern aus des Herrn Hand 
nimmst, als den Kandidaten, glaube ich fest. Daß die Welt die 
Nase rümpfen wird, weiß ich; daß der Herr es nicht tut, weiß ich 
aber auch und habe daran den besten Halt gegen das Naserümpfen 
der Welt. Wen er liebt, den züchtigt er, und wen er demütigt, 
den macht er groß! Daß er solches an mir vollbringen könne, 
möge er selber geben, den Trotz aus dem Herzen bannen, der sich 
der Demütigung widersetzen will. Welch reicher Segen in letzterer 
liegt, fühle ich jetzt wohl und kann mir denken, wie bei noch 
größerer Demütigung das Herz sich drein ergibt, in sich nichts, 
im Herrn aber alles zu haben. Mit dieser letzten Führung sehe 
ich meinen ganzen Lebensweg angedeutet: geschlagen, glanzlos, 
arm und gering auf der einen Seite, — reich und selig in der 
Liebe des Herrn auf der andern, — so will Er mich führen und 
haben und so will ich mich von Ihm führen lassen." 

Acht Tage später ging dann die Wiederholung des Lithurgik-
ExamenS bestens von statten. Die Fakultät aber erteilte Lossius 
wider Erwarten nicht den Kandidatengrad. Was für Gründe sie 
dabei leiteten, ist nicht festzustellen. 

Baltische Monatsschrift Ivos. Heft s—s. 5 
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Wie der Sohn, so dachte aber auch die Mutter, wenn sie 
ihm antwortete: „Laß uns den Herrn loben für alles, was seine 
Liebe uns gibt, es ist doch allemal mehr, als wir nur erwarten 
können. Er hat Dir durchs Examen geholfen und darob wollen 
wir fröhlich sein, mein teurer „Betteljunge", so mir viel teurer, 
als kämest Du jubelnd in vielleicht hochmütiger Freude als Kandidat. 
Ja, laß uns dem Herrn danken, der uns einander so gegeben hat 
zur Stärkung und Freude für die Zeit der irdischen Laufbahn. 
Somit getrost und freudig! der Herr ist nahe!" 

Die Weihnachtszeit ruhte Lossius aus im Kreise der Seinen, 
der noch verkleinert worden war durch die Verheiratung der Tante 
Philippine nach Petersburg, und ging dann Anfang 1834 noch 
einmal nach Dorpat, um seine letzte Pflicht gegen die Universität, 
das Examen in der russischen Sprache, zu absolvieren. Dann 
rüstete er sich zum Verlassen der Stadt, die ihn 3^/s Jahre beher
bergt hatte. Aber noch in der Scheidestunde traf ihn tief ein sehr 
ernstes Ereignis: der liebste seiner Lehrer, Kleinert, erlag seinem 
jahrelangen Siechtum am 29. Februar 1834. Es war Lossius 
noch vergönnt, im Verein mit einigen Freunden dem verehrten 
Manne in dessen langem und schwerem Todeskampfe Dienste 
pflegender Liebe zu leisten, und eine der letzten Nächte in Dorpat 
hielt er am Sarge Kleinerts die Leichenwacht. Der Mutter schreibt 
er am 1. März 1834: „Mit großem Schmerz schreibe ich's hin: 
der Herr hat unsern Kleinert hinweggerufen. Vorgestern Nacht 
um 1 Uhr verschied er unter schwerem Röcheln in Beckers und 
Masings Armen. Da liegt er nun lang hingestreckt, der durch 
des Herrn Gnade vielen die Pforten des ewigen Lebens geöffnet 
hat — und sein Geist ist eingezogen zu seines Herrn Freude. 
Auf seinen Wunsch wird er im schwarzseidnen Talar als Geistlicher 
eingesargt. Die Beerdigung wird erst später sein, wenn Walter 
von Reval zurückgekehrt ist, denn Kleinert hat ausdrücklich ge
wünscht, daß W. ihm die Leichenrede halte." 

So nahm Lossius von Dorpat Abschied, und war schon seine 
ganze akademische Laufbahn durch einen tiefen Ernst gekennzeichnet 
gewesen, hatte er es zeitig gelernt, das Leben als eine Erziehung 
anzusehen, so prägte dieser Abschluß seinen Studentenjahren das 
Siegel auf. 
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Den Frühling und Sommer verlebte Lossius in Parzimois, 
unter Beteiligung eines Studienfreundes Becker, mit Vorbereitung 
zum Konsistorialexamen beschäftigt. Dann entschloß er sich jedoch 
noch vor Absolvierung dieser Prüfung eine Reise nach Deutschland 
zu machen, wohin es ihn mächtig zog, um all die alten Freunde 
wiederzusehen. 

Aus diesem Lande erklang jetzt des besten Freundes Stimme: 
„Recht sehr verlangt es mich, teurer Eduard, Dich wiederzusehen 
und das Heilige, dem wir beide eigen sind, wiederholt mit Dir 
zu besprechen, uns beide gegenseitig zu befestigen, aber auch zu 
bestreiten und, will'S Gott, zu berichtigen. Mir tut es not, ein 
recht frisches, für unser Heil eifriges junges Gemüt eine Weile 
um mich zu haben, das auch mit wissenschaftlicher Klarheit in die 
Tiefen eingehen kann, über welche die andern, die auch Theologen 
heißen, getrost hinsehen, als ob sie garnicht da wären. In dieser 
Art bin ich sehr allein." 

Von sorgender Mutterhand war das erforderliche Reisegeld 
bereit gelegt worden und so machte sich Lossius Anfang September 
1834 nach Deutschland auf. 

III. Adjunkt in Torma und Pastor in Koddafer. 
1836—1851. 

Die ausländische Reise, die ihn nach Deutschland und der 
Schweiz führte, hat auf Lossius' Entwicklung keinen geringen Ein
fluß ausgeübt, zumal er auch mit einer ganzen Reihe bedeutender 
Theologen in Verkehr zu treten das Glück hatte. Im Dezember 
1835 langte er wieder zu Hause an. 

Um Zusendung der Themata zu seinen Konsistorialarbeiten 
hatte Lossius gleich nach der Rückkehr in Riga nachgesucht. Doch 
zog sich das Eintreffen der Antwort so lange hin, daß er ohne sie 
nach Dorpat ging und von dort aus Ende Januar 1836 mit 
Dank und Freude der Aufforderung des Pastors Aßmuth folgte, 
in Torma die estnische Sprache gründlich zu erlernen und die 
Konsistorialarbeiten dort abzumachen. Dagegen konnte er bei der 
deutschen Predigt, beim Konfirmandenunterricht, in den Schulvisi
tationen dem Pastor eine Hilfe sein. 
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In diesem Pfarrhause rechter Art ward es LossiuS sehr wohl. 
Er konnte seinen Arbeiten mit Fleiß obliegen und hatte Zeit und 
Gelegenheit, sich an das Neue und Fremde seines hohen Berufes 
zu gewohnen. Im März schreibt er der Mutter: „Zwei Buß
predigten und die Lehre mit 120 Kindern nahmen mich in Beschlag. 
Mutter! es will mir halt schwer werden, so unter die lieben 
Bauern zu gehen, es ist da soviel Finsternis zu bekämpfen, in den 
Schulstuben so dicke Luft, und nur wenn der Herr die Herzen 
durchdringt, wird es licht. Wie schlimm ist es aber zumeist damit 
bestellt, und bei dem, der lehren soll, oft mehr als bei den Kinder
seelen; darum: herunter, herunter! und zugleich: hinauf, hinauf
geschaut zu dem Anfänger und Vollender und hinein geglaubt in 
die Hohen und Tiefen der Erlösung." 

In Gesprächen mit seinem Senior erhält Lossius Mitteilung 
über die immer zunehmende Propaganda der russischen Geistlichkeit 
in den Ostseeprovinzen. „In Tschornaja Derewnja, 11 Werst von 
Torma, wird eine griechische Kirche gebaut. Auf seinem großen 
Schloß Fall bei Reval hat Benkendorf gleichfalls eine russische 
Kirche bauen lassen. Gewiß reiche Gelegenheit, viele der schwachen 
Esten zu Konvertirten zu machen. Bei Riga sollen viele die 
lutherische Kirche verlassen und der Synod sendet den Konsistorien 
jährlich immer bedeutender werdende Konvertirtenlisten zu. Bei 
der Schwäche der Esten ist das gar leicht, der kleinste äußere 
Vorteil genügt. So glaubte aus des alten Pastors H. Kirchspiel 
ein junger Este durch den Übertritt zur griechischen Kirche vom 
Soldatendienst frei zu werden, und trat über; natürlich war er 
getäuscht." 

In sein Tagebuch schreibt Lossius: „Jedenfalls enthält dies 
Verhältnis den Keim zu künftigen Unruhen. Die Privilegien, 
auf denen die protestantische Kirche hier ruht, helfen in Rußland 
nicht viel. Dazu kommt, daß viele vornehme Familien der bal
tischen Lande durch Heiraten griechisch sind." Und in der Passions
zeit finden wir in Lossius' Tagebuch die Worte: „Es ist Kampf, 
da muß der Sieger helfen, der alles besiegt. — Ich lebe noch 
sehr im Auslande, und oft will mir's scheinen, als lägen für ein 
Amt hier unübersteigliche Hindernisse im Wege — als ob der, 
der die Berge versetzen kann, nicht waltete!" „Auf der Schul
visitation mit Aßmuth habe ich tüchtige Schullehrer und die 
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mäßigen Forderungen kennen gelernt, die man an estnische Schul
kinder machen darf. Fertiges Lesen und Schreiben ist selten. 
Geschriebenes wird nur in den besten Schulen gelesen. Einmaleins, 
Nummerieren und Lesen der Zahlen, Kenntnis der Interpunktion, 
Fragen aus der biblischen Geschichte und Katechismus und, wenn's 
hoch kommt, aus der Geographie — das ist alles." Nach Ostern ' 
schreibt LossiuS, er habe von seinem Senior Aßmuth in schwerer 
Zeit herrliche Zeugnisse erlebt, die alle auf eines ausgingen: 
„Nicht Gesetz, nicht Strenge, sondern Liebe, Liebe voran ist das 
Grundgesetz der Seelsorge." 

Im Mai 1836 reiste LossiuS nach Riga zum Konsistorial
examen. Mutter und Schwester begleiteten ihn bis zum Pastorat 
Arrasch, jenseit Wenden, wo Postor Kyber sie gastfreundlich beher
bergte. Nach drei Tagen kehrte Lossius als glücklich Examinierter 
mit den besten Zeugnissen zu ihnen zurück. 

Die Freunde wollten ihn in Lettland behalten und machten 
Pläne und Vorschläge. Ihn aber zog es zurück nach seinem est
nischen Livland, wo er seine Zukunft, den Boden für die ihm 
verliehenen Kräfte finden zu müssen glaubte. Im August kehrte 
LossiuS zu Aßmuth zurück, in dessen Gesellschaft er die Provinzial-
synode in Walk zum ersten Mal mit erlebte. Er sagt hierüber: 
„Ganz fremd noch und neu, aber als ein Gegenstand von Bedeu
tung traten mir die ersten Synoden, infolge der Kirchenordnung 
von 1834, entgegen. Die allerersten hatte Aßmuth mitgemacht 
und erzählte von dem dort Erlebten. Mag man an unsrer Kirchen-
ordnung mit Recht vieles auszusetzen haben, besonders die Stellung, 
die darin der Kirche unsres Landes, ohne Ansehen der bestätigten 
und beschworenen Landesprivilegien, zu der griechischen Staatskirche 
angewiesen ist, die Behandlung der Ehesachen zc., dennoch bleiben 
ihr große Verdienste. Besonders hat sie die heilige Schrift und 
das lutherische Bekenntnis wieder als Grundlage unsrer Kirche 
im Reich festgesetzt, was von den wichtigsten Folgen war; sodann 
hat sie durch das Institut der Synoden einen Ort der Vereinigung 
für die Pastoren, die nächsten Vertreter der kirchlichen Interessen 
geschaffen; endlich hat sie, wenn auch noch ganz bureaukratisch, 
die Konsistorialordnung für die lutherische Kirche der Provinzen 
und des Reiches hergestellt. Blieb auch der Ausbau späterer Ent
wicklung überlassen, namentlich das Verhältnis der lutherischen 
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Kirche im Reich zu der in den Ostseeprovinzen; mußte auch, bei 
den vorgefundenen Gegensätzen in der Stellung der Pastoren hier
zulande, notwendig ein Zusammentreffen derselben auf den Synoden 
einen mehrjährigen Kampf herbeiführen, aus dem dann, durch 
Hinzutreten noch andrer wichtiger Faktoren (Kampf mit Herrnhut, 
griechische Übergriffe, das Auftreten der Fakultät in Dorpat) erst 
die Einigung auf festen Prinzipien herbeigeführt wurde, so war 
doch durch die Kirchenordnung zu diesem guten Ziele der Grund 
gelegt." 

Zu Lossius' Ordination kam es am 3. Advent in Riga und 
am 2. Weihnachtsfeiertage 1836 wurde er von Aßmuth in Torma 
als sein Adjunkt introduziert. Seine Adjunktur daselbst war jedoch 
von kürzerer Dauer, als man damals dachte. Im Juni 1837 
mußte Lossius zur Vizebedienung nach Koddafer, Nachbarpfarre 
von Torma, wo Propst Evert gestorben war. Dort war man 
ihm mit großer Freundlichkeit entgegengekommen und von vielen 
Seiten war der Wunsch laut geworden, ihn als Prediger zu be
halten. Daher meldete er sich und mit ihm zugleich seine lieben 
Freunde Christiani, nachmaliger livländischer Generalsuperintendent, 
und Emil Hörschelmann. Die Esten wählten Lossius, die Deutschen 
aber, mit zwei Stimmen Mehrheit, Hörschelmann. Lossius schrieb 
seiner Mutter: „So sei es denn! Koddafer war nicht für mich. 
Im Himmel steht neben meinem armen Namen der Name einer 
andern Gemeinde geschrieben. Auf die will ich stille warten, 
wir werden uns schon zusammenfinden." Indessen Hörschelmann 
trat zurück, da die estnische Gemeinde gegen ihn gestimmt hatte, 
und Lossius wurde im Oktober voziert. 

„Daß die Witwe des bisherigen Pastors bald fortziehen 
will", schrieb Lossius bald darauf an seine Mutter, „ist eine 
freundliche Fügung. So können wir gleich in Koddafer beisammen 
wohnen. Das ist mir eine große Freudenbotschaft gewesen. Bete, 
liebe Mutter, daß ich mit Eifer zum Wirken ins Amt trete. 
Bisher habe ich mehr mich im Auge gehabt. Es ist Zeit Christum 
ins Auge zu fassen." 

An einem trüben Novembertage 1837 traten Lossius, seine 
Mutter und Schwester ins Koddafersche Pfarrhaus ein. „Ach, 
Eduard, niedrige Fenster mit kleinen Scheiben!" rief besorgt die 
Schwester. „Ja, Gchwester", antwortete er lächelnd, „doch yroß 



Aus dem Leben eines livländischen Pastors. 135 

genug, um den Himmel durchblicken zu lassen und hinauf schauen 
zu können." Er war mit ganz andern Gedanken beschäftigt, daher 
an diesem Abend auch die Mutter nicht über Äußerliches sprach. 
Doch ehe sie sich zur Ruhe begaben, erkannten die sorgenden 
Frauen seine Gedanken, die er in gemeinsamem Gebet wie ein 
Kind vertrauensvoll an seines himmlischen Vaters Herz legte. 
Am folgenden Tage erschien ihnen die Umgebung auch flach, öde 
und grau, und die Schwester dachte betrübt, daß des Bruders 
Liebe zu Berg, Tal und Wald unbefriedigt bleiben müsse. Nach 
der rechten Seite hin zwar zeigte sich ein großes Wasser, wie ein 
Meer anzuschauen; die Wasser des Peipus waren es, die sie alle 
später mit Begeisterung lieben lernten. Und als abends von der 
weißen Kirche aus der still gewordene See beim Untergang der 
Sonne in prächtigen Regenbogenfarben entgegenschimmerte, da 
empfanden sie die erste Freude am neuen Wohnort und sagten 
sich bewegt: doch eine Schönheit! Ja, und auch der Garten war 
schön, mit seinen alten, hohen Lindenbäumen in Alleen gepflanzt 
und mit seinem murmelnden Büchlein. 

Wie Lossius' Sinn ganz erfüllt war von der Heiligkeit des 
neuen Amtes, das durchdrang sie alle beim ersten Gottesdienst 
am Sonntag und in der ersten Predigt. (Gedruckt in der Nr. 50 
der „Evangelischen Blätter", Dorpat, 11. Dez. 1838.) Als sie 
nach dem Schluß in die Sakristei zu ihm traten, strahlte sein 
Auge in überirdischem Glanz und auf seinem Antlitz lag Hoffnungs
schimmer. 1869, als nach der letzten Predigt und dem letzten 
Segen, den sein teurer Mund gesprochen, die Schwester wieder in 
die Sakristei zu ihm trat und Tränen still über seine bleichen, 
abgehärmten Wangen rollen sah, da mußte sie des Hoffnungs
schimmers und Glanzes jenes früheren Augenblicks gedenken und 
schaute verlangend hinaus nach den Höhen, wo alle Rätsel gelöst 
sein werden. 

Am 3. Januar 1838 schreibt ihm sein Amtsbruder Hörschel
mann von Oberpahlen, wo er damals noch Adjunkt, später Pastor 
war: „Endlich komme ich dazu. Dir von ganzer Seele sowohl zu 
dem neu begonnenen Jahr, das ja immer eine Zusicherung neuer 
Gnade enthält, als noch besonders zu der gewiß im Namen des 
Herrn begonnenen Amtsführung meinen brüderlichen Segenswunsch 
zu sagen... Ja, lieber Bruder, der Herr schenke Dir viel Segen, 
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Du stehst ja nicht um Deinetwillen da, sondern für des Herrn 
Reich und Ehr' hast Du Seine Heerde zu weiden, zu arbeiten in 
Geduld in Seinem Weinberge. Gedenke meiner, ich hoffe im 
Februar ordiniert und hier eingesetzt zu werden." 

Es geschah so. Der Freund ward in demselben Jahre in 
Oberpahlen eingesetzt und führte bald sein junges Weib, die älteste 
Tochter des Pastors Bosse von Wohlfahrt, daselbst ein, deren 
nächstfolgende Schwester 1841 als junge Pastorin ihren Einzug in 
Koddafer hielt. 

In den „Evangelischen Blättern" hatte LossiuS 1838 einige 
Predigten erscheinen lassen, die den damaligen Generalsuperinten
denten R. von Klot veranlaßten, den jungen Prediger ernstlich zu 
warnen vor dem polemischen Charakter, welchen sie trügen. — 
Es heißt in dem Schreiben unter andrem: „Die Kirche will ja 
nur, daß wir den Glauben aus dem Worte Gottes predigen und 
festigen, aber nicht, daß wir das Publikum verwirren, indem wir 
tadelnde Bemerkungen und richtende Ausfälle auf andere Prediger 
und Predigten der Gegenwart und Vergangenheit kund geben. 
Wir fehlen dadurch an der christlichen Demut, die wir doch der 
Gemeinde zur Pflicht machen zc. Wenn Sie in diesem Wenigen 
den Rat des älteren Mannes, der in einer Reihe von 33 Amts
jahren sich wohl für berechtigt halten darf, einem jungen Manne 
wie Ihnen ein Wort zu seiner Zeit ans Herz zu legen, auch nicht 
als vollgültig anerkennen wollten, so muß ich von meiner amt
lichen Stellung aus Ihnen als heilsam anempfehlen: sich aller 
Andeutungen zu enthatten und sich nur darauf zu beschränken, 
den Heiland zu predigen, und endlich alles zu vermeiden, was die 
Ruhe und Einigkeit der Gemeinde zu stören vermöchte. — In 
Hochachtung zc. Nitau, 7. Januar 1839. 

Lossius antwortete wie folgt: 
„Hochwürdiger Herr Generalsuperintendent! Euer Magnif. 

Schreiben in Bezug auf meine zwei gedruckten Predigten heischt 
meinen Dank, den ich hiemit aus aufrichtigem Herzen und ohne 
irgend eine Nebenrücksicht Euer Magn. als einem von Gott mir 
gesetzten Oberen auszudrücken wünsche. Ich versichere, daß ich 
mich in Acht nehmen werde vor jener Art der Polemik, die im 
vorigen Jahrhundert ihren Ursprung hat und die von der Geschichte 
sowie von Gott ihren Richterspruch vernommen hat; ferner, daß 
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ich Euer Magn. Schreiben beherzigen werde, wie es meine Stel
lung vor Gott und Menschen mir zur Pflicht macht. Nur die 
Freiheit muß ich mir vorbehalten, in meiner Gemeinde nach 
Ps. 3, 7 und 1. Joh. 4, 1 ff. zu verfahren, es ihr zu sagen, wie 
es dort gesagt ist und wie die Entwicklung unsrer Zeit es fordert. 
Es wird meine Bemühung sein, mein Amt vor Gott in unge
trübtem Glauben so lange in Liebe zu verwalten, als es Gott 
gefällt, so daß ich nirgends die halbe Liebe der Wahrheit oder die 
halbe Wahrheit der Liebe aufopfere. Ich habe die Ehre zc." 

Das Amtsleben in Koddafer brachte ihm neben manchen 
Mühseligkeiten doch auch tiefe geistige Freude und Ermutigung. 
Die Gemeinde trug ihn auf Händen und hing mit großer Ver
ehrung an ihrem Seelsorger, was freilich bei seiner Eigentümlich
keit mitunter etwas beängstigendes für ihn hatte, indem er fürchtete, 
die Liebe der Menschen möchte sich mehr an seine Person, als an 
die Sache, für welche er wirkte, schließen. Personenkultus war 
ihm unter allen Umständen zuwider, ganz besonders aber hielt er 
ihn für eine große Gefahr bei Geistlichen, deren einzige Pflicht es 
sei, die ihm anvertrauten Herzen auf Gott hinzulenken. Er schreibt 
an Hey: „Gott erzeigt mir viel Gnade und demütigt mich damit. 
Er hat mir eine empfängliche Gemeinde gegeben. Meine Gemeinde
glieder besuchen mich fleißig in rein geistlichen Angelegenheiten, so 
daß ich oft bis spät in die Nacht mit ihnen zu tun habe, weil sie 
im Sommer keine andre Zeit erübrigen können. In 5en Schul
häusern halte ich von Zeit zu Zeit Betstunden, worüber sich viele 
freuen, manche wundern, andere ärgern. Die Krüger klagen, daß 
die Trinker nicht mehr wie sonst in den Krug kommen." — Und 
weiter: „Sehr entbehre ich das wissenschaftliche Treiben, das feste 
Begründen der Lehre auch durch Denken. Das Gefühl regt 
wohl an, aber sichere Lehre befestigt. Der Herr wolle beides 
geben." Und weiter: „Auch in Bezug auf die Brüdergemeinde 
ist eine Katastrophe im Werden. Die Nationalen kennen schlechter
dings keine andre Form für lebendiges Christentum, und wird 
einer erweckt, so wenden sich seine Gedanken sofort, ohne irgend 
eine Anregung dazu vom Prediger, auf das Aufgenommenwerden 
in die Brüdergemeinde, was aber bisher die Teilnahme an der 
Kirche in ihrem ganzen Umfange nicht aus-, sondern eher einschließt. 
Ich könnte interessante Belege von der Liebe der Nationalen zur 
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Gemeindestunde beibringen. Die Hauptursache liegt an den kalten 
Predigern, die so lange Jahre hindurch den Nationalen falsche, 
unverstandene, unschmackhafte Speise geboten haben. Unterdeß hat 
die lebendige Brüdergemeinde das kindliche, bilderliebende National
gemüt durch das Wort vom Gekreuzigten gewonnen. Nun merken 
es die Prediger und schlagen Lärm. Das Konsistorium tut ernst
liche Schritte gegen die Gemeinde der Brüder." 

Diese ernste Angelegenheit, die allmählich eine schwere und 
harte Last für die Seelsorger wurde, beschäftigte LossiuS schon 
damals viel. Bald nach seinem Amtsantritt hatte er an Hey ge
schrieben: „Mir ist bange, sehe ich auf mich, aber der Herr ist 
meine Stärke, ich habe keine andre. Er wird mich immer mehr 
meiner eignen Kraft und Einsicht entkleiden und mir die seine 
geben, die allein etwas ausrichtet. Wie sehr das not tut, habe 
ich in Torma schon erfahren! Mein Ziel bleibt Christus, wie er 
mein Eckstein und Anfangspunkt ist; seine Versöhnung und Recht
fertigung der Kern meines Lebens, sein Wort mein Rat und 
Führer, meine Sünde seine Last und ihr Vergeben seine Gnade." 

Das Zusammenleben mit Mutter und Schwester unter 
eigenem Dach hatte viel Harmonisches und Wohltuendes. Bald 
aber sollte darin eine tiefeingreifende Veränderung eintreten: im 
Mai 1840 heiratete Lossius' Schwester den Oberlehrer Thrämer 
in Dorpat und im August desselben Jahres verlobte Lossius sich 
mit einer Tochter des Pastors Bosse von Wohlfahrt, Emilie, und 
im Januar 1841 fand in Oberpahlen die Trauung statt. 

„Es war eben noch das letzte Abendleuchten der alten, 
ruhigen Zeit hier im Lande", schreibt Lossius viele Jahre später, 
„als ich bei dem Pastor Aßmuth Adjunkt wurde. Vom General
superintendenten von Klot und seinen Assistenten Grave und Kolbe 
in Riga ordiniert, hatte ich die Weihe noch aus rationalistischer 
Hand empfangen, obwohl ich selbst dem Pietismus angehörte, der 
aber bei uns in den Ostseeprovinzen nie so ungesunde Wuchertriebe 
gezeigt hat, wie in andern Ländern, namentlich in England und 
Amerika. Wir sind hier ruhig, mäßig, wir lieben nicht Exzentri
zitäten. Wir haben keinen Überfluß an Geist, aber dadurch sind 
p?ir auch vor vielen Auswüchsen des Geistes bewahrt. So war 
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auch unser Pietismus die moderirteste Erscheinungsform dieser 
Richtung. Es war in mir bei meiner Ordination ein lebhaftes 
Sündenbewußtsein, eine große Innigkeit des Gemeinschaftslebens 
mit Christo, der lebhafte Wunsch Ihm zu dienen im heiligen Amte. 
Nebenbei allerdings eine scharfe Scheidung von der Welt, d. h. 
der Christenheit, die vom Geiste des Rationalismus oder Unglaubens 
wissenschaftlich oder praktisch bestimmt war. Christo die Leute 
zuzuführen, das erschien als schönstes Ziel. Die äußere Gestaltung 
der Kirche gestattete hier nur den alten lutherisch-kirchlichen Weg. 
Subjektive Maßregeln, wie in der reformierten Kirche, lagen zu 
fern. Nur Herrnhut ging seine subjektiven Wege bei uns, man 
hatte dies aber noch nicht erkannt und ließ sich um des gemein
samen Bekenntnisses zu Christo willen sogar nicht selten ins 
Schlepptau nehmen und stellte sich brüderlich zu der Gemeinde 
der Brüder! Die Jndigenen waren noch im alten Zuge, was 
ihre äußere Lage betrifft. Frohne überall, zwar im Stillen von 
den Leuten verflucht, aber doch als das Unvermeidliche ertragen. 
Daß übrigens die Frohne keineswegs durchaus Armut im Gefolge 
haben müsse, war in vielen Distrikten des Landes zu sehen, wo 
die Leute sich sichtlich im Wohlstande befanden, trotz der Frohne, 
— so auch im Tormaschen Kirchspiel. Ein allgemeiner, sicher 
scheinender Friede mit all seinen guten und schlechten Folgezuständen 
erfüllte das Land. Das Volk ehrte noch und liebte zum Teil 
seine Pastoren, es kritisierte sie wohl auch, aber nur in einzelnen 
Fällen und bei besonderen Veranlassungen. Im Ganzen war das 
Pastorenamt geschätzt, wenigstens bekam der Pastor von dem 
Gegenteil wenig zu erfahren. Die große Kritik des 19. Jahr
hunderts war hier noch nicht erwacht, das Scheidewasser noch nicht 
über alles ausgegossen. Daß dieser merkwürdige Friede, der die 
Zeit des Rationalismus durchklang, nicht der rechte war, sollte 
bald offenbar werden. Diesen bringt nur der Glaube. Aber noch 
waltete dieser seltsame Friede, der idyllische Charakter der Zeit 
und die Parteien alle genossen seiner. Es ist kein Zweifel, daß 
der Pietismus zuerst ihn störte, denn er trug viel neue positive 
Lebenskeime in sich, die sich dem Unglauben entgegensetzten. Er 
selbst genoß aber zuerst auch noch dieses Friedens, denn er ward 
nur wie eine neue Lehrrichtung angesehen, die nicht lange Bestand 
haben werde. Daß er regenerierende Lebenskeime barg und das 


